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0. Zusammenfassung 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) hat die Planungsgruppe Ökologie + 
Umwelt GmbH, Hannover, im Januar 2002 mit der Durchführung des Projektes „Zusammenfas-
sung und Strukturierung relevanter Methoden und Verfahren zur Klassifikation und Bewertung 
von Bodenfunktionen für Planungs- und Genehmigungsverfahren mit dem Ziel der Vergleichbar-
keit“ beauftragt. Das Projekt wurde im Juli 2003 mit dem vorliegenden Endbericht abgeschlossen. 

Im Rahmen des Projektes sollen folgende Ziele realisiert werden: 

• Vervollständigung der vorliegenden Informationen zu den Bodenbewertungsmethoden, 
einschließlich ergänzender Erfassung von weiteren Methoden  

• Recherche der für die Bodenbewertungsmethoden verfügbaren Datengrundlagen in den 
Bundesländern 

• Ausarbeitung von Vorschlägen zur Vereinheitlichung wesentlicher Begriffe 

• Darstellung der Grundlagen zur Anwendung von Bodenbewertungsmethoden in Planungs- 
und Zulassungsverfahren 

• Vergleichende Strukturierung relevanter Bewertungsmethoden 

• Bewertung und Zuordnung der Bodenbewertungsmethoden hinsichtlich ihrer Anwendung in 
Planungs- und Zulassungsverfahren 

• Ableitung von Defiziten und weiterem Handlungsbedarf. 

Die Durchführung des Projekts wurde mit der Erarbeitung des „Methodenkatalogs zur Bewertung 
natürlicher Bodenfunktionen, der Archivfunktion des Bodens und der Gefahr der Entstehung 
schädlicher Bodenveränderungen sowie der Nutzungsfunktion ‚Rohstofflagerstätte’ nach 
BBodSchG“ (kurz: „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung"), der von dem Personenkreis 
„Grundlagen der Bodenfunktionsbewertung“ der Ad-hoc-AG Boden der Staatlichen Geologischen 
Dienste und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erstellt wurde, koordiniert. 
Der Methodenkatalog liegt ebenfalls mit Stand: Juli 2003 vor. Der Bericht zu dem vorliegenden 
Projekt kann in Verbindung mit dem Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung als Orientie-
rungsrahmen und Arbeitshilfe für die praktische Anwendung von Methoden zur Bodenfunktions-
bewertung in Planungs- und Zulassungsverfahren verwendet werden. 

 

Rechtliche Grundlagen (Kap. 2): 

Die Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in Planungs- und Zulassungsverfahren erfolgt 
auf der Grundlage eines zum Teil sehr differenzierten Verhältnisses von Bodenschutzrecht und 
anderen bodenschutzrelevanten Vorschriften. Für die Ermittlung der Bodenschutzbelange in den 
Verwaltungsverfahren kommt den Instrumenten UVP und Landschaftsplanung eine wichtige Be-
deutung zu. Neben strikt zu beachtenden Zulassungserfordernissen zur Vermeidung schädlicher 
Bodenveränderungen (im Immissionsschutzrecht) kommt vor allem der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung für die Bewältigung negativer Folgen auf Böden bei Eingriffen in Natur und 
Landschaft eine wesentliche Aufgabe zu. In Planungen sind Bodenschutzbelange aber zudem 
als öffentliche Belange eigenständig in die Abwägung einzustellen. Dabei kann die inhaltliche 
Konkretisierung und Differenzierung der Bodenschutzbelange regelmäßig nur unter Anwendung 
des BBodSchG erfolgen, auch wenn sich z.B. die Zulässigkeit eines den Boden beeinträchtigen-
den Vorhabens oder die Planung als solches (z.B. Bauleit- oder Regionalplanung) vorrangig nach 
anderen Rechtsvorschriften bestimmt. Für die Konkretisierung der Bodenschutzbelange haben 
die Legaldefinitionen zu den verschiedenen Bodenfunktionen im § 2 Abs. 2 BBodSchG be-
sondere Bedeutung. In fachlicher Hinsicht werden damit die aus Sicht des Schutzes von Böden 
relevanten Funktionen umfassend abgedeckt. 
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Begriffe (Kap. 3):  

Im Rahmen des Projekts wurden ausgehend von den im § 2 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 BBodSchG ge-
nannten Bodenfunktionen Vorschläge für eine Vereinheitlichung der für die praktische Durch-
führung von Bodenbewertungen wesentlichen Begriffe „Bodenfunktionen“, „Bodenteilfunktionen“, 
„Kriterium“ und „Parameter“ ausgearbeitet. Die im § 2 Abs. 2 Nr. 3 BBodSchG enthalten „Nut-
zungsfunktionen“ des Bodens werden entsprechend dem Anlass und der Aufgabenstellung die-
ses Projekts (Kap. 1) nicht berücksichtigt. 

 

Bewertungsmethoden (Kap. 4):  

Zur fachlich-inhaltlichen Konkretisierung der in Planungs- und Zulassungsverfahren zu berück-
sichtigenden Bodenschutzbelange und für die Ableitung der Erfordernisse zum Schutz des Bo-
dens vor Beeinträchtigungen ist eine sachgerechte Beurteilung des Zustandes von Böden und 
deren Leistungs- und Funktionsfähigkeit erforderlich. Im Rahmen des Projekts wurden hierzu in 
Abstimmung mit dem o.g. „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“ 64 Methoden zur Be-
wertung der natürlichen und der archivarischen (Teil)Funktionen des Bodens berücksichtigt. 
Der Bericht zu diesem Projekt enthält zusammenfassend die wesentlichen Angaben zu den ver-
schiedenen Bewertungsmethoden, um die bundesweite Anwendbarkeit und Eignung der Metho-
den in Planungs- und Zulassungsverfahren beurteilen zu können. Die Detailangaben sind dem 
Methodenkatalog zu entnehmen. 

Ergänzend dazu wurden zur Beurteilung nichtstofflicher Gefährdungen (Empfindlichkeit) von 
Bodenfunktionen im Rahmen des Projekts verfügbare Bewertungsmethoden grundlegend recher-
chiert. Es wurden 18 Methoden ermittelt. Die Detailangaben bilden die Grundlage, um die Me-
thoden in den Methodenkatalog aufnehmen und fachlich bewerten zu können (Kap. 4). 

 

Fachlich-planerische Grundlagen (Kap. 5): 

Im Hinblick auf die praktische Anwendbarkeit und Zuordnung der Bewertungsmethoden wurden 
die für den Bodenschutz relevanten Planungs- und Zulassungsverfahren systematisiert, wobei 
folgende Unterscheidungen getroffen wurden:  

� gesamträumliche Planungen (z.B. Regionalplanung, Bauleitplanung) 

� Fachplanungen mit zugleich bodenschützendem Bezug (z.B. Landschaftsplanung) 

� Fachplanungen und Zulassungsverfahren mit bodeneingreifendem Bezug (z.B. Planfest-
stellung von Verkehrsvorhaben) 

� Verfahren und Planungen mit Sonderstellung (ggf. Bodenschutz und bodeneingreifendem 
Bezug; z.B. forstwirtschaftliche Planungen). 

Zugleich wurden drei Maßstabsebenen unterschieden: 

� obere Planungsebene (Maßstab 1:500.000; 1:200.000, 1:100.000) 

� mittlere Planungsebene (Maßstab 1:50.000; 1:25.000) 

� untere Planungsebene (Maßstab 1:10.000 und größer). 

In den Verfahren bestimmt sich der entscheidungsrelevante Inhalt der Bodenschutzbelange nach 
den Anforderungen aus planerischen Vorgaben zum Bodenschutz und aufgrund des bodenbezo-
genen Konfliktpotenzials der Planung bzw. eines Vorhabens. In diesem Zusammenhang wurden 
für wesentliche Vorhabenstypen die möglichen Beeinträchtigungsfaktoren / Wirkungen wie Bo-
denversiegelung, Erosion, Bodenabtrag oder -verdichtung hinsichtlich ihrer Relevanz für die je-
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weiligen Bodenteilfunktionen beurteilt. Hierbei wurde auch ein Vorschlag für die bei einer Stand-
ortauswahl zu beurteilenden Bodenfunktionen ausgearbeitet.  

Von besonderer Entscheidungsrelevanz in Planungen und Zulassungsverfahren sind regelmäßig 
die Bodenteilfunktionen 

� „Lebensraum für Pflanzen“ mit den Kriterien Naturnähe, Standortpotenzial für Pflanzenge-
sellschaften und natürliche Bodenfruchtbarkeit 

� „Funktion des Bodens im Wasserhaushalt und im Nährstoffhaushalt“ mit einzelfallabhängig 
bedeutsamen Kriterien 

� „Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium“ mit je nach relevanter Stoffgruppe bedeutsamen 
Teilfunktionen 

� Archiv der Kultur- und Naturgeschichte. 

 

Datengrundlagen (Kap. 6): 

Im Rahmen des Projekts wurde eine umfassende Recherche der bundesweit verfügbaren boden-
kundlichen Datengrundlagen durchgeführt. Es wurde systematisch ermittelt, welche Parameter 
in den bodenkundlichen Kartenwerken der Ländern regelmäßig vorhanden sind und welche flä-
chenbezogene Verfügbarkeit gegeben ist. Des weiteren wurde ermittelt, ob die Daten nur analog 
oder auch digital vorhanden sind und bis wann ggf. eine Vervollständigung der bodenkundlichen 
Datengrundlagen erfolgt. Schließlich wurde bundesweit auch der Stand zur Bodenschätzung so-
wie zur Forstlichen Standortskartierung recherchiert. 

Im Ergebnis stellt sich die Datenverfügbarkeit mit Stand Frühjahr 2003 wie folgt dar: 

• Auf der oberen Planungsebene ist die bodenkundliche Datenlage verhältnismäßig gut. 
Sie wird von der Bodenübersichtskarte (BÜK) 1:200.000 bestimmt, die mittelfristig flächen-
deckend vorhanden sein wird. Einige Länder verfügen darüber hinaus über Bodenüber-
sichtskarten in noch kleineren Maßstäben. Eine Sonderstellung stellt für den östlichen Teil 
Deutschlands die Mittelmaßstäbige Landwirtschaftliche Standortkartierung (MMK) dar. 

• Auf der mittleren Planungsebene ist die derzeitige Datenlage insgesamt unbefriedigend. 
Die Standardkartenwerke sind die Bodenkarte (BK) oder BÜK 50 oder 25. Diese Karten-
werke liegen länderspezifisch unterschiedlich vollständig vor. Vereinzelt ist eine kurzfristige 
flächendeckende Erstellung beabsichtigt. Insbesondere in den östlichen Bundesländern mit 
Ausnahme von Berlin und Sachsen liegen nur für wenige Prozent der jeweiligen Landesflä-
che solche bodenkundlichen Daten vor. 

• Auf der unteren Planungsebene ist die Datenlage bei den bodenkundlichen Kartenwerken 
relativ schlecht. Lediglich in einzelnen Ländern liegen in höherem Umfang Daten für land-
wirtschaftliche Flächen vor. Für die Bereiche, die zum Erhebungszeitpunkt landwirtschaft-
lich genutzt waren, liegen jedoch flächendeckend (zumindest analog) die Daten der Bo-
denschätzung vor. Aufgrund des einheitlichen Erhebungsverfahrens sind diese Daten zwar 
bundesweit homogen, jedoch bei alleiniger Auswertung der Flächendaten inhaltlich nur 
sehr begrenzt auswertbar. Bei Übersetzung, Überprüfung und regionaler Anpassung der 
Profildaten der Bodenschätzung würden diese allerdings eine Anwendung vieler Bewer-
tungsmethoden ermöglichen. Ähnlich stellt sich das Problem bei der forstlichen Standorts-
kartierung dar. Auch die Profildaten der forstlichen Standortskartierung entsprechen nicht 
der heutigen bodenkundlichen Nomenklatur und erfordern eine aufwendige Übersetzung, 
um eine Anwendung der Methoden zu ermöglichen, die auf bodenkundlichen Datengrund-
lagen beruhen. Lediglich Nordrhein-Westfalen führt eine großmaßstäbige Bodenkartierung 
1 : 5 000 der Waldflächen durch. Die Verfügbarkeit der Daten der forstlichen Standortskar-
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tierung ist länderweise auch aufgrund der Unterscheidung nach Staats- und Privatwald 
sehr differenziert. 

• Die Digitalisierung der verschiedenen Daten ist bundesweit bislang in sehr unterschiedli-
chem Maße vorangeschritten. 

 

Anwendbarkeit der Bewertungsmethoden (Kap. 7): 

Auf der Grundlage der recherchierten analog verfügbaren bodenkundlichen Daten wurde die der-
zeit mögliche Anwendbarkeit der einzelnen Bewertungsmethoden in den Bundesländern ermittelt. 
Diese stellt sich zusammenfassend wie folgt dar: 

• Auf der oberen Planungsebene können die dabei in Betracht kommenden 32 Bewer-
tungsmethoden durchschnittlich auf 42% der Fläche der Bundesrepublik angewendet wer-
den. Im Zuge der mittelfristigen Flächendeckung der BÜK 200 wird sich die bundesweite 
Anwendbarkeit der Methoden voraussichtlich noch deutlich verbessern. 

• Auf der mittleren Planungsebene können die generell anwendbaren 49 Bewertungsme-
thoden auf durchschnittlich 28% der Fläche der Bundesrepublik angewendet werden. Die 
Anwendbarkeit ist im Vergleich der Bundesländer sehr unterschiedlich. Der beabsichtigte 
weitere Ausbau der BK / BÜK 25 bzw. 50 lässt je nach Bundesland eine flächenmäßig und 
ggf. auch zahlenmäßig ausgedehntere Anwendung der Methoden erwarten. 

• Auf der unteren Planungsebene können die auf Grundlage von Bodenkarten generell an-
wendbaren 53 Bewertungsmethoden auf durchschnittlich etwa 12% der Fläche der Bun-
desrepublik angewendet werden. Die Anwendbarkeit ist im Vergleich der Bundesländer 
sehr unterschiedlich. In den meisten Ländern ist wegen zumeist fehlender Datengrundla-
gen jedoch (fast) keine Anwendung möglich. Die 16 Bewertungsmethoden, die auf der 
Grundlage von Bodenschätzungsdaten angewendet werden können, sind potenziell auf der 
gesamten zum Erhebungszeitpunkt landwirtschaftlich genutzten Fläche der Bundesrepublik 
anwendbar. Die 11 Bewertungsmethoden, die auf der Grundlage der forstlichen Stand-
ortskartierung angewendet werden können, sind durchschnittlich auf etwa 28% der Wald-
fläche der Bundesrepublik anwendbar. Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten kon-
zentrieren sich dabei auf bestimmte Länder. 

Da die vorgenommene Auswertung nur auf die erfasste Verfügbarkeit der bodenkundlichen Da-
ten bezieht, kann sich tatsächlich eine z.T. noch geringere Anwendbarkeit der Methoden erge-
ben, wenn weitere im Rahmen diese Projekts nicht recherchierte Daten (z.B. Klima- und Nut-
zungsdaten) nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sein sollten. 

 

Eignung der Bewertungsmethoden (Kap. 8): 

Auf Grundlage der differenzierten fachlichen Bewertungen zu den Methoden, die im „Methoden-
katalog Bodenfunktionsbewertung“ vorgenommen wurden sowie ergänzend auf Basis der Ergeb-
nisse des Forschungsvorhabens „Klassifikationssystem zur Bewertung der Leistungsfähigkeit und 
Schutzwürdigkeit der Böden als Entscheidungshilfe für die Raumplanung unter Berücksichtigung 
des Bodenschutzes“, welches vom Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg im Auftrag 
des Umweltbundesamtes durchgeführt wurde, wurden die verschiedenen Bewertungsmethoden 
zusammenfassend qualitativ vergleichend im Hinblick auf ihre Eignung zur Bewertung von 
Bodenfunktionen beurteilt. Bei den Verfahren zur Bewertung der Archivfunktionen wurde auf eine 
zusammenfassende Beurteilung verzichtet, da hier i.d.R. einzelfallbezogen und expertengestützt 
vorgegangen wird. Die zur Ermittlung der Empfindlichkeit gegenüber Einwirkungen vorhandenen 
Methoden wurden nur zum Teil bewertet.  

Für die zusammenfassende Beurteilung wurden folgende Kategorien unterschieden: 



PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT GmbH  
Zusammenfassung und Strukturierung von relevanten Methoden und Verfahren zur Klassifikation und Bewertung 

von Bodenfunktionen für Planungs- und Zulassungsverfahren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit 

 

Endbericht - Text,  Juli 2003                                                                          Seite 12  

– Für eine differenzierte Beurteilung besonders geeignete Methode 

– Für eine differenzierte Beurteilung grundsätzlich geeignete Methode 

– Für eine orientierende Beurteilung geeignete Methode 

– Keine fachlich geeignete Methode. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass jede Methodenentwicklung zugleich in ihrem Kontext zu beur-
teilen ist und für spezielle Fragestellungen und Datensituation ihre Berechtigung haben kann.  

Im Ergebnis der vorliegenden und im Rahmen dieses Projekts vorgenommenen Bewertungen ist 
festzustellen, dass die meisten der Bewertungsmethoden eine grundsätzliche Eignung für eine 
differenzierte Bewertung der jeweiligen Kriterien aufweisen. Für eine differenzierte Beurteilung 
besonders geeignete Methoden sind relativ gering vertreten. Solche Methoden können zudem 
prinzipiell nicht auf der Grundlage der Bodenschätzung oder der Forstlichen Standortskartierung 
angewendet werden. Die Methoden auf Grundlage der Bodenschätzung und/oder der Forstlichen 
Standortskartierung ergeben ganz überwiegend Aussagen für eine orientierende Beurteilung, da 
Mindestparameter zur Erfassung wichtiger beurteilungsrelevanter Bodenprozesse häufig nur indi-
rekt abgeleitet werden können. Dabei sind nicht für sämtliche Kriterien Methoden vorhanden, die 
auf der Grundlage der Bodenschätzung und/oder der Forstlichen Standortskartierung angewen-
det werden können. Vereinzelt - so zur Bewertung der „Standorteignung für Bodenorganismen-
Gemeinschaften“ - sind die vorhandenen Methoden auch als fachlich nicht bzw. noch nicht ge-
eignet zu bewerten. 

 

Bodenbewertung in Planungs- und Zulassungsverfahren (Kap. 9): 

Für die im Rahmen des Projekts berücksichtigten ca. 35 Planungs- und Zulassungsverfahren 
bzw. Vorhabenstypen wurde vor dem Hintergrund der rechtlichen und fachlichen Anforderungen 
beurteilt, inwieweit die differenzierten Boden- bzw. Bodenteilfunktionen und die diesen zuzuord-
nenden Kriterien für die Bewertung der Funktionsfähigkeit des Bodens von Relevanz sind. 
Entsprechende Aussagen wurden auch bezüglich der Relevanz von Empfindlichkeitsbewertun-
gen getroffen. Dabei wurden folgende Kategorien unterschieden: 

– I.d.R. ist eine verbal-argumentative Aussage auf der Ebene der Bodenteilfunktion erforder-
lich bzw. ausreichend. Die Beurteilung von Einzelkriterien ist nur ggf. relevant. 

– Das Einzelkriterium ist regelmäßig relevant. 

– Das Einzelkriterium ist nur ggf. relevant. 

– Das Kriterium bzw. die Bodenteilfunktion ist i.d.R. nicht relevant. 

Die vorgenommenen Einstufungen dienen im Sinne einer Entscheidungshilfe der Orientierung 
für die Beurteilung der Frage, ob im Einzelfall eine entsprechende Bewertung der Bodenfunktio-
nen bzw. der Empfindlichkeiten erforderlich ist. 

Entsprechend den Beurteilungen zur Eignung und Anwendbarkeit der Bewertungsmethoden 
wurden zudem die für eine differenzierte Beurteilung geeigneten Methoden angegeben. 

 

Operationalisierung von Bodenbewertungen (Kap. 10): 

Die für die Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen generell wesentlichen Prinzipien wurden 
vor dem Hintergrund der rechtlichen und fachlichen Anforderungen und Ergebnisse herausge-
stellt. Darüber hinaus wurden weiterführende Vorschläge für eine entscheidungsbezogene Ope-
rationalisierung von Bodenbewertungen für die Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in 
Planungs- und Zulassungsverfahren gemacht. Dabei wurden neben Grundaussagen zur zielbe-
zogenen Bewertung auch Vorschläge zur gesamthaften Beurteilung der Schutzwürdigkeit von 
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Böden vor dem Hintergrund einer möglichen Flächeninanspruchnahme und für die Berücksichti-
gung der Bodenschutzbelange in der planerischen Abwägung insbesondere bei der Standort-
auswahl ausgearbeitet, deren Vor- und Nachteile praktisch erprobt werden sollten. 

 

Defizite (Kap. 11): 

Die bei den bodenkundlichen Grundlageninformation vorhandenen Defiziten ergeben sich 
spiegelbildlich aus dem ermittelten Stand zur bundesweiten Datenverfügbarkeit. Je nach Pla-
nungsebene und Kartenwerken bzw. Bodenschätzung und forstlicher Standortskartierung sind 
die Defizite unterschiedlich. 

In bodenkundlich-fachlicher Hinsicht besteht besonderer Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
bei der Angleichung der Kriterien zur Beurteilung des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte und der Bewertung der „Standorteignung für Bodenorganismen-Gemeinschaften“. Für 
eine differenzierte Beurteilung der Bodenfunktionen sind schließlich nicht für alle Kriterien pla-
nungsebenenspezifisch auch besonders geeignete Methoden verfügbar. Vereinzelt ist auch nur 
eine orientierende Beurteilung möglich. Im übrigen können, obwohl zum Teil mehrere Methoden 
zur Beurteilung eines Kriteriums zur Verfügung stehen, nicht in allen Bundesländern die ver-
schiedenen Kriterien auf den einzelnen Maßstabsebenen bewertet werden. Auf der unteren Pla-
nungsebene können die Kriterien sehr weitgehend immerhin auf Basis der Bodenschätzung be-
wertet werden. Ursächlich für die z.T. eingeschränkten Anwendungsmöglichkeiten für die Bewer-
tung sind entsprechend fehlende bzw. unvollständige Datengrundlagen. 

Auch daraus ergeben sich für die praktische Durchführung von Bodenbewertungen zum Teil er-
hebliche Restriktionen. Dabei treten zudem Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit von Bewer-
tungen am offensichtlichsten bei länderübergreifend bedeutsamen Bewertungen auf. 

 

Handlungsbedarf (Kap. 12): 

Zusammenfassend leitet sich ein spezieller Handlungsbedarf ab. Dazu werden folgende Empfeh-
lungen gegeben: 

1. Nutzung des vorliegenden Berichtes in Verbindung mit dem „Methodenkatalog Bodenfunk-
tionsbewertung“ als Orientierungsrahmen und Arbeitshilfe zur Bodenfunktionsbewertung in 
Planungs- und Zulassungsverfahren 

2. Bundesweit einheitliche Verwendung der Begriffe „Bodenfunktion“, „Bodenteilfunktion“, „Kri-
terium“ und „Parameter“ im Sinne des vorliegenden Berichtes 

3. Bewertung von Bodenfunktionen und Bodenteilfunktionen anhand bundesweit einheitlich 
formulierter Kriterien  

4. Verbesserung der Datengrundlagen durch Forcierung der bodenkundlichen Kartenwerke in 
den Maßstäben 1:25 000 und 1:50 000 unter Abstimmung der Konzepte 

5. Digitalisierung der Flächen- und Profildaten der Bodenschätzung, soweit erforderlich und 
möglich Übersetzung der Profildaten in die gebräuchliche bodenkundliche Nomenklatur, 
Absicherung und Validierung z.B. durch Kartierungsergebnisse 

6. Entwicklung einer einheitlichen Methodik zur Ausweisung von Archivböden 

7. Erarbeitung eines einheitlichen Orientierungsrahmens zur Gesamtbewertung der Funkti-
onsfähigkeit des Bodens unter Berücksichtigung von Art und Inhalt des Planungs- und Zu-
lassungsverfahrens, naturräumlicher Gegebenheiten und regionaler Entwicklungsziele 

8. Entwicklung geeigneter Methoden für die Bewertung des Kriteriums „Standortpotenzial für 
Bodenorganismen-Gemeinschaften“ 
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9. Schutz besonders funktionsfähiger bzw. schutzwürdiger Böden durch geeignete Auswei-
sungen und verstärkte Einbringung der Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulas-
sungsverfahrens als eigenständige Belange 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Der ständige Ausschuss Bodenschutzplanung (stäA3) der LABO hat im Jahr 2000 im Auftrag der 
Amtschefkonferenz der Umweltminister (ACK) eine bundesweit ressortübergreifende Umfrage zu 
Methoden der Bodenbewertung in der behördlichen Praxis durchgeführt. Im Vordergrund standen 
dabei Verfahren zur Bewertung von natürlichen Bodenfunktionen und der Funktion des Bodens 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, die Eingang in 
Planungs- und Genehmigungsverfahren finden. Die Ergebnisse der Umfrage sind im Endbericht 
„Bewertung von Böden im behördlichen Handeln“ (LABO 2000) zusammengefasst und zeigen, 
dass nur sehr wenige Länder über formalisierte Bodenbewertungsverfahren mit standardisierten 
Methoden verfügen. Zugleich existiert eine große Vielfalt von Methoden, die noch nicht oder nicht 
regelmäßig in Planungs- und Zulassungsverfahren genutzt werden. Wesentliche Gründe für die 
Vielfalt der Bewertungsmethoden liegen in unterschiedlichen fachlichen Interpretationen von Bo-
denfunktionen, begrifflichen Unklarheiten sowie in verschiedenen Datengrundlagen und räumli-
chen Bezugsebenen der Planungs- und Zulassungsverfahren.  

Aufgrund dessen hat die 27. ACK die LABO im Mai 2001 beauftragt, einen Vorschlag zur Zu-
sammenfassung und Strukturierung relevanter Methoden und Verfahren zur Klassifikation und 
Bewertung von Bodenfunktionen für Planungs- und Genehmigungsverfahren mit dem Ziel der 
Vergleichbarkeit zu erarbeiten.  

Dazu hat die LABO die Planungsgruppe Ökologie + Umwelt GmbH, Hannover, im Januar 2002 
mit der Durchführung eines entsprechenden Projektes beauftragt. Dabei sollen im einzelnen fol-
gende Ziele realisiert werden: 

• Vervollständigung der vorliegenden Informationen zu den Bodenbewertungsmethoden, 
einschließlich ergänzender Erfassung von weiteren Methoden  

• Recherche der für die Bodenbewertungsmethoden verfügbaren Datengrundlagen in den 
Bundesländern 

• Ausarbeitung von Vorschlägen zur Vereinheitlichung wesentlicher Begriffe 

• Darstellung der Grundlagen zur Anwendung von Bodenbewertungsmethoden in Planungs- 
und Zulassungsverfahren 

• Vergleichende Strukturierung relevanter Bewertungsmethoden 

• Bewertung und Zuordnung der Bodenbewertungsmethoden hinsichtlich ihrer Anwendung in 
Planungs- und Zulassungsverfahren 

• Ableitung von Defiziten und weiterem Handlungsbedarf. 

Die Bearbeitung des Projektes erfolgte in fachwissenschaftlicher Beratung durch das Institut für 
Bodenkunde der Universität Hamburg, das im Auftrag des Umweltbundesamtes das Forschungs-
vorhaben „Klassifikationssystem zur Bewertung der Leistungsfähigkeit und Schutzwürdigkeit der 
Böden als Entscheidungshilfe für die Raumplanung unter Berücksichtigung des Bodenschutzes“ 
(IfB UNI HAMBURG 2002) durchgeführt hat.  

Parallel zu den Aktivitäten der LABO hat der BLA-GEO die von ihm eingerichtete Ad-hoc-AG Bo-
den der Staatlichen Geologischen Dienste und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe beauftragt, Grundlagen der Bodenfunktionsbewertung zu erarbeiten. Die Ad-hoc-AG 
Boden hat dazu einen entsprechenden Personenkreis (im weiteren „PK“ genannt) eingerichtet. 
Dieser hat einen „Methodenkatalog zur Bewertung von natürlicher Bodenfunktionen, der Archiv-
funktion des Bodens und der Gefahr der Entstehung schädlicher Bodenveränderungen sowie der 
Nutzungsfunktion ‚Rohstofflagerstätte’ nach BBodSchG“ (kurz: „Methodenkatalog Bodenfunkti-
onsbewertung“) erarbeitet. Die Erarbeitung des Methodenkatalogs Bodenfunktionsbewertung 
(AD-HOC-AG BODEN 2003) erfolgte zeitgleich zu der Bearbeitung des vorliegenden Projektes. Der 
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Methodenkatalog berücksichtigt die Ergebnisse des oben genannten Berichtes der LABO (LABO 
2000). Die Ergebnisse des Methodenkatalogs Bodenfunktionsbewertung wurden bei der Erarbei-
tung des vorliegenden Projektes berücksichtigt. Zugleich bezieht der Methodenkatalog auch wei-
tere im Rahmen dieses Projektes erfasste Bewertungsmethoden ein. 

Die Bearbeitung des Projektes wurde durch den Unterausschuss „Bodenfunktionsbewertung“ des 
stäA3 der LABO, bestehend aus 

Michael Außendorf (Bayerische Geologisches Landesamt) 

Sabine Blossey (Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung Branden-
burg)  

Irene Dahlmann (Niedersächsisches Landesamt für Ökologie) 

Hans Gabanyi (Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt und Gesundheit) 

Evelyn Giese (Umweltbundesamt) 

Manfred Lehle (Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg) 

Elisabeth Oechtering (Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt u. Gesundheit) 

begleitet. 

Das Projekt wurde im Juli 2003 mit dem vorliegenden Endbericht abgeschlossen.1 Dieser enthält 
die Gesamtergebnisse des im Auftrag der LABO bearbeiteten Projektes. Der Endbericht ist so 
strukturiert, dass er in Verbindung mit dem „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“, der 
ebenfalls mit Stand Juli 2003 vorliegt (AD-HOC-AG BODEN 2003)2, zugleich als Orientierungsrah-
men und Arbeitshilfe für die praktische Anwendung von Methoden zur Bodenfunktionsbewertung 
in Planungs- und Zulassungsverfahren verwendet werden kann.  

  

 

 

 

 

                                                   

1   Der Endbericht soll ab Herbst 2003 auf den Internetseiten der Freien und Hansestadt Hamburg unter  der 
Adresse http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/umwelt-gesundheit/umwelt/boden/bodenschutz ver-
öffentlicht werden. 

2 Der Methodenkatalog steht auch als Internetpublikation unter der Adresse 
http://www.bgr.de/saf_boden/adhocag/adhocag.html allgemein zur Verfügung und soll regelmäßig fortge-
schrieben werden. 
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2. Rechtliche Grundlagen zur Berücksichtigung des Boden-
schutzes in Planungs- und Zulassungsverfahren 

Mit Erlass des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) wurde dem Bodenschutz ein eigen-
ständiger rechtlicher Rahmen gegeben. Dieser wird durch die BBodSchV und Rechtsvorschriften 
auf Landesebene ergänzt. Das BBodSchG findet Anwendung bei schädlichen Bodenveränderun-
gen und bei Altlasten (§ 3 Abs. 1 BBodSchG). 

Zweck des BBodSchG ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederher-
zustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altasten so-
wie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachtei-
lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchti-
gungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden (§ 1 BBodSchG). 

Gegenstand, Funktionen und schädliche Bodenveränderungen des Bodens im Sinne des 
BBodSchG sind im § 2 BBodSchG als Legaldefinitionen bestimmt. Danach sind gemäß § 2 Abs. 
3 BBodSchG schädliche Bodenveränderungen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die ge-
eignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen o-
der die Allgemeinheit herbeizuführen. Mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BBodSchG wird dabei verbind-
lich festgelegt, welche Funktionen im Zusammenhang des Bodenschutzrechts zu schüt-
zen sind. 3  

Ob und inwieweit Böden und deren Funktionen beeinträchtigt werden (können), entscheidet sich 
in besonderem Maße in Planungs- und Zulassungsverfahren, in Folge derer Maßnahmen oder 
Vorhaben - insbesondere mit Veränderungen der Bodennutzung - realisiert werden können. 
Auswirkungen auf den Boden können dabei vor allem durch planerische Festlegungen zum 
Schutz des Bodens begrenzt werden. Des weiteren können Beeinträchtigungen des Bodens auf-
grund spezieller rechtlicher Anforderungen zu bewältigen sein. Bodenschutzrelevante Rege-
lungen sind dabei nicht nur im BBodSchG enthalten, sondern auch in anderen Rechtsgrundla-
gen.  

Im Hinblick auf den Anwendungsbereich des Bundes-Bodenschutzgesetzes bestimmt zunächst  
§ 3 Abs. 1 BBodSchG, dass das Gesetz auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten An-
wendung findet, soweit u.a. bestimmte abfall- und immissionsschutzrechtliche Vorschriften, Vor-
schriften des Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, des Wald- bzw. Forstrechts, des Flurbereini-
gungsgesetzes, über Bau und Änderung von Verkehrswegen sowie des Bergrechts Einwirkungen 
auf den Boden nicht regeln. Dementsprechend kommt es in Planungs- und Zulassungsverfahren, 
in denen eine der im § 3 Abs. 1 BBodSchG aufgeführten Vorschriften einschlägig ist, auch darauf 
an, welche bodenschutzrelevanten Regelungen diese Vorschriften aufweisen. Das BBodSchG ist 
insofern subsidiär. 

Praktisch resultiert daraus ein differenziertes Zusammenspiel von Bodenschutzrecht und jeweils 
anderen Rechtsvorschriften. Dabei kann im Einzelfall zur inhaltlichen Konkretisierung der betrof-
fenen Bodenschutzbelange auf die Maßgaben des BBodSchG abzustellen sein, auch wenn die 
ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder -vorsorge nach Maßgabe der nicht bo-
denschutzrechtlichen Vorschriften erfolgen (vgl. im einzelnen HOLZWARTH U.A. 1998, § 3 Rn. 6ff., 
S. 95ff.) 

                                                   

3 Es ist grundsätzlich nicht zulässig, die Funktionen zu erweitern oder als unbeachtlich zu negieren (ERB-

GUTH/STOLLMANN 2002, 10 m.w.N.). Die Rechtsanwendung ist allein aufgefordert, deren Konturen zu schär-
fen. Dies kann auf der Grundlage von bodenfachkundlichen bzw. -wissenschaftlichen Erkenntnissen erfol-
gen (BOSCH & PARTNER/WOLF 2000, 33, 40f.). 
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Keine Anwendung findet das BBodSchG hingegen gemäß § 3 Abs. 2 BBodSchG nur bei Kern-
energieanlagen und bei Maßnahmen zum Aufsuchen etc. von Kampfmitteln. Allerdings können 
auch in den entsprechenden Verwaltungsverfahren Beeinträchtigungen des Bodens und seiner 
Funktionen von Bedeutung sein. Die fachgesetzliche Zulässigkeit z.B. von Anlagen zur Behand-
lung von Kernbrennstoffen bestimmt sich allerdings nach Maßgabe der einschlägigen atomrecht-
lichen Vorschriften. 

 § 3 Abs. 3 BBodSchG verbindet das Bodenschutzrecht in spezieller Weise mit dem Immissi-
onsschutzrecht. Über den Luftpfad erfolgende Einwirkungen auf den Boden werden damit so-
wohl aus immissions- als auch aus bodenschutzrechtlicher Sicht nach den gleichen Maßstäben 
beurteilt. Denn nach § 3 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG gelten schädliche Bodenveränderungen i.S.d. 
§ 2 Abs. 3 BBodSchG, soweit sie durch Immissionen verursacht werden, als schädliche Umwelt-
einwirkungen nach § 3 Abs. 1 BImSchG. Das Bodenschutzrecht nimmt damit unmittelbar Einfluss 
auf die Genehmigungsvoraussetzungen des Immissionsschutzrechts (vgl. BOSCH & PART-

NER/WOLF 2000, 23f.). 

§ 3 BBodSchG bezieht sich jedoch nicht auf sämtliche für den Bodenschutz relevante Vorschrif-
ten. Zu weiteren Vorschriften gehören vor allem das Raumordnungs-, das Wasser-, das Natur-
schutz- sowie das UVP-Recht4. Damit gehen diese Vorschriften dem Bodenschutzrecht gegen-
über nicht vor, sondern die verschiedenen Rechtsbereiche sind parallel anzuwenden, womit 
Überlagerungen im Regelungsbereich verbunden sind. 

Das Bodenschutz- und das Wasserrecht sind durch die Begriffsbestimmungen des § 2 Abs. 1 
BBodSchG materiell abgegrenzt. Denn Gewässerbetten - und damit Unterwasserböden bzw. 
subhydrische Böden - sowie Grundwasser gehören nicht zum Boden im Sinne des BBodSchG. 
Von der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 BBodSchG werden aber z.B. grundwasserbeeinfluss-
te Böden (semiterrestrische Böden) erfasst. Folglich werden auch Auswirkungen auf solche Bö-
den - soweit es sich nicht nur um Wirkungen auf das Grundwasser und das davon abhängige 
Bodenwasser handelt - vom § 2 Abs. 3 BBodSchG eingeschlossen (vgl. SANDEN/SCHOENECK 
1998, § 2 Rn. 7ff., S. 66ff.).  

Das Naturschutzrecht bezieht sich mit den im § 1 BNatSchG aufgeführten Schutzgegenständen 
(insbes. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhalts) inhaltlich auch auf die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit von Böden. Dabei sind zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege u.a. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt 
erfüllen können (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Damit überlagern sich Ziele und Grundsätze des 
Naturschutz- und des Bodenschutzrechts. Vereinzelt sind die Vorschriften des Naturschutz- und 
des Bodenschutzrechts auch unmittelbar verzahnt. Beispielsweise wird im Zusammenhang mit 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§ 18ff. BNatSchG) bezüglich der möglichen Beein-
trächtigungen der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung auf die im § 17 Abs. 2 BBodSchG 
gestellten Anforderungen verwiesen (siehe § 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG).  

In welcher Weise Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulassungsverfahren zu berücksichtigen 
sind und welche Anforderungen an die Beurteilung von Bodenfunktionen sich daraus ergeben, 
hängt zusammenfassend betrachtet vor allem davon ab,  

                                                   

4 Das UVPG enthält anders als die vorstehend genannten Gesetze keine eigenständigen materiell-
rechtlichen, sondern vor allem verfahrensrechtliche Regelungen. Der integrative Untersuchungs- und Be-
wertungsansatz stellt dabei das zentrale inhaltliche Element der UVP dar (siehe APPOLD, in: HOPPE 2002, § 
1, Rn. 34 m.w.N., § 2 Rn. 10 m.w.N.). Insofern dient die UVP der systematischen und integrativen Darstel-
lung und Berücksichtigung betroffener Umweltbelange bei bestimmten (UVP-pflichtigen) Vorhaben in den 
jeweiligen Zulassungsverfahren. Die UVP ist dabei nur ein unselbständiger Bestandteil in den Zulassungs-
verfahren. Die zur Anwendung beim Vollzug des UVPG erlassene UVP-Verwaltungsvorschrift (UVPVwV) 
vom 18.9.1995 enthält im Anhang 1.3 Orientierungshilfen zur Bewertung von Auswirkungen auf die stoffliche 
Bodenbeschaffenheit. Diese wurden jedoch zwischenzeitlich durch die BBodSchV vom 12.7.1999 verdrängt. 
Die im Anhang 1.3.1 der Orientierungshilfen der UVPVwV genannten Bodenfunktionen korrespondieren be-
reits mit den Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 1 BBodSchG. 



PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT GmbH  
Zusammenfassung und Strukturierung von relevanten Methoden und Verfahren zur Klassifikation und Bewertung 

von Bodenfunktionen für Planungs- und Zulassungsverfahren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit 

 

Endbericht - Text,  Juli 2003                                                                          Seite 19  

− inwieweit die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen konkrete Vorgaben für die Berücksichti-
gung von Bodenschutzbelangen treffen. Dabei sind Art und Inhalt der je nach Planungs- 
und Fachrecht zu treffenden bodenschutzrelevanten Entscheidungen wesentlich. Dazu ge-
hört u.a. auch, ob mit der Entscheidung nur über die voraussichtlichen Beeinträchtigun-
gen des Bodens am beantragten Standort entschieden wird oder ob auch eine Stand-
ortauswahl zu treffen und diese zu begründen ist. Letzteres ist immer dann der Fall, wenn 
die Entscheidung auf der Grundlage einer planerischen Abwägung erfolgt. Dabei wirken 
neben anderen Belangen auch die Bodenschutzbelange entsprechend ihrer konkreten Be-
troffenheit und ihrem Gewicht auf die planerische Entscheidung ein. Daneben kann eine 
Zulassungsentscheidung an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen gebunden sein 
(gebundene Entscheidung).5   

− ob für die Planung oder das Vorhaben eine UVP (als Strategische Umweltprüfung bzw. 
Plan-UVP oder Projekt-UVP) durchzuführen ist. Dann sind mit den Angaben zu der Pla-
nung bzw. dem Projekt regelmäßig auch Aussagen über die Auswirkungen auf den Boden 
und Maßnahmen zur Folgenbewältigung zu machen. 

− ob ein Vorhaben dem Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegt. In 
der Eingriffsregelung ist innerhalb der „Leistungs- bzw. Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts“ auch der Boden und seine Funktionen zu berücksichtigen. Folglich sind damit auch 
Auswirkungen auf die Bodenfunktionen in die Beurteilung von erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Leistungs- bzw. Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einzubeziehen. Schließlich 
können aufgrund der Eingriffsregelung Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation 
erheblich beeinträchtigter Bodenfunktionen erforderlich sein.  

Im Anhang 1 sind hierzu für wesentliche Planungs- und Zulassungsverfahren die besonderen 
bodenschutzrelevanten Bestimmungen der jeweils unmittelbar anzuwendenden Vorschriften 
zusammengestellt. Zugleich ist dargestellt, welche bodenschutzrelevanten Entscheidungen in 
den Verfahren getroffen werden. Zudem werden Angaben dazu gemacht, ob UVP und natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwenden sind. Die Planungs- und Zulassungsverfahren 
sind nach ihrem Charakter und der Entscheidungsebene gruppiert: 

� Gesamträumliche Planung  

� Fachplanungen mit zugleich bodenschützendem Bezug  

� Fachplanungen und Zulassungsverfahren mit bodeneingreifendem Bezug  

� Verfahren und Planungen mit Sonderstellung (ggf. Bodenschutz und bodeneingreifendem 
Bezug). 

Es wurden auch Verfahren zur Ausweisung von Schutzgebieten u.ä. berücksichtigt. 

Für die in Anhang 1 dargestellten Planungs-, Verfahrens- und Vorhabenstypen lässt sich bezüg-
lich der Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen und folglich für die Untersuchung von Bo-
denfunktionen zusammenfassend Folgendes feststellen: 

• Gesamträumliche Planung (Landes- u. Regionalplanung, Bauleitplanung): 
 Bodenschutzbelange sind regelmäßig in der planerischen Abwägung zu berücksichtigen. 

Die einzelnen Rechtsgrundlagen enthalten verschiedene Bestimmungen mit direktem oder 
indirektem Bezug zum Bodenschutz. Zum Teil vermittelt sich dieser Bezug auch über die 
Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
in Form der Landschaftsplanung. Bei der Planungsentscheidung sind bedarfsweise auch 
Festlegungen zu treffen, die direkt oder indirekt dem Schutz von Böden dienen. Im Hinblick 

                                                   

5 Daneben sind bei bestimmten Entscheidungen noch Besonderheiten zu beachten, die sich z.B. durch die 
Ausübung des behördlichen Ermessens (insbes. nach Wasserrecht) oder eine gegenüber der planerischen 
Abwägung nur nachvollziehende Abwägung (z.B. bei der bergrechtlichen Planfeststellung) ergeben.  
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auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodens und zur Steuerung konkreter Ein-
griffe sind regelmäßig auch Beurteilungen zur Standortauswahl von Vorhaben erforderlich.  

Auswirkungen auf den Boden sind dabei im einzelnen und entsprechend dem Planungsge-
genstand und -maßstab in der Umweltprüfung bzw. SUP (Strategische Umweltprüfung 
bzw. Plan-UVP aufgrund der SUP-Richtlinie) zu prüfen. Eine SUP wird künftig insbesonde-
re in der gesamträumlichen Planung durchzuführen sein.6 Angaben über die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung von erheblichen Auswirkungen auf den Boden sind dabei in 
einem Umweltbericht darzustellen. Aus Sicht des Bodenschutzes sind zudem die Angaben 
über „vernünftige Alternativen“ der Planung, die ebenfalls im Umweltbericht zu machen 
sind, von großer Bedeutung. Die Ergebnisse der SUP sind bei der Entscheidung zu be-
rücksichtigen. 

• Fachplanungen mit zugleich bodenschützendem Bezug (Landschaftsplanung, Schutz-
gebietsausweisungen z.B. nach Naturschutz- oder Wasserrecht): 

Naturschutz und Landschaftspflege zielen insbesondere auf die Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts, zudem auch auf die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. Boden ist Bestandteil des Naturhaushalts und somit un-
mittelbar im Rahmen der Fachplanungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere in der Landschaftsplanung, zu berücksichtigen. Dementsprechend ergeben 
sich regelmäßig sehr breite Erfordernisse für die Beurteilung von Bodenfunktionen in sol-
chen Fachplanungen. 

Demgegenüber sind nur bestimmte Bodenfunktionen (z.B. Lebensraumfunktionen) bei 
räumlich und vor allem inhaltlich sehr speziellen Planungen bedeutsam. Dies betrifft neben 
Schutzgebietsplanungen nach Naturschutzrecht auch solche nach anderen Rechtsgrund-
lagen, insbesondere nach Bodenschutz- und Wasserrecht (z.B. Bodenschutzgebiete, Ü-
berschwemmungsgebiete) (vgl. HENDRISCHKE U. SCHMEHL 2002). 

• Fachplanungen und Zulassungsverfahren mit bodeneingreifendem Bezug (i.d.R. Vor-
haben, die zugleich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegen und im Fall 
größerer Vorhaben zudem UVP-pflichtig sind). 

Gegenstand von vorhabensbezogenen Fachplanungen sind konkrete Projekte oder Maß-
nahmen, die standortbezogen mit erheblichen Beeinträchtigungen des Bodens und seiner 
Funktionen einher gehen können. Die Betroffenheit kann dabei entsprechend den spezifi-
schen Projektmerkmalen auf unterschiedliche Wirkfaktoren zurückzuführen sein. Von re-
gelmäßig besonderer Bedeutung sind Beeinträchtigungen durch Versiegelung u. dgl. Das 
konkrete Spektrum an möglichen Bodenbeeinträchtigungen und deren Intensität ist aber 
vorhabensspezifisch oft unterschiedlich.  

Unmittelbar auf den Bodenschutz zielende Normen sind in den Fachgesetzen, aufgrund 
derer die Zulassung von Projekten erfolgt, i.d.R. nicht enthalten. 

Bei den meisten Vorhaben, insbesondere den Verkehrs- und Infrastrukturvorhaben, sind 
Bodenschutzbelange allgemein in der planerischen Abwägung zu berücksichtigen. Da-
durch werden zugleich Anforderungen an den Nachweis zur Standortauswahl gestellt. 
Teilweise sind gebundene Entscheidungen zu treffen (insbes. Immissionsschutzrecht, wo-
bei in diesem Fall gemäß § 3 Abs. 3 BBodSchG unmittelbar die einschlägigen boden-
schutzrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen sind).  

Bei Vorhaben, die einer behördlichen Zulassung bedürfen und zu Beeinträchtigungen des 
Bodens als Teil des Naturhaushalts führen können, ist regelmäßig die naturschutzrechtli-

                                                   

6 Vgl. den Entwurf des BMVBW vom 3. Juni 2003 zu einem „Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an 
EU-Richtlinien“ (BMVBW 2003).  
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che Eingriffsregelung anzuwenden. Entsprechend sind hier die oben ausgeführten Bedin-
gungen zum Verhältnis von Bodenfunktionen und Eingriffsregelung bedeutsam. 

Für viele, insbesondere größere Vorhaben ist zudem eine UVP nach dem UVPG durchzu-
führen. Dadurch sind regelmäßig auch Aussagen zur Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung von erheblichen Auswirkungen auf den Boden zu treffen (siehe a. Fn. 4). Dies schließt 
obligatorisch auch Angaben über geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten und die 
Auswahlgründe ein. Dabei können auch Auswirkungen auf den Boden von Bedeutung sein. 
Die Ergebnisse der UVP sind in Form der bewerteten Umweltauswirkungen bei der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen. 

Die Entscheidungen über konkrete Projekte, die auf vorgelagerten Ebenen zu treffen sind, 
sind bezüglich der Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen nicht speziell normiert. Die 
praktisch größte Bedeutung kommt dem Raumordnungsverfahren zu. Die aus Sicht des 
Bodenschutzes in der Raumverträglichkeitsprüfung maßgeblichen Normen ergeben sich 
vor allem aus den Festlegungen in der Landes- und Regionalplanung. Diese können – wie 
oben dargestellt – auch auf den Bodenschutz ausgerichtet sein. 

Die Eingriffsregelung ist in Raumordnungsverfahren zwar nicht anzuwenden. Die Beurtei-
lung von Beeinträchtigungen des Bodens ist aber regelmäßig Bestandteil der UVP, die für 
UVP-pflichtige Vorhaben bereits auf dieser Ebene durchgeführt werden kann. 

Die projektbezogenen vorgelagerten Verfahren des Fachrechts fordern nur generalklausel-
artig die Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen. In solchen Verfahren ist aber eine 
UVP, die dem Niveau derjenigen für ein Raumordnungsverfahren entspricht, obligatorisch 
durchzuführen.  

• Verfahren und Planungen mit Sonderstellung: 
Bestimmte Verfahren und Planungen (z.B. forstlicher Rahmenplan) weisen insofern eine 
Sonderstellung auf, als es sich um Fachplanungen handelt, die einerseits Bodenschutzbe-
lange aus eigenem Interesse berücksichtigen, andererseits durch bestimmte Maßnahmen 
auch Beeinträchtigungen des Bodens hervorrufen können. Entsprechend sind differenzierte 
bodenschutzrelevante Normen vorhanden. Eingriffsregelung und UVP kommen dabei in 
unterschiedlicher Weise zum Tragen. 

Für einen wirksamen Schutz von Böden und deren Funktionen im Zusammenhang mit Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren sind - soweit nicht bereits bestimmte Schutznormen als Zulas-
sungsvoraussetzung zu erfüllen sind (wie insbesondere bei emittierenden Anlagen) - vor allem 
folgende Ziele entscheidend: 

1. Die Inanspruchnahme von Böden ist generell auf das unerlässliche Maß zu be-
schränken. 

2. Eine unvermeidbare Inanspruchnahme von Böden ist auf Flächen zu lenken, die 
vergleichsweise von geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind oder wo 
der Eingriff weitgehend kompensiert werden kann. 

3. Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sind möglichst zu vermeiden. 

4. Vermeidbare Beeinträchtigungen der Funktionen des Bodens sind zu unterlassen. 

5. Unvermeidbare Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen sind durch funktional ge-
eignete Maßnahmen zu kompensieren. 

 

Die unter Nr. 1 gestellte Anforderung stellt aus Sicht des Bodenschutzes eine grundsätzliche Leit-
linie dar. Sie ist rechtsverbindlich in dieser direkten Form nicht normiert, allerdings ergibt sie sich 
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mittelbar über die mit den Nrn. 2 bis 4 gestellten Anforderungen, insbesondere z.B. die Boden-
schutzklausel des § 1a Abs. 1 BauGB.  

Die unter Nr. 2 gestellte Anforderung geht unmittelbar mit der aus Sicht der Bodenschutzes ge-
eignetsten Standortauswahl einher.  

Dabei sind in der planungsrechtlichen Abwägung die Belange des Bodenschutzes als eigen-
ständige öffentliche Belange in die Abwägung einzustellen (vgl. Abbildung 1). Im welchem 
Maße Bodenschutzbelange dabei zur Geltung kommen können und sich gegenüber anderen Be-
langen ggf. durchsetzen können, bestimmt sich insbesondere aufgrund des Gewichts der Boden-
schutzbelange. Dieses ist umso größer, je bedeutender, je empfindlicher bzw. je schutzwürdiger 
der möglicherweise betroffene Boden und seine Funktionen sind. Bei der Konkretisierung der 
Bodenschutzbelange, die in die Abwägung einzustellen sind, ist – soweit das jeweilige Planungs-
recht keine weitergehenden Anforderungen stellt – auf die relevanten Bestimmungen des 
BBodSchG und damit auch auf die Bestimmungen zu den Bodenfunktionen in § 2 Abs. 2 
BBodSchG abzustellen. Ein Fehler in der Abwägung liegt regelmäßig vor, wenn Böden nicht ihrer 
funktionalen Ausprägung entsprechend in die Abwägung eingestellt werden (vgl. ERB-

GUTH/STOLLMANN 2002, 35). Wichtige Entscheidungsgrundlagen für eine sachgerechte Berück-
sichtigung der Bodenschutzbelange ergeben sich dabei durch die Landschaftsplanung sowie die 
UVP. 

Die in Nr. 3 gestellte Anforderung stellt ein Optimierungsgebot dar. Dazu gehören z.B. § 1 Satz 2 
u. 3 BBodSchG oder die Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 1 BauGB.7 

Die in Nr. 4 gestellte Anforderung ergibt sich bei zugleich naturschutzrechtlich bedeutsamen Ein-
griffen in den Boden aus dem Vermeidungsgebot des § 19 Abs. 1 BNatSchG. 

Die in Nr. 5 angesprochene Kompensation ist im BBodSchG nicht enthalten.8 Derartiges wird 
aber bei Eingriffen in den Boden durch die Regelungen des § 18ff. BNatSchG zum Ausgleich o-
der Ersatz geleistet. Die Eingriffsregelung kommt bei der Zulassung von Vorhaben zur Anwen-
dung, indem zur Folgenbewältigung Pflichten zur Unterlassung vermeidbarer eingriffsbedingter 
Beeinträchtigungen am gewählten Standort und zur Kompensation unvermeidbarer erhebli-
cher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes auferlegt werden. Dabei wird die Standortauswahl bei Eingriffen durch Pla-
nungsvorhaben durch das jeweilige (fach)planungsrechtliche Abwägungsgebot bestimmt (vgl. 
Abbildung 1; vgl.a. BVerwG, NuR 1993, 125ff, NuR 1997, 404ff.). 9 

 

                                                   

7  Die beabsichtigte Änderung des BauGB im Zuge der Anpassung des Baurechts an EU-Richtlinien fasst die 
bisherige Bodenschutzklausel als in der Abwägung zu berücksichtigende Grundsätze wie folgt: „Mit Grund 
und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirt-
schaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang genutzt 
werden.“ (§ 1a Abs. 2 Satz 1 u. 2 BauGB-E; BMVBW 2003, S. 5).  

8 § 5 BBodSchG ist in diesem Zusammenhang nicht als Kompensationsregelung bei Beeinträchtigungen auf-
grund zuzulassender Vorhaben u.ä. anzusehen. § 5 BBodSchG stellt vielmehr wie § 179 BauGB auf die 
Wiederherstellung bereits erfolgter Beeinträchtigungen des Bodens bzw. seiner Funktionen ab.  

9 Nur ausnahmsweise sind in der Eingriffsregelung Anforderungen der Alternativenprüfung landesrechtlich 
auch auf der Tatbestandsseite enthalten (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 2 BbGNatSchG). 
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z.B. 
Naturschutzbelange
- Leistungs- und Funktionsfähigkeit des

Naturhaushalts 
- erhebliche Beeinträchtigungen
- Gebote

Standortauswahl Gerechte (fachplanerische) Abwägung
aller öffentlichen (und privaten) Belange

(nach Maßgabe des einschlägigen Planungsrechts)

Vermeidung / 
Kompensation 
am Standort

Bodenschutzbelange
- Boden / Bodenfunktionen
- schädliche Bodenveränderungen
- Gebote

- Vermeidungsmaßnahmen

- Verminderungsmaßnahmen

- Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen

 

Abbildung 1: Bodenschutzrelevante Entscheidungen in Zulassungsverfahren zur Stand-
ortauswahl und zur Folgenbewältigung und deren rechtliche Bezüge 

 

In ihrer Gesamtheit sind das Bodenschutzrecht und die anderen bodenschutzrelevanten 
Vorschriften auf sehr differenzierte Weise miteinander verschränkt. Nur ausnahmsweise er-
gibt sich eine strikte Trennung, weil das Bodenschutzrecht nicht anwendbar ist (§ 3 Abs. 3 
BBodSchG). Regelmäßig treten Überlagerungen und die parallele Anwendung von Bodenschutz-
recht und anderen Vorschriften auf, mit der Folge, dass sich die verschiedenen Rechtsbereiche 
überschneiden und ggf. gegenseitig ergänzen. Dabei stehen regelmäßig weder die Subsidiari-
tätsregelungen des § 3 Abs. 1 BBodSchG noch die Stellung weiterer Vorschriften (insbes. des 
Naturschutzrechts) einer Anwendung der Schutzgutdefinitionen des BBodSchG im Rahmen der 
Auslegung von bodenschutzrelevanten Bestimmungen in anderen Rechtsbereichen entgegen. 
Anhang 2 veranschaulicht dies für den Bereich des Bauplanungsrechts (vgl. a. Abbildung 1). 

Zur inhaltlichen Konkretisierung und Differenzierung der Bodenschutzbelange, die in Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren zu berücksichtigen sein können, sind diese bodenschutzrechtli-
chen Bestimmungen vielmehr sogar regelmäßig heranzuziehen. Dies betrifft in besonderem Ma-
ße die Legaldefinitionen zu den Bodenfunktionen im § 2 Abs. 2 BBodSchG. Dabei ist davon 
auszugehen, dass mit diesen Definitionen in fachlicher Hinsicht die aus Sicht des Schutzes von 
Böden relevanten Funktionen umfassend abgedeckt werden. Detailaspekte innerhalb dieser 
Funktionen lassen sich aufgrund der nicht abschließenden Auflistungen in § 2 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) 
u. c) BBodSchG ohne weiteres integrieren, solange sie zu bodenrelevanten Bestandteilen des 
Naturhaushalts zählen oder im Zusammenhang mit dem Boden als Abbau-, Ausgleichs- und Auf-
baumedium stehen. Die Auslegung allgemeiner Rechtsbegriffe zum „Boden“ oder z.B. der natur-
schutzrechtlichen Begriffe „Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts“ bzw. zur „Nut-
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zungsfähigkeit der Naturgüter“ führt daher praktisch auch nicht zu einer Ausweitung der mit § 2 
Abs. 2 BBodSchG normierten Bodenfunktionen.10 

Davon zu trennen ist – wie oben bereits dargestellt – die Frage, in welcher Weise und in welchem 
Maße Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulassungsverfahren zu berücksichtigen sind. 

 

 

 

  

  

                                                   

10 So könnten zwar über die Auslegung des naturschutzrechtlichen Begriffs der „Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts“ prinzipiell weitere für den Naturhaushalt bedeutsame oder damit in Zusammen-
hang stehende Funktionen des Bodens einbezogen werden, die aus dem Kreis der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 
BBodSchG aufgeführten natürlichen Funktionen des Bodens möglicherweise ausgeschlossen wären (vgl. 
ERBGUTH/STOLLMANN 2002, 22; BOSCH & PARTNER/WOLF 2000, 33). § 2 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) BBodSchG stellt 
jedoch eine nicht abschließende Auflistung der innerhalb des Naturhaushalts relevanten Kompartimente dar. 
So ist beispielsweise die klimatisch relevante Funktion von Böden eng mit dem Wasser- und dem Nährstoff-
haushalt verbunden (vgl. BR-Drs. 702/96, S. 82). Entsprechendes gilt für § 2 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) BBodSchG, 
in dem der Schutzbezug (dort beispielhaft das Grundwasser) ebenfalls nicht abschließend bestimmt ist (vgl. 
insoweit auch BR-Drs. 702/96, S. 83, wo auch der Schutz der Oberflächengewässer oder der Bezug zu 
Pflanzen, Tieren oder Menschen ausdrücklich aufgeführt wird). 

 Zugleich ist zu berücksichtigen, dass z.B. der noch im § 2 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG a.F. enthaltene Grundsatz 
„Boden ist zu erhalten; ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden“ mit der Neufassung des 
BNatSchG zugunsten einer umfassenderen Formulierung aufgegeben wurde (vgl. Gesetzesbegründung BR-
Drs. 636/96, S. 40). Ein auslegender Bezug zwischen Naturschutzrecht und Bodenschutzrecht bezüglich der 
Bodenfunktionen kann damit nur über die allgemeinen Begriffe der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die 
Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume (§ 1 BNatSchG) und den damit 
in Zusammenhang stehenden Grundsätzen im § 2 BNatSchG sowie dem Eingriffsbegriff des § 18 Abs. 1 
BNatSchG erfolgen. In diesen naturschutzrechtlichen Bestimmungen sind Bodenfunktionen aber nicht näher 
bestimmt. 
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3. Begriffe 

Bundesweit werden bislang zum Teil voneinander abweichende Formulierungen und Definitionen 
zum Begriff „Bodenteilfunktionen“ verwendet. Dabei werden auch Teilfunktionen des Bodens den 
Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 BBodSchG unterschiedlich zugeordnet. Auch die Begriffe „Kri-
terium“ und „Parameter“ werden nicht einheitlich verwendet (siehe LABO 2000).  

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden Vorschläge für eine begriffliche Vereinheitli-
chung gemacht. Hierbei wird von den mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG normierten Begriffen 
der „natürlichen Funktionen“ und der „Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte“ des Bodens ausgegangen. Die im § 2 Abs. 2 Nr. 3 BBodSchG enthalten „Nutzungs-
funktionen“ des Bodens werden entsprechend dem Anlass und der Aufgabenstellung dieses Pro-
jekts (Kap. 1) nicht berücksichtigt. 

3.1 Bodenfunktionen und Bodenteilfunktionen i.S.d. § 2 Abs. 2 Nrn. 1 u. 2 
BBodSchG 

„Bodenfunktionen“ i.S.d. § 2 Abs. 2 Nrn. 1 u. 2 BBodSchG sind funktionale Ausprägungen des 
Bodens zur Wahrnehmung bestimmter,  natürlicher und archivarischer Leistungen des Bodens. 
Mit Hilfe dieser Bodenfunktionen können in Planungs- und Zulassungsverfahren grundlegende 
Teile der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Bodens i.S.d. § 1 BBodSchG zum vorsorgenden 
Bodenschutz charakterisiert werden.  

Die im § 2 Abs. 1 Nr. 1 BBodSchG genannten natürlichen Funktionen sind zugleich eine Voraus-
setzung für die Nutzungsfunktionen i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 3 BBodSchG. Zwischen diesen besteht 
ein zum Teil enger Zusammenhang (vgl. BR-Drs. 702/96, S. 81f. u. 84f.).11 

 „Bodenteilfunktionen“ bilden Teilaspekte von Bodenfunktionen ab und ermöglichen eine diffe-
renzierte Bewertung der Funktionsfähigkeit von Böden im Hinblick auf eine Zielaussage anhand 
definierter Prüfmerkmale (Kriterien). 

Für die Bewertung der natürlichen Funktionen und der Funktionen des Bodens als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte im Rahmen von Planungs- und Zulassungsverfahren werden folgende 
in Tabelle 1 dargestellten Boden- und Bodenteilfunktionen unterschieden. Die Beurteilung erfolgt 
im einzelnen anhand der zugeordneten Kriterien (vgl. Anhang 3). 

                                                   

11 Dies wird im besonderen Maße an der Funktion des Bodens als Standort für die land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 3 lit. c) BBodSchG deutlich. Eine nachhaltige und die Anforderungen an 
die gute fachliche Praxis berücksichtigende land- oder forstwirtschaftliche Produktion (vgl. § 17 BBodSchG), 
die zugleich keinen Eingriff i.S.d. § 18 Abs. 2 BNatSchG darstellt, ist nicht ohne funktionsfähige Böden mög-
lich, die den natürlichen Gegebenheiten, insbesondere den standörtlichen Nährstoff- und Wasserkreisläufen 
sowie dem Lebensraumpotenzial für Pflanzen und Bodenorganismen, entsprechen. Insoweit stellen die Nut-
zungsfunktionen des Bodens letztlich auch nur auf die bodenfachkundlichen standörtlichen Voraussetzun-
gen zur Ermöglichung der im § 2 Abs. 2 Nr. 3 BBodSchG aufgeführten Nutzungen (einschließlich der durch 
diese Nutzungen möglicherweise hervorgerufenen Bodenbeeinträchtigungen) nicht aber auf die Belange der 
mit den Nutzungen insgesamt einhergehenden Ansprüche ab (siehe insoweit auch die Gesetzesbegrün-
dung, BR-Drs. 702/96, S. 84f.).  
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Tabelle 1: Boden- und Bodenteilfunktionen und Kriterien   

Bodenfunktio-
nen nach § 2 

Abs. 2 Nr. 1 u. 2 
BBodSchG 

Boden-
funktio-

nen 
(Kurz-

fassung) 

Bodenteilfunktionen Kriterien Anzahl der im „Me-
thodenkatalog Bo-

denfunktionsbewer-
tung“ (Anhang 4) 
berücksichtigten 

Methoden 

Lebensgrundlage für Men-
schen 

Überschreitung Vorsorge-, Prüf- 
und Maßnahmenwerten der 
BBodSchV 

Vorsorge-, Prüf- u. 
Maßnahmenwerte 
gemäß Anhang 2 

BBodSchV 

Lebensraum für Tiere Nicht durch eigenständiges Krite-
rium operationalisiert. 

- 

Standortpotential für natürliche 
Pflanzengesellschaften  

8 Lebensraum für Pflanzen  

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 10 

Lebensraum für Bodenor-
ganismen 

Standorteignung für Bodenorga-
nismen-Gemeinschaften 

2 

Lebensgrundla-
ge und Lebens-
raum für Men-
schen, Tiere, 
Pflanzen und 
Bodenorganis-
men 

Lebens-
raum-
funktion 

 Naturnähe 2 

Abflussregulierung 6 

Beitrag des Bodens zur Grund-
wasserneubildung (Sickerwasser-
rate) 

5 

Funktion des Bodens im 
Wasserhaushalt  

Allgemeine Wasserhaushaltsver-
hältnisse  

3 

Funktion des Bodens im 
Nährstoffhaushalt 

Nährstoffpotential und Nährstoff-
verfügbarkeit  

2 

Bestandteil des 
Naturhaushal-
tes, insbesonde-
re mit seinen 
Wasser- und 
Nährstoffkreis-
läufen  

Funktion 
als Be-
standteil 
des Na-
turhaus-
halts 

Funktion des Bodens im 
sonstigen Stoffhaushaushalt 

Nicht durch eigenständiges Krite-
rium operationalisiert. 

- 

Filter und Puffer für anorga-
nische sorbierbare Schad-
stoffe 

Bindungsstärke des Bodens für 
Schwermetalle 

4 

Filter, Puffer und Stoffum-
wandler für organische 
Schadstoffe 

Bindung und Abbau von organi-
schen Schadstoffen 

5 

Puffervermögen des Bo-
dens für saure Einträge 

Säureneutralisationsvermögen 5 

Filter für nicht sorbierbare 
Stoffe 

Retention des Bodenwassers 2 

Abbau-, Aus-
gleichs- und 
Aufbaumedium 
für stoffliche 
Einwirkungen 
aufgrund der Fil-
ter-, Puffer- und 
Stoffumwand-
lungseigen-
schaften, insbe-
sondere auch 
zum Schutz des 
Grundwassers 

Abbau-, 
Aus-
gleichs- 
und Auf-
baume-
dium 
(Puffer-, 
Filter- u. 
Umwand-
lungs-
funktion) 

 Sickerwasserverweilzeit, Schutz-
funktion der Grundwasserüberde-
ckung 

2 

Archiv der Naturgeschichte  Naturgeschichtliche Archivböden / 
Dokument einer naturgeschichtli-
che bedeutsamen Pedogenese 

4 Archiv der Natur- 
und Kulturge-
schichte  

Archiv-
funktion 

Archiv der Kulturgeschichte Kulturgeschichtliche Archivböden / 
Dokument einer anthropogen ge-
prägten, kulturgeschichtlich be-
deutsamen Pedogenese 

4 
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3.2 Kriterium 

Ein „Kriterium“ stellt eine integrale Eigenschaft eines Bodens dar. Damit sollen Boden- oder Bo-
denteilfunktionen für die Bewertung der Funktionsfähigkeit des Bodens konkret beschrieben wer-
den, um den Erfüllungsgrad einer Boden(teil)funktion prüfen zu können. Zur Beschreibung einer 
Bodenteilfunktion können gegebenenfalls mehrere Kriterien erforderlich sein. 

Ein Kriterium kann aufgrund der Gesamtheit der damit abgebildeten Bodeneigenschaften nur 
schwer im Gelände aufgenommen oder im Labor bestimmt werden. In diesem Sinne ist ein Krite-
rium im allgemeinen keine direkt messbare Größe. Es bedarf der Beschreibung durch geeigne-
te Parameter, ggf. deren Verknüpfung durch entsprechende Regeln, um die dabei relevanten 
spezifischen Bodenprozesse abbilden zu können. In diesem Sinne erfolgt die Zuordnung von Me-
thoden zur Bewertung von Bodenfunktionen in Planungs- und Zulassungsverfahren auf der Ebe-
ne von Kriterien. 

In Tabelle 1 sind den Boden- und Bodenteilfunktionen Kriterien zugeordnet. Anhang 3 enthält 
dazu den im Rahmen des Projekts entwickelten Vorschlag zur Ableitung des konkreten Zusam-
menhangs zwischen Boden(teil)funktionen und Kriterien. Bei der Differenzierung und Zuordnung 
der Kriterien zu den Boden(teil)funktionen sowie deren Definition bzw. Erläuterung wurde der 
Sach- und Erkenntnisstand aus der Arbeit zum „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“ 
(AD-HOC-AG BODEN 2003) berücksichtigt und weiterentwickelt. Den unterschiedenen Bodenteil-
funktionen ist i.d.R. ein Kriterium zugeordnet. Zwei Teilfunktionen lassen sich im vorliegenden 
Zusammenhang nicht durch Kriterien operationalisieren. In einem Fall, d.h. bei der Teilfunktion 
„Lebensraum für Pflanzen“, sind einer Teilfunktion zwei Kriterien zugeordnet. Darüber hinaus lie-
gen zwei Kriterien vor, die jeweils nicht nur einer bestimmten Teilfunktion zuzuordnen, sondern 
der jeweils übergeordneten Bodenfunktion  zugeordnet sind. Zur Begründung und zu den Beson-
derheiten der Kriterien (z.B. Beziehungen und Abgrenzungen) wird auf die Ausführungen im An-
hang 3 verwiesen. 

Die in Tabelle 1 bzw. in Anhang 3 dargestellten Kriterien und deren Zuordnung zu den Bo-
den(teil)funktionen sind der Strukturierung der weiteren fachlichen Aussagen und Darstellungen 
im vorliegenden Bericht zugrunde gelegt. 

3.3 Parameter 

„Parameter“ sind Bodenkennwerte, die die konkreten Ausprägungen eines Bodens unmittelbar 
beschreiben bzw. abbilden. Parameter werden regelmäßig durch Kartierungen im Gelände bzw. 
durch Probennahme und nachfolgende bodenchemische oder bodenphysikalische Untersuchun-
gen aufgenommen. In diesem Sinne handelt es sich bei Parametern um direkt messbare Grö-
ßen. 
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4. Methoden zur Bodenbewertung 

4.1 Methodik der Bodenbewertung 

Für die Konkretisierung der Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulassungsverfahren und die 
Ableitung der Erfordernisse zum Schutz des Bodens vor Beeinträchtigungen ist eine sachgerech-
te Beurteilung des Zustandes von Böden und deren Leistungs- und Funktionsfähigkeit erforder-
lich. Dazu sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls die im § 2 Abs. 2 BBodSchG genannten 
natürlichen und archivarischen Funktionen des Bodens zugrunde zu legen.  

In diesem Zusammenhang sind zunächst zwei Aspekte wesentlich:  

• Schutzwürdigkeit von Böden: 
Die Schutzwürdigkeit von Böden leitet sich aus ihren Fähigkeiten, die Funktionen nach  
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 BBodSchG wahrzunehmen, ab. Entsprechend dem Grad der Funkti-
onserfüllung kann die Schutzwürdigkeit unterschiedlich ausgeprägt sein. Besonders leis-
tungsfähige bzw. wertvolle Böden sind insofern regelmäßig besonders schutzwürdig. 

Wie in Kap. 3 dargestellt, erfolgt die Bewertung der Bodenfunktionen bzw. Bodenteil-
funktionen anhand von (bestimmten) Kriterien. Der inhaltliche Zusammenhang zwischen 
Funktionen und Kriterien ist - auch vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Begrün-
dung des BBodSchG - im einzelnen im Anhang 3 dargestellt. Den Kriterien lassen sich so-
dann geeignete Bewertungsmethoden zuordnen (Kap. 4.2).  

Der Grad der jeweiligen Funktionserfüllung kann schließlich aus dem Ergebnis der metho-
dischen Bewertungen abgeleitet werden. Die Bewertung ist in sachlicher Hinsicht umso zu-
treffender je qualifizierter eine Bewertungsmethode ist und je besser die dafür heranzuzie-
henden Datengrundlagen sind. 

• Empfindlichkeit von Böden: 
Die Empfindlichkeit von Böden beschreibt deren Reaktionsweise bei nutzungsbedingten, 
stofflichen, nicht stofflichen oder sonstigen Einwirkungen auf den Boden und deren Reakti-
onsvermögen, die damit ggf. einwirkenden schädlichen Bodenveränderungen oder erhebli-
chen Beeinträchtigungen selbst absorbieren oder ausgleichen zu können. Die Empfindlich-
keit von Böden kann ebenfalls aufgrund des Ergebnisses von Bewertungen mit entspre-
chenden Methoden (Kap. 4.3) festgestellt werden. Gegenüber spezifischen Einwirkungen 
besonders empfindliche Böden erfordern oft spezielle oder umfangreiche Maßnahmen zum 
Schutz vor entsprechenden Beeinträchtigungen. Bezüglich der Qualität der Ergebnisse zur 
Empfindlichkeitsbewertung gilt das zur Schutzwürdigkeit von Böden Gesagte entspre-
chend. 

Bei beiden vorgenannten Gesichtspunkten können auch sogenannte „Vorbelastungen“ von Be-
deutung sein. Diese stellen Zustandsveränderungen des Bodens in Abweichung von einem weit-
gehend natürlichen bzw. naturnahen Bodenzustand dar, die zugleich eine Beeinträchtigung na-
türlicher Bodenfunktionen oder der Archivfunktion bedeuten (können). Je nach Art und Intensität 
der Vorbelastung ergeben sich damit Änderungen bei der Erfüllung der Bodenfunktionen und 
somit im Grad der Schutzwürdigkeit des Bodens. Entsprechendes gilt in Bezug auf den Grad der 
Empfindlichkeit des Bodens. 
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Im Einzelfall ist zu klären, ob und inwieweit Vorbelastungen entscheidungs- bzw. planungsrele-
vant sein können und ob zusätzliche bzw. spezielle Informationen zu erfassen und zu bewerten 
sind12. 

Die Bewertungen zur Schutzwürdigkeit bzw. Funktionserfüllung sowie zur Empfindlichkeit bilden 
die wesentliche Grundlage, um erforderlichenfalls die Schutzbedürftigkeit von Böden zu 
bestimmen (siehe auch Kap. 10). Die Schutzbedürftigkeit von Böden bezieht sich auf das Erfor-
dernis, Böden vor Beeinträchtigungen im Sinne des § 1 BBodSchG zu bewahren. Der Grad der 
Schutzbedürftigkeit kann sich in fachlicher Hinsicht im Einzelfall am Grad der Schutzwürdigkeit 
und/oder der Empfindlichkeit bestimmen. Dabei kommt das Maß einer konkreten Gefährdung 
dieser Böden bzw. ihrer Funktionen durch planerisch oder vorhabensbedingte Einwirkungen hin-
zu (vgl. Kap. 5). In rechtlicher Hinsicht wird der Grad der Schutzbedürftigkeit durch die jeweils 
relevanten Normen bestimmt. Dazu gehört z.B. das je nach Rechtsvorschrift gegebene Erforder-
nis zur Konkretisierung von bodenschutzrelevanten Festlegungen, Ausweisungen etc. (z.B. in 
Form der Bodenschutzgebiete nach § 21 Abs. 3 BBodSchG, vgl. Kap. 2 u. Anhang 1). 

4.2 Bewertung von Bodenfunktionen 

Die im Rahmen dieses Projekts berücksichtigten Methoden zur Bewertung von Bodenfunktionen 
sind zusammenfassend im Anhang 4 dargestellt. Hierbei werden jeweils folgende Angaben ge-
macht: 

– Quelle, in der die Methode im einzelnen beschrieben ist, und Bundesland, in dem die Me-
thode entwickelt bzw. eingeführt ist, 

– Gegenstand und Kriterium, die von der Methode bewertet werden, 

– Eingangsparameter der Methode, um diese anwenden zu können, 

– Erforderliche Datengrundlagen (z.B. aus standardmäßig verfügbaren bodenkundlichen 
Quellen). 

Ingesamt handelt es sich um 64 Methoden. In Tabelle 1 ist den differenzierten Bodenfunktionen 
bzw. Bodenteilfunktionen resp. den Kriterien die jeweilige Anzahl der berücksichtigten Methoden 
zugeordnet. 

Bei den im Anhang 4 dargestellten Methoden, handelt sich um die Methoden, die im „Methoden-
katalog Bodenfunktionsbewertung“ (AD-HOC-AG BODEN 2003) zusammengestellt sind. In diesen 
Katalog haben auch die Methoden aus dem im Jahr 2000 von der LABO erstellten Bericht (LABO 
2000) Eingang gefunden. Weitergehende Angaben zu den Methoden sind dem Methodenkatalog 
(AD-HOC-AG BODEN 2003) zu entnehmen. 

In den „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“ wurden neben den aus dem Bericht der 
LABO (LABO 2000) übernommenen Methoden weitere Methoden aufgenommen, die ergänzend 
im Rahmen des vorliegenden Projekts recherchiert wurden. Dies schließt Methoden ein, die zwar 
im Bericht der LABO aufgeführt waren, zu denen aber noch keine ausreichenden Informationen 
verfügbar waren, um über deren Berücksichtigung im Methodenkatalog entscheiden zu können. 

                                                   

12 Z.B. zu Altlasten, Hintergrundwerten der Bodenbelastung, Versiegelungsgrad, Verdichtungserscheinungen 
etc. Auf diesbezügliche Fragen wird in diesem Projekt nicht weiter eingegangen. 

 Soweit sich im Einzelfall vorbelastungsbedingte Veränderungen zugleich in der Ausprägung einzelner Pa-
rameter ausdrücken (z.B. bei Aufschüttungen mit gegenüber den natürlichen Bedingungen abweichenden 
Substrateigenschaften des jeweiligen Bodens), die bei den Bodenbewertungsmethoden benötigt werden 
(vgl. a. Anhang 4), können sich die veränderten Bodeneigenschaften bei den jeweiligen Auswertungser-
gebnissen abbilden und entsprechende Veränderungen in der Funktionserfüllung anzeigen. 
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4.3 Bewertung der Empfindlichkeit von Böden 

Die im Rahmen dieses Projekts berücksichtigten Methoden zur Beschreibung der Empfindlichkeit 
des Bodens bezüglich nichtstofflicher Einwirkungen sind zusammenfassend im Anhang 5 darge-
stellt. Hierbei werden wie zu den im Anhang 4 dargestellten Bewertungsmethoden jeweils fol-
gende Angaben gemacht: 

– Quelle, in der die Methode im einzelnen beschrieben ist, und Bundesland, in dem die Me-
thode entwickelt bzw. eingeführt ist, 

– Gegenstand und Kriterium, die von der Methode bewertet werden, 

– Eingangsparameter der Methode, um diese anwenden zu können, 

– Erforderliche Datengrundlagen (z.B. aus standardmäßig verfügbaren bodenkundlichen 
Quellen). 

Ingesamt handelt es sich um 18 Methoden, die zahlenmäßig verschiedenen nichtstofflichen Ge-
fährdungen bzw. Empfindlichkeiten des Bodens wie in Tabelle 2 dargestellt zugeordnet sind. 

Tabelle 2: Nichtstoffliche Gefährdungen von Bodenfunktionen 

Nichtstoffliche Gefährdungen von Bodenfunktionen 
durch 

Anzahl der im „Methodenka-
talog Bodenfunktionsbewer-
tung“ (Anhang 5) berücksich-

tigten Methoden 

Wassererosion 13 6 + 3 (neu) 

Winderosion 3 + 1 (neu) 

Verdichtung 4 

Erosion und mechanische Beanspruchung 1 (neu) 

 

Die im Anhang 5 dargestellten Methoden wurden im Rahmen dieses Projekts grundlegend re-
cherchiert.14 Dabei wurden bereits vorliegende Angaben des PK zu den Methoden berücksich-
tigt. Für die Recherche wurde in Abstimmung mit dem stäA2 der LABO eine bundesweite Abfrage 
bei den zuständigen Stellen durchgeführt. Der für die Recherche verwendete Fragebogen ist im 
Anhang 7 dokumentiert. Die dabei im einzelnen ermittelten Angaben sind so differenziert, dass 
der PK über eine Aufnahme der Methoden in den Methodenkatalog entscheiden kann und eine 
fachliche Bewertung der Methoden möglich ist. Durch die Recherche wurden ergänzend zu den 
bereits im ersten Entwurf des Methodenkataloges aufgenommenen 11 Methoden weitere 7 Me-
thoden ermittelt und dokumentiert. Im aktuellen Stand des Methodenkatalogs vom Juli 2003 sind 
bereits zwei der nachrecherchierten Methoden aufgenommen und bewertet.  

Darüber hinaus enthält Anhang 6 weitere Methoden, die im Zuge der Fertigstellung des vorlie-
genden Berichts noch von einzelnen Bundesländern benannt wurden. Weitergehende Informati-
onen, die für eine Bewertung auch im Hinblick auf eine Aufnahme in den Methodenkatalog im 
Rahmen einer Fortschreibung notwendig sind, wurden im Rahmen dieses Projekt nicht ermittelt. 
Dies sollte bedarfsweise vorgenommen werden.   

                                                   

13 Bezüglich der Untersuchung und Bewertung von möglichen schädlichen Bodenveränderungen auf Grund 
von Bodenerosion durch Wasser siehe auch § 8 u. Anhang 4 BBodSchV. 

14 Im Bericht der LABO aus dem Jahr 2000 (LABO 2000) werden zu diesen Methoden keine Angaben ge-
macht. 
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Bezüglich der generell bedeutsamen Empfindlichkeit von Böden gegenüber stofflichen Einwir-
kungen ist auf die Methoden zur Bewertung des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium (Puffer- und Filtervermögen gegenüber verschiedenen Stoffen) zu verweisen (vgl. Kap. 4.1, 
Tab. 1). 

Darüber hinaus ist von einer allgemeinen Empfindlichkeit von Böden gegenüber Bodenversiege-
lung, -auf- oder -abtrag sowie -vermischung auszugehen. Diese ziehen bei entsprechenden Ein-
wirkungen in erster Linie Veränderung im Grad der spezifischen Erfüllung von Bodenfunktionen 
nach sich, ohne dass es dazu eigener Bewertungsmethoden bedarf. Entsprechendes gilt auch 
bezüglich der Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen im Wasserhaushalt von Böden. 
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5. Fachliche und planerische Grundlagen zur Berücksichtigung 
der Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulassungsver-
fahren 

Um Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulassungsverfahren im Sinne der in den vorange-
henden Kapiteln dargestellten rechtlichen und methodischen Rahmenbedingungen berücksichti-
gen zu können, müssen alle bodenschutzrelevanten Informationen einbezogen werden. Dies 
muss im Einzelfall zielgerichtet und insofern entscheidungs- bzw. problembezogen erfolgen. Die 
einzelnen Bodenfunktionen bzw. Empfindlichkeiten des Bodens gegenüber Einwirkungen sind 
dabei je nach Planungs- bzw. Einzelfall unterschiedlich entscheidungsrelevant. Folglich können je 
nach Problemlage verschiedene Untersuchungen bzw. Feststellungen erforderlich sein. Damit 
können dann auch verschiedene Methoden zur Bodenfunktionsbewertung und zur Beurteilung 
der Empfindlichkeit von Böden anzuwenden sein. 

Im Allgemeinen hängt dies von folgenden Aspekten ab: 

• Art und Inhalt der Planung bzw. des Verfahrens und dabei vor allem 

- der Beitrag, den die jeweilige Planung zum Bodenschutz - z.B. aufgrund rechtlicher 
Vorgaben (vgl. Kap. 2 u. Anhang 1) - leisten soll, oder 

- die Beeinträchtigungen des Bodens, die durch die jeweilige Planung oder ein Vorha-
ben hervorgerufen werden können, 

sowie 

• die Maßstabsebene der Planung bzw. der Entscheidungsstufe. 

 

5.1 Maßstabsebene der Planung bzw. Entscheidungsstufe 

Die in Kap. 2 behandelten und im einzelnen im Anhang 1 dargestellten Planungs- und Verfah-
renstypen lassen sich verschiedenen Maßstabs- bzw. Planungsebenen zuordnen. Dazu werden 
in Tabelle 3 drei Maßstabsebenen unterschieden: obere, mittlere und untere Planungsebene. 
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Tabelle 3: Zuordnung von Planungs- und Verfahrenstypen zu Planungs- und Maßstabs-
ebenen 

Planungsebenen  
Typ der Planung / 
des Verfahrens 15 Obere 

1:500.000 / 1:200.000 / 
1:100.000 

Mittlere 

1:50.000 / 1:25.000 

Untere 

1:10.000 und größer 

Gesamträumliche Planung 

Raumordnung / Bauleitplanung Raumordnungsplan für das 
Landesgebiet  

Regionalpläne16 Flächennutzungsplan /  
Bebauungsplan 

Fachplanungen mit zugleich bodenschützendem Bezug 

Landschaftsplanung Landschaftsprogramm Landschaftsrahmenplan 17 Landschaftsplan / 
Grünordnungsplan 

nach Naturschutzrecht Schutzgebietsausweisungen   

nach sonstigem Fachrecht 
(z.B. WHG) 

Fachplanungen mit bodeneingreifendem Bezug  (vgl. Tabelle 5) 

Verkehrsinfrastrukturvorhaben 
nach Verkehrsrecht (insbes. 
Straßen, Schiene) 

Bundes- oder Landes-
verkehrswege- bzw. -

bedarfsplanung 

insbes. Linienbestimmung /  
Luftverkehrsrechtliche  

Genehmigung / ROV für 
konkrete Vorhaben 

Wasserwirtschaftliche Vorha-
ben (insbes. Gewässerausbau, 
Wasserentnahmen) 

Leitungen (insbes. Rohrleitun-
gen) (z.B. nach WHG, UVPG) 

Rohstoffabbau nach Berg-
/Abgrabungsrecht 

Emittierende Anlage (insbes. 
nach BImSchG) 

 
 

ROV 

Abfallbeseitigungsanlagen (ins-
bes. Deponien, nach KrW-
/AbfG) 

Abfallwirtschaftsplanung / 
ROV für Abfallbeseitigungs-

anlagen 

Bauplanungsrechtliche Vorha-
ben gemäß Bauplanungs- und 
Bauordnungsrecht 

 
 
 

(im Einzelfall Berücksichti-
gung entsprechender 

Standorte in der Landespla-
nung) 

im Einzelfall ROV 

Sonstige bauliche Anlagen oder 
Eingriffe in den Boden (u.a. 
nach Bauordnungs- u. Natur-
schutzrecht, z.B. kleine Bau-
vorhaben im Außenbereich, 
Aufschüttungen) 

entfällt entfällt 

 
 
 
 
 

 
Zulassung  

(Planfeststellung, Genehmi-
gung, Erlaubnis etc.) 

Verfahren und Planungen mit Sonderstellung 

Forstwirtschaft  Forstlicher Rahmenplan Aufforstungen / Rodungen 
nach BWaldG 

Flurbereinigungs- 
verfahren 

Landwirtschaft  Agrarstruktureller Entwick-
lungsplan 

Wege- und Gewässerplan 
nach FlurbG 

                                                   

15  Bezeichnungen nach Bundesrecht. Die Bezeichnungen können in den Bundesländern variieren. 

16 In einzelnen Bundesländern wird die Regionalplanung im M 1:100.000 bearbeitet. 

17 Das in der vorstehenden Fußnote Gesagte gilt entsprechend (z.B. Schleswig-Holstein). 
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5.2 Entscheidungsrelevanz von Bodenfunktionen 

Die bodenschutzrelevanten Inhalte von Planungen und Verfahren werden teilweise bereits 
anhand der rechtlichen Bestimmungen deutlich. So wird z.B. in der Bauleitplanung die Mög-
lichkeit zur Darstellung bzw. die Festsetzung bestimmter bodenschutzbezogener Gebiete eröffnet 
bzw. gefordert (vgl. Anhang 1). 

Diese wie auch weitere planerische Vorgaben zum Bodenschutz (z.B. von Bodenschutzgebie-
ten, Flächen zur Renaturierung etc.) bestimmen für nachfolgende oder weitere Planungen und 
Verfahren die konkreten Inhalte der zu berücksichtigenden Bodenschutzbelange. Darüber hinaus 
werden die entscheidungsrelevanten Inhalte der Bodenschutzbelange durch das jeweilige Kon-
fliktpotenzials determiniert, das mit der Planung bzw. dem Vorhaben für den Boden und dessen 
Funktionen verbunden ist. 

In Tabelle 4 sind dazu als Orientierungshilfe wesentliche Vorhabenstypen daraufhin charakteri-
siert, welche bodenrelevanten Beeinträchtigungsfaktoren bzw. Wirkungen mit diesen verbunden 
sind. Der Zusammenstellung liegt vor allem die Auswertung einschlägiger Publikationen (insbes. 
Forschungsvorhaben u. Leitfäden) sowie entsprechende praktische Arbeiten zugrunde. 

Tabelle 4: Orientierungshilfe zu Vorhabenstypen mit bodeneingreifendem Bezug und ih-
ren bodenbeeinträchtigenden Wirkungen 

Beeinträchtigungsfaktoren / Wirkungen 
Relevanz der Beeinträchtigungsfaktoren / 
Wirkungen 
� regelmäßig relevant bzw. zu prüfende 

Wirkung  
�� je nach Intensität und Einzelfall relevant 

bzw. zu prüfen 
- i.d.R. nicht relevant 
1) i.d.R. nur baubedingt relevant 

Vorhabenstyp B
o
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en
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g
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lu

n
g
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Bauplanungsrechtliche Vorhaben (insbes. 
Wohnungsbau, Gewerbeflächen) 

� � 1) � � � 1) 
� � � 

Verkehrsinfrastrukturplanung         

Straßen (Bundesfern-, Staats-/Landes-, 
Kreis-, Gemeindestraßen) 

� � 1) �  
(Ein-

schnitt) 

�  
(Lärm-
schutz) 

� 1) 
� � � 

Radwege, Wirtschaftswege � - - � � 1) - - - 

Schienenwege (Bundesbahn/ Straßenbahn) � � 1) �  
(Ein-

schnitt) 

� 
(Lärm-
schutz) 

� 1) 
� � �  

(Unfall, 
Herbizide) 

Magnetschwebebahn � � 1) �  
(Ein-

schnitt) 

� 
(Lärm-
schutz) 

� 1) 
� � � 

Flughafen � � 1) � � � 1) 
� � � 

Wasserstraßen � � 1) � � � 1) 
� � - 

Wasserwirtschaftliche Vorhaben         

Gewässerausbau (Anlage u. Ausbau von 
Gewässern) 

� � 1) � � � 1) � � - 

Hochwasserschutzmaßnahmen (Deiche, 
Rückhaltebecken, Polder) 

� � � � � 1) - � � 

Wasserentnahme �  
(Bauwerk) 

- � 1) � 1) - � - - 

Wassereinleitung �  
(Bauwerk) 

- � 1) � 1) - - � � 

Abwasserbehandlungsanlagen � - � � � 1) 
� � � 
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Beeinträchtigungsfaktoren / Wirkungen 
Relevanz der Beeinträchtigungsfaktoren / 
Wirkungen 
� regelmäßig relevant bzw. zu prüfende 

Wirkung  
�� je nach Intensität und Einzelfall relevant 

bzw. zu prüfen 
- i.d.R. nicht relevant 
1) i.d.R. nur baubedingt relevant 

Vorhabenstyp B
o

d
en

ve
rs

ie
g

e-
lu

n
g

 

E
ro

si
o

n
 

B
o

d
en

ab
tr

ag
 

B
o

d
en

au
ft

ra
g

 
(i

n
kl

. -
ve

r-
m

is
ch

u
n

g
) 

B
o

d
en

ve
rd

ic
h

-
tu

n
g

 

G
ru

n
d

w
as

se
ra

b
-

se
n

ku
n

g
 

(G
ru

n
d

-)
 W

as
se

r-
st

an
d

se
rh

ö
h

u
n

g
/ 

-a
n

st
au

 

S
to

ff
ei

n
tr

ag
- 

o
d

er
 

-a
u

st
ra

g
 

Leitungen         

Unterirdische Leitungen (insbes. Rohrlei-
tungen wie Gas-, Erdöl-, sonstige Pro-
duktleitungen, ggf. Strom- u.ä. Leitungen) 

� � 1) � � � 1) 
� � � 

Oberirdische Leitungen (insbes. Stromlei-
tungen) 

� - - � � 1) - - - 

Rohstoffabbau         

Tagebau � � � � � � � � 

Untertagebau � - � � � 1) 
� � - 

Flurbereinigung � � � � � � � � 

Emittierende Anlagen � - � - � 1) 
� � � 

Abfallbeseitigungsanlagen (insbes. Depo-
nien) 

� - � � � 1) - - � 

Sonstige bauliche Anlagen oder Eingriffe in 
den Boden (z.B. kleine Bauvorhaben im Au-
ßenbereich, Aufschüttungen, Errichtung von 
Einzelmasten etc.) 

� - � � � 1) - - - 

 

Auf Tabelle 4 aufbauend enthält Tabelle 5 Entscheidungs- bzw. Orientierungshilfen zur mögli-
chen Betroffenheit der Bodenteilfunktionen durch die Beeinträchtigungsfaktoren und zur Untersu-
chungsrelevanz der möglichen Beeinträchtigungen. Hierbei wird zwischen regelmäßig zu prüfen-
den, je nach Intensität und Einzelfall zu prüfenden, evtl. betroffenen, jedoch nicht untersu-
chungswürdigen Wirkungen, und i.d.R. nicht betroffenen Bodenteilfunktionen unterschieden. Die 
Bodenteilfunktionen werden als untersuchungswürdig bewertet, soweit eine Entscheidungsrele-
vanz besteht und eine ausreichende Berücksichtigung nicht durch andere, z.B. eng damit zu-
sammenhängende Bodenfunktionen möglich ist. Hierbei sind die im einzelnen im Anhang 3 dar-
gestellten Beziehungen und Abgrenzungen zwischen den Boden(teil)funktionen bzw. den Krite-
rien berücksichtigt (vgl. a. Tab. 1).  

Darüber hinaus wird von folgenden Randbedingungen ausgegangen (bezüglich der Kriterien sie-
he im einzelnen Anhang 3): 

• Lebensraumfunktion: 

– Bodenteilfunktion „Lebensgrundlage für Menschen“:  
Die Betrachtung dieser Teilfunktion ist ausschließlich bei Schadstoffeintrag relevant, da für 
die Bewertung die Vorsorge-, Prüf- und Maßnahmenwerte der BBodSchV herangezogen 
werden.   

– Bodenteilfunktion „Lebensraum für Tiere“: 
Diese Funktionsausprägungen des Bodens stehen vorrangig im Interesse des Naturschut-
zes und korrelieren eng mit Art und Ausprägung des Bewuchses - und damit der Funktion 
des Bodens als Lebensraum für Pflanzen - sowie mit dem (Boden)Wasserhaushalt. Bei 
fehlendem Bewuchs kommen spezifische Bodenmerkmale zwar auch in ihrer Bedeutung 
für bestimmte Arten zum Tragen. In Planungs- und Zulassungsverfahren würde aber erst 
die Kenntnis über das (mögliche) Vorkommen bestimmter Tierarten Anlass geben, be-
stimmte Bodeneigenschaften daraufhin näher zu betrachten. Dieses würde dann gezielt auf 
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bestimmte Faktoren wie z.B. den Bodenwasserhaushalt geschehen. Insoweit ist eine Un-
tersuchungswürdigkeit dieser Bodenfunktion als gesondert zu betrachtende Teilfunktion 
i.d.R. nicht gegeben. 

– Bodenteilfunktion „Lebensgrundlage für Pflanzen“: 
Diese Teilfunktion stellt eine zentrale Größe innerhalb der natürlichen Bodenfunktionen dar. 
Sie ist damit besonders entscheidungsrelevant. Dies drückt sich auch darin aus, dass die 
Lebensgrundlage für Pflanzen in verschiedenen gesetzlichen Regelungen berücksichtigt 
sind. Veränderungen dieser Teilfunktion sind somit i.d.R. untersuchungswürdig. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass eine Entscheidungsrelevanz nicht nur in dem Fall besteht, wenn 
Böden in besonderer Weise als Standort für natürliche Pflanzengesellschaften von Interes-
se sind, sondern auch vor dem Hintergrund der durch das Kriterium „natürliche Boden-
fruchtbarkeit“ abgebildeten Eigenschaften. 

– Bodenteilfunktion „Lebensraum für Bodenorganismen“: 
Gegenwärtig existieren nur wenige praxisrelevante und allgemein anwendbare Methoden 
zur Bewertung dieser Bodenteilfunktion. Bezüglich der Methodenentwicklung besteht wis-
senschaftlicher Forschungsbedarf, so dass aktuell zum einen nur begrenzte Voraussetzun-
gen für eine praktische Beurteilung gegeben sind. Zum anderen sind bei Auftreten be-
stimmter Beeinträchtigungsfaktoren Auswirkungen auf andere Bodenteilfunktionen von 
größerer Entscheidungsrelevanz, so dass die Bodenteilfunktion „Lebensraum für Bodenor-
ganismen“ nur in bestimmten Fällen untersuchungswürdig ist. 

– Kriterium „Naturnähe“: 
Entsprechend der Systematisierung von Boden(teil)funktionen und Kriterien (siehe Tab. 1 
u. Anhang 3) ist das Kriterium „Naturnähe“ nicht einer Bodenteilfunktion zuzuordnen, son-
dern auf eine allgemeine Beurteilung der Funktionsfähigkeit von Böden, insbesondere der 
Lebensraumfunktionen, unter dem Blickwinkel von anthropogenen Einflüssen gerichtet. Im 
Einzelfall können Unterschiede in der Naturnähe von Böden für die Bewertung der Funkti-
onsfähigkeit ausschlaggebend sein, indem bei gleicher Ausprägung von (bestimmten) Bo-
denteilfunktionen, eine dann naturnähere Ausbildung eines Bodens als schutzwürdiger zu 
bewerten sein kann. 

  

• Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts: 

– Bodenteilfunktion „Funktion des Bodens im Wasserhaushalt“: 
Diese Teilfunktion stellt eine wichtige Eigenschaft des Bodens dar, die auch im Zusam-
menhang mit den Anforderungen aufgrund anderer Rechtsgrundlagen als dem Boden-
schutzrecht von großer Bedeutung und entsprechend entscheidungsrelevant ist. Deshalb 
ist der Wasserhaushalt - soweit er beeinflusst wird - i.d.R. untersuchungswürdig. 

– Bodenteilfunktion „Funktion des Bodens im Nährstoffhaushalt“: 
Diese Funktion steht auch in enger Beziehung zu der Bodenteilfunktion „Lebensgrundlage 
für  Pflanzen“, insbesondere dem Kriterium „natürliche Bodenfruchtbarkeit“, und wird somit 
auch darüber mit abgebildet. Deshalb ist es empfehlenswert, diese Teilfunktion über das 
Kriterium „Nährstoffpotenzial und Nährstoffverfügbarkeit“ nur in dem Fall zu betrachten, 
wenn dabei ein spezielles oder weitergehendes Reaktionsvermögen gegenüber einer Be-
einträchtigung besteht als es über die Funktion „Lebensgrundlage für Pflanzen“ abgebildet 
wird und entsprechende Veränderungen voraussichtlich längerfristige Folgen auf andere 
Funktionen haben. 
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• Bodenfunktion „Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (Puffer-, Filter- u. Umwand-
lungsfunktion)“:  
Eine Bedeutung dieser Bodenfunktion besteht im Allgemeinen vor dem Hintergrund mögli-
cher Schadstoffeinträge. Je nach Stoffgruppe sind dann spezifische Teilfunktionen bedeut-
sam. Aufgrund der z.T. in Zulassungsverfahren anzuwendenden speziellen rechtlichen Re-
gelungen bezüglich der Tolerierbarkeit von bestimmten Schadstoffen (vgl. insbes. Anforde-
rungen der BBodSchV oder die Bestimmungen für  emittierende Anlagen) ist eine Ent-
scheidungsrelevanz der Bodenfunktion „Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium“ vor allem 
in den Fällen gegeben, in denen sich die Zulässigkeit von auf den Boden einwirkenden 
Stoffen nicht ausschließlich nach Maßgabe spezieller Vorgaben bei Einhaltung bestimmter 
Schadstoffwerte ergibt oder eine Standortauswahl - auch bei emittierenden Anlagen - vor-
genommen wird.  

Insofern ist die Bodenfunktion Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium nicht regelmäßig zu 
untersuchen. Soweit die einwirkende Schadstoffgruppe bekannt ist, sollte die jeweils spe-
zielle Filter- und Puffereigenschaft des Bodens betrachtet werden. Entsprechendes gilt bei 
mehreren unterschiedlichen Schadstoffen.  Falls die Schadstoffe nicht näher bekannt sind, 
ist zu empfehlen, das allgemeine Puffer- und Filtervermögen des Boden zu betrachten. 

 

• Bodenfunktion „Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“: 
Diese Funktion wird nicht durch andere Funktionen abgebildet. Deshalb muss, soweit sie 
betroffen sein kann, untersucht werden. 

Dabei ist z.Zt. zu berücksichtigen, dass zur Bewertung der Teilfunktionen bislang keine 
vergleichbaren Methoden verwendet werden. Meistens handelt es sich um eine ländespezi-
fische Auswahl und Bewertung von Einzelobjekten durch Fachleute. 
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Tabelle 5: Orientierungshilfe zur Beurteilung der Betroffenheit von Boden(teil)funktionen 
durch verschiedene Beeinträchtigungsfaktoren und deren Untersuchungsrele-
vanz 

Boden(teil)funktionen Beeinträchti-
gungsfaktoren 

Auswirkungen 
(Beispiele) 

Lebensraumfunktion 
Funktion als 

Bestandteil des 
Naturhaushalts 

Betroffenheit der Bodenteilfunktionen: 

� regelmäßig zu prüfende Wirkung  
�� je nach Intensität und Einzelfall zu prüfen 
* evtl. betroffen, jedoch nicht untersuchungs-

fähig /-würdig 
- i.d.R. nicht negativ betroffen 
1: je nach Schadstoffgruppe und unter Be-

rücksichtigung von ggf. einzuhaltenden 
Werten (z.B. der BBodSchV)  
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Boden(teil)ver-
siegelung  
(Überbauung) 

• dauerhafte Unterbindung 
der Bodenbildungsprozesse 

• Verlust aller Bodenfunktio-
nen ggf. Boden 

- � *  � * � � 

Bodenerosion 
(Wind/Wasser) 
18 

• Flächen-/Rillen-/ Graben-
erosion (⇒ (erhebliche) Ein-
schränkung der natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit) 

• Entstehung von Kolluvien  

• Veränderung des gewach-
senen Bodenprofils und der 
Bodenentwicklung;  

• ggf. Verlust von Böden 

- � * � * � � 

Bodenabtrag • in Abhängigkeit von der 
Tiefe des Abtrags Verlust 
oder Einschränkung der 
Funktionsfähigkeit (belebter) 
Bodenschichten 

• ggf. Verlust von Böden 

- � * � * � � 

Bodenauftrag 
(inkl. -ver-
mischung) 
 

• (dauerhafte) qualitative Ver-
änderung der Bodeneigen-
schaften 

� � * � � � � 

Bodenverdich-
tung 

• (dauerhafte) qualitative Ver-
änderungen der Bodenei-
genschaften:  

- Verringerung des Porenvo-
lumens, Veränderung der 
Gefügeeigenschaften (⇒ 
Veränderung der Wasser-
speicherfunktion, der Nie-
derschlagsinfiltration, Erhö-
hung des Oberflächenab-
flusses) 

- Ggf. Erosionsgefährdung 

- � � � � � � 

                                                   

18 Durch die Beeinträchtigungsfaktoren Erosion und Bodenverdichtung werden zugleich Empfindlichkeitsa-
spekte des Bodens angesprochen. 
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Boden(teil)funktionen Beeinträchti-
gungsfaktoren 

Auswirkungen 
(Beispiele) 

Lebensraumfunktion 
Funktion als 

Bestandteil des 
Naturhaushalts 

Betroffenheit der Bodenteilfunktionen: 

� regelmäßig zu prüfende Wirkung  
�� je nach Intensität und Einzelfall zu prüfen 
* evtl. betroffen, jedoch nicht untersuchungs-

fähig /-würdig 
- i.d.R. nicht negativ betroffen 
1: je nach Schadstoffgruppe und unter Be-

rücksichtigung von ggf. einzuhaltenden 
Werten (z.B. der BBodSchV)  
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Grundwasser-
standsänderung 
(Absen-
kung/Erhöhung)  

 

• qualitative Veränderungen 
der Bodeneigenschaften: 

- Verlust grundwasserabhän-
giger Bodentypen 

- Veränderung des ökologi-
schen Feuchtegrades 

- Veränderung der Umset-
zungsprozesse 

• ggf. Verlust von Böden 

• Veränderung der Umset-
zungsprozesse 

- � * � �� � � 

Stoffein- oder -
austrag 

• Veränderung der Bodenei-
genschaften: 

- Akkumulation von Schad-
stoffen im Boden 

- Veränderung der Bodenaci-
dität 

- Veränderung des Umset-
zungsvermögens für organi-
sche Stoffe  

• Schädigung der Bodenor-
ganismen 

� � � - � �1 � 

 

Der Zusammenhang zwischen den Tabellen 4 und 5 wird als Beispiel für den Vorhabenstyp 
„Straßenbauvorhaben“ in der folgenden Tabelle 6 differenziert. In entsprechender Weise kön-
nen im Einzelfall mit Hilfe der Hinweise in den Tabelle 4 und 5 die jeweiligen Anforderungen bei 
unterschiedlichen Vorhabenstypen mit bodeneingreifendem Bezug abgeleitet werden.  

Tabelle 6: Bewertung von Bodenfunktionen bei Straßenbauvorhaben in Abhängigkeit der 
relevanten Beeinträchtigungsfaktoren bzw. Wirkungen 

Boden(teil)funktionen Beeinträchtigungsfaktoren / Wirkun-
gen  von Straßenbauvorhaben 

Lebensraumfunktion 
Funktion als 

Bestandteil des 
Naturhaushalts 

Legende 
� tritt i.d.R. ein / ist i.d.R. zu prüfen   
� tritt im Einzelfall ein / je nach Intensität 

und Einzelfall zu prüfen 
* evtl. betroffen, jedoch nicht untersu-

chungsfähig / -würdig 

- i.d.R. nicht negativ betroffen 
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Bodenversiegelung - � *  � * � � 

Bodenerosion - � *  - � - - 
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Boden(teil)funktionen Beeinträchtigungsfaktoren / Wirkun-
gen  von Straßenbauvorhaben 

Lebensraumfunktion 
Funktion als 

Bestandteil des 
Naturhaushalts 

Legende 
� tritt i.d.R. ein / ist i.d.R. zu prüfen   
� tritt im Einzelfall ein / je nach Intensität 

und Einzelfall zu prüfen 
* evtl. betroffen, jedoch nicht untersu-

chungsfähig / -würdig 

- i.d.R. nicht negativ betroffen 
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Bodenabtrag - � * � � � � 

Bodenauftrag (inkl. -vermischung) - � * � � � � 

Bodenverdichtung - � � � � � � 

Grundwasserstandsveränderung (Absen-
kung/Erhöhung)  

- � * � � � � 

Stoffeintrag/-austrag   
(entsprechend den typischen Merkmalen stoff- und kon-
zentrationsabhängig) 

� � � - � � � 

 

Die Angaben in Tabelle 5 beziehen sich auf einzelne Wirkungen eines Vorhabens auf den Boden 
und seine Funktionen am gewählten Standort.  

Im Zusammenhang mit der Standortauswahl für ein Vorhaben sind demgegenüber zum einen 
nicht sämtliche Beeinträchtigungsfaktoren von Bedeutung. Zum anderen ist davon auszugehen, 
dass bestimmte Bodenfunktionen eine größere Entscheidungsrelevanz besitzen als andere Funk-
tionen. Für einen Standortvergleich ist daher unter Berücksichtigung der in Tabelle 5 dargestell-
ten Einzelwirkungen zumeist eine zusammenfassende Betrachtung des Flächenverlustes und der 
qualitativen Veränderungen sinnvoll. Tabelle 7 enthält dazu einen entsprechenden Vorschlag.  

Tabelle 7: Vorschlag für die bei einer Standortauswahl zu beurteilenden Bo-
den(teil)funktionen 

Boden(teil)funktionen Beeinträchti-
gungsfaktoren 

Auswirkungen 
(Beispiele) 

Lebensraumfunktion 
Funktion als 

Bestandteil des 
Naturhaushalts 

Betroffenheit der Bodenteilfunktionen: 

� regelmäßig zu prüfende Wirkung  
�� je nach Intensität und Einzelfall zu prüfen 
* evtl. betroffen, jedoch nicht untersuchungs-

fähig /-würdig 
- i.d.R. nicht negativ betroffen 
1: je nach Schadstoffgruppe 
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Flächenverlust in 
der Summe 

• Flächenversiegelung 

• Veränderung der natürli-
chen Morphologie 

- � *  � * * � 

Qualitative Ver-
änderungen in 
der Summe 

• Vermischung 

• Wasserstandsänderung 

• Schadstoffeintrag 

� � * � * � � 
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6. Verfügbarkeit bodenkundlicher Datengrundlagen 

Voraussetzung für die praktische Anwendung der verschiedenen Bodenbewertungsmethoden 
sind geeignete Datengrundlagen. Für eine möglichst breite und im Aufwand begrenzte Anwen-
dung sind dabei die regelmäßig verfügbaren Datengrundlagen von großer Wichtigkeit. 

Im Rahmen dieses Projekts wurde dazu in Abstimmung mit dem stäA2 der LABO eine systemati-
sche Recherche der verfügbaren geeigneten bodenkundlichen Kartenwerke und den dabei er-
fassten Parametern19 sowie zur Bodenschätzung und Forstlichen Standortskartierung durchge-
führt. Die Recherche bezieht Angaben zur räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit sowie zur 
Aufbereitung (analog/digital) ein. Auf die Erfassung von nicht bodenkundlichen Informationen wie 
z.B. zu Nutzungsarten und -typen, Biotop(struktur)typen, Vegetationsbedeckung, Klimadaten o-
der sonstiger spezieller Informationen wurde verzichtet. Derartige Informationen werden im all-
gemeinen nicht über die Geologischen Dienste der Länder verfügbar gemacht. I.d.R. werden die-
se bei den entsprechenden Fachinstitutionen bundesweit, zumindest jedoch landesweit einheit-
lich erhoben und weisen zumeist eine breite, oft sogar flächendeckende Verfügbarkeit auf.  

Zur Ermittlung der bodenkundlichen Datengrundlagen wurden entsprechende Fragebögen an die 
zuständigen Behörden in den Bundesländern geleitet (vgl. Anhang 8 und 9).  

Von fast allen Bundesländern sind die angefragten Informationen zur Verfügung gestellt worden. 
Die Einzelangaben wurden entsprechend der Zugehörigkeit zu einer der drei unterschiedenen 
Planungs- bzw. Maßstabsebenen tabellarisch zusammengefasst (vgl. Anhang 10, 11 und 12).    

Für eine allgemeine Übersichtsdarstellung der bundesweiten Datenverfügbarkeit wurde geprüft, 
ob es Unterschiede in der Bereitstellung von Parametern in den Bodenkarten der Länder auf den 
verschiedenen Planungs- bzw. Maßstabsebenen gibt und welche Bodenkarten in den Ländern im 
einzelnen existieren. Vor diesem Hintergrund stellt Tabelle 8 zusammenfassend dar, welche Pa-
rameter in den jeweiligen Kartenwerken immer, sehr häufig, weniger häufig oder nie dargestellt 
bzw. ableitbar und in welchen Bodenkarten diese anzutreffen sind. Dabei sind die insgesamt be-
rücksichtigten Parameter in zwar unterschiedlicher Häufigkeit, jedoch auf allen Planungsebenen 
in Bodenkarten vorhanden. 

Danach verfügen auf der oberen Planungsebene 14 Länder grundsätzlich über mindestens eine 
Bodenkarte, auf der mittleren Planungsebene sind es 15 und auf der unteren Ebene 9 Länder. 

Bezüglich der Darstellung bodenkundlicher Parameter stellen einige Kartenwerke Ausnahmen 
bzw. keine Standardwerke dar und sind damit wenig verbreitet. Es handelt sich um sehr klein-
maßstäbige Kartenwerke, wie z.B. die BÜK 500 in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein oder um spezielle Auswertungskartenwerke, wie die K-Faktorenkarte und die 
Karte der Standortnutzungseignung für die Landwirtschaft in Thüringen, den Moorstandortkatalog 
Mecklenburg-Vorpommern, die Weinbergsbodenkarte Rheinland-Pfalz, diverse Auswertungskar-
ten in Bezug auf Stadtböden der mittleren und unteren Planungsebene in Hamburg, die Karte der 
natürlichen Standorteignung für die landbauliche Nutzung, die Gefahrenstufenkarte Bodenerosi-
on durch Wasser, die hydrogeologische Karte und die Rohstoffkarte in Hessen (vgl. Anhang 10, 
11 und 12 bzw. 13).  

                                                   

19 Dabei wurden Angaben zu bodenkundlichen Primärdaten, die i.A. bei einer bodenkundlichen Kartierung er-
hoben oder standardmäßig bestimmt und den Karten als Attribute, d.h. Flächenbeschreibungen, hinterlegt 
werden, abgefragt. Des weiteren wurden Parameter abgefragt, die durch bodenchemische oder bodenphy-
sikalische Untersuchungen bestimmt werden müssen oder nach der KA4 aus den bodenkundlichen Primär-
daten abgeleitet werden können. Schließlich wurde nach Parametern gefragt, die i.A. in Bodenkarten nicht 
hinterlegt sind und meist Summenparameter auf einem höheren Aggregierungsniveau darstellen. Häufig 
handelt es sich um Spezialinformationen oder um Parameter, die für expertengestützte und nicht vollständig 
standardisierte Methoden (z.B. Bewertung der Archivfunktion des Bodens) benötigt werden (siehe im einzel-
nen Anhang 8). 



PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT GmbH  
Zusammenfassung und Strukturierung von relevanten Methoden und Verfahren zur Klassifikation und Bewertung 

von Bodenfunktionen für Planungs- und Zulassungsverfahren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit 

 

Endbericht - Text,  Juli 2003                                                                          Seite 42  

Tabelle 8: Zuordnung der Bodenkarten und darin dargestellten bzw. ableitbaren Parame-
tern zu den Planungsebenen 

Parameter in Bodenkarten 
(Anm.: Die Parameter sind insgesamt bei unterschiedlicher Häufigkeit auf allen Planungsebe-

nen vorhanden)  

Obere Planungsebene Mittlere Planungsebene Untere Planungsebene 

Kartenwerke  BÜK 500, BÜK 400, BÜK 
300, BÜK 200, BK 100, MMK 
100, BGK 100, Kbogr 200, 
ÜKBotyGe 250, diverse 
Auswertungskarten auf den 
vorliegenden Maßstäben 

 

 

 

 

 

BK 20, BK 25, BK 50, BÜK 50, 
diverse Stadtbodenbewertun-
gen Hamburg, Bodenflächenda-
ten Hessen 50, Konzeptboden-
karte 25, Standortkundliche BK 
25 und 50, Bodengesellschafts-
karte 50, Vorläufige Bodenkarte 
50, diverse Auswertungskarten 
auf den vorliegenden Maßstä-
ben 

BK 10, BK 5, diverse Stadt-
bodenkartierungen Hamburg, 
BK 5 auf Grundlage der Bo-
denschätzung, Bodenkarte 
zur forstlichen und landwirt-
schaftlichen Standorterkun-
dung 5, Bodenflächendaten 
Hessen 5, Weinbergsboden-
karte ≥10, Moorkartierungen 
≥10, Flurbilanz, Moorstand-
ortkatalog 10, Bodenkundli-
che Interpretation der Boden-
schätzung 10  

Ausgangsmaterial der Bodenbildung, Bodentyp, Substratabfolge, Bodenart des Feinbodens, 
Horizontierung, Torfhorizontierung, Torfart, Zersetzungsstufe, Carbonatgehalt/Kalkmenge im 
Profil, hydromorphe Merkmale, Humusgehalt/Humusmenge, mittlerer Grundwasserstand, FK, 
nFK, Wasserdurchlässigkeit 

Bodenart des Grobbodens, Rohdichte, Lagerungsdichte, 
Grundwasserstufe, Corg, LK, KAKpot, K-Faktor 

sehr häufig  

(70-100 %)* 

Substanzvolumen, Humus-
form, Verfestigungsgrad des 
Bodens, Grundwassertief-/-
höchststand, Staunässestu-
fe, KAKeff, Basensättigung, 
Neigungsstufe, Bodenkundli-
che Feuchtestufe, Verände-
rung des Wasserhaushalts, 
Repräsentanz 

pH-Wert, Wasserleitfähigkeit  

 

Gefügeform/Bodengefüge, effektiver Wurzelraum, Silikatverwitterungsrate, Verdichtungszu-
stand des Bodens 

Hemerobiestufen, Naturnähe eines Bodens, Seltenheit, Eigen-
art, Anfangskonzentration des Bodens hinsichtlich Schwerme-
talle 

Repräsentanz 

Bodenart des Grobbodens, 
Bodenart (Angabegenauigkeit 
ungenauer als KA3/KA4), 
Rohdichte, Lagerungsdichte, 
Grundwasserstufe, Corg, pH-
Wert, Wasserleitfähigkeit, LK, 
KAKpot, K-Faktor 

weniger 
häufig  

(30-<70 %)* 

pH-Wert, Wasserleitfähigkeit, 
Mineralisierungspotenzial 
des Bodens 

 Substanzvolumen, Durchwurzelung (Tiefe), Humusform, Ver-
festigungsgrad des Bodens, Grundwassertief-/-höchststand, 
Staunässestufe, KAKeff, Basensättigung, Neigungsstufe, Bo-
denkundliche Feuchtestufe, Veränderung des Wasserhaushalts 

Bodenart (Angabegenauigkeit ungenauer als KA3/KA4) Hemerobiestufen, Naturnähe 
eines Bodens, Repräsentanz, 
Seltenheit, Eigenart, An-
fangskonzentration des Bo-
dens hinsichtlich Schwerme-
talle 

selten  

(< 30%)* 

Durchwurzelung (Tiefe) Mineralisierungspotenzial des Bodens  

* Grundgesamtheit ist jeweils die Menge der Länder, die eine Bodenkarte auf der jeweiligen Ebene gemeldet 
haben. 
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Die Verfügbarkeit der verschiedenen bodenkundlichen Daten ist für die Bundesländer im 
einzelnen in Anhang 13 dargestellt. Dies erfolgt jeweils in Zuordnung zur oberen, mittleren und 
unteren Planungsebene sowie zur Bodenschätzung und zur Forstlichen Standortskartierung. 

Auf der Grundlage der analogen und digitalen Verfügbarkeit der Daten für die Landesfläche wur-
de des weiteren eine Bewertung der Datenverfügbarkeit in jedem Bundesland vorgenommen.  

Das Bewertungsschema gliedert sich wie folgt: 

• Daten vollständig verfügbar, d.h. mindestens ein Kartenwerk auf der entsprechenden Ebene 
(bei bodenkundlichen Karten bzw. bei land- oder forstwirtschaftlichen Flächen bezüglich der 
Bodenschätzung (BS) oder der Forstlichen Standortskartierung (FSK)) ist zu 100% der Lan-
desfläche vorhanden. 

• Sehr gute Verfügbarkeit von Daten, d.h. mindestens ein Kartenwerk auf der entsprechenden 
Ebene ist zu 80 - <100% der Landesfläche vorhanden. 

• Gute Verfügbarkeit von Daten, d.h. mindestens ein Kartenwerk auf der entsprechenden Ebe-
ne ist zu 60 - <80% der Landesfläche vorhanden. 

• Mittlere Verfügbarkeit von Daten, d.h. mindestens ein Kartenwerk auf der entsprechenden 
Ebene ist zu 40 - <60% der Landesfläche vorhanden. 

• Mäßige Verfügbarkeit von Daten, d.h. mindestens ein Kartenwerk auf der entsprechenden 
Ebene ist zu 20 - <40% der Landesfläche vorhanden. 

• Schlechte Verfügbarkeit von Daten, d.h. mindestens ein Kartenwerk auf der entsprechenden 
Ebene ist zu >0 - <20% der Landesfläche vorhanden. 

• Keine verfügbaren Daten vorhanden, d.h. es liegt kein Kartenwerk vor. 

 

In der Spalte „Verfügbarkeit / Bemerkungen“ im Anhang 13 wurden weiterhin Angaben zur zeitli-
chen Planung der Bundesländer in Bezug auf die Vervollständigung ihrer Bodenkarten gemacht. 
Dabei gelten folgende Definitionen: 

• Kurzfristig: Vervollständigung in bis zu ca. 5 Jahren 

• Mittelfristig: Vervollständigung in 6 – 10 Jahren 

• Langfristig: Vervollständigung in >10 Jahren. 

 

Die Einzelergebnisse der Auswertungen aus Anhang 13 sind zusammenfassend in den Abbil-
dungen 2 bis 6 dargestellt. 

Die Auswertung der Fragebögen zu den bodenkundlichen Datengrundlagen der Länder, der Bo-
denschätzungsdaten und den Daten zur Forstlichen Standortskartierung ergibt bezüglich der Da-
tenverfügbarkeit ein sehr differenziertes Bild. 

Es wird deutlich, dass der Umfang der in den verschiedenen Datengrundlagen dargestellten und 
aus diesen ableitbaren Parameter in Bodenkarten auf kleineren Maßstabsebenen durchschnittlich 
größer ist als auf den größeren Maßstabsebenen. Dies liegt zum einen an dem in der Regel rela-
tiv hohen Alter der Kartenwerke. Zum anderen sind die Karten der größeren Maßstäbe in der Re-
gel auf Grundlage der Bodenschätzung erstellt worden oder stellen eine bodenkundliche Interpre-
tation der Bodenschätzungsdaten dar. In der Regel werden diese „Übersetzungen“ der Boden-
schätzung lediglich durch vereinzelte Aufnahmen im Gelände ergänzt. „Hauptamtliche Kartierer“ 
gibt es nur noch in wenigen Bundesländern (z.B. Schleswig-Holstein und Bayern) mit der deutli-
chen Tendenz zur weiteren Reduzierung. 
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Für die Datenverfügbarkeit in der Bundesrepublik insgesamt ist es sinnvoll, zwischen der oberen, 
mittleren und unteren Planungsebene zu unterscheiden. Bereits im Hinblick auf die Anwendbar-
keit für Bodenbewertungsmethoden müssen die verfügbaren Daten auf der unteren Planungs-
ebene in bodenkundliche Daten, Bodenschätzungsdaten und Daten der forstlichen Standortskar-
tierung differenziert betrachtet werden. 

Im Ergebnis stellt sich die Datenverfügbarkeit wie folgt dar: 

• Die obere Planungsebene wird von der Bodenübersichtskarte 1:200.000 bestimmt. Sie 
wird gemeinsam mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe von allen 
Bundesländern nach einer abgestimmten Methodik erarbeitet. Einige Länder verfügen 
darüber hinaus über Bodenübersichtskarten im Maßstab 1:500.000, 400.000, 300.000 
und 250.000. In diesen Karten liegen die flächenbezogenen Aussagen nur stark aggre-
giert vor. Die Karten besitzen deshalb für landesinterne Fragen nur eine geringe Bedeu-
tung. Eine Sonderstellung stellt für den östlichen Teil Deutschlands die Mittelmaßstäbige 
Landwirtschaftliche Standortkartierung (MMK) dar, die flächendeckend digital für die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche vorliegt. Im Mittelpunkt der MMK im Maßstab 
1:100.000 stehen Aussagen zu Boden-, Wasser- und Hangneigungsverhältnissen. Die 
Auswertungen wurden z.T. auf dem Maßstab 1:25.000 digitalisiert. Da die Daten der 
MMK nicht dem heutigen KA4-Standard entsprechen, sondern mit dem Kartierschlüssel 
der ehem. DDR erstellt wurden (TGL), werden diese Kartenwerke heute nicht mehr fort-
geführt (vgl. Anhang 10). 

Die bodenkundliche Datenlage auf der oberen Planungsebene ist verhältnismäßig gut. 
zudem kann davon ausgegangen werden, dass die BÜK 200 mittelfristig flächende-
ckend vorhanden sein wird. Entsprechend wird das Kartenwerk derzeit von den Ländern 
vervollständigt (Mecklenburg-Vorpommern, Bayern) bzw. zusätzlich zu anderen bereits 
vorhandenen Karten erstellt (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen) (vgl. Abbil-
dung 2). 

• Die Standardkartenwerke der mittleren Planungsebene sind die BK oder BÜK 50 oder 
25. Welches der genannten Kartenwerke flächendeckend vervollständigt wird, ist länder-
spezifisch unterschiedlich. Beispielsweise legen Baden-Württemberg und Bayern ihren 
Schwerpunkt auf den Ausbau der Bodenkarten im Maßstab 1:25.000, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein hingegen auf Karten im Maßstab 1:50.000 (vgl. Anhang 11). 

Für die Herstellung der Karten werden in der Regel alle relevanten bodenkundlich be-
deutsamen Unterlagen ausgewertet und aktuelle, speziell für diesen Zweck erhobene Da-
ten eingearbeitet.  

Die Datenlage auf der mittleren Planungsebene ist derzeit insgesamt unbefriedigend. 
Insbesondere in den östlichen Bundesländern liegen nur für wenige Prozent der jeweili-
gen Landesfläche derartige bodenkundliche Daten vor. Sachsen und Berlin bilden die 
Ausnahme, wobei die BKkonz in Sachsen das Produkt der Verschneidung der MMK und 
der WBK (Waldbodenkarte) darstellt. Der Inhalt der Karte ist durch die unterschiedliche 
Aufnahmegenauigkeit der MMK und der WBK nicht homogen. Zudem beinhaltet sie die 
Konturen der Waldflächen zu Zeiten der MMK und die Konturen der FSK. Die Verfügbar-
keit der BK 50 in Sachsen ist noch sehr schlecht. 

Auch in Hamburg und Rheinland-Pfalz ist die Datenlage der mittleren Planungsebene un-
zureichend. In Rheinland-Pfalz wird die BK 50 nunmehr kurzfristig flächendeckend ver-
fügbar gemacht. In Hamburg liegt der Schwerpunkt zur Zeit auf der Erstellung diverser 
spezieller Auswertungskarten. Ein allgemeines Kartenwerk auf der mittleren Planungs-
ebene fehlt (vgl. Abbildung 3). 



PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT GmbH  
Zusammenfassung und Strukturierung von relevanten Methoden und Verfahren zur Klassifikation und Bewertung 

von Bodenfunktionen für Planungs- und Zulassungsverfahren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit 

 

Endbericht - Text,  Juli 2003                                                                          Seite 45  

• Die Kartenwerke der unteren Planungsebene basieren wie oben bereits beschrieben in 
der Regel auf Bodenschätzungsdaten (vgl. Anhang 12). Da Geländearbeiten in großem 
Umfang zu zeit- und kostenaufwendig wären, wird sich regelmäßig auf wenige ergänzen-
de Aufnahmen im Gelände beschränkt. 

Die Datenlage der bodenkundlichen Karten auf der unteren Planungsebene ist relativ 
schlecht. Lediglich in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg lie-
gen in nennenswertem Umfang Daten zumindest für den landwirtwirtschaftlichen Bereich 
vor. (vgl. Abbildung 4). 

In die Betrachtung der unteren Planungsebene müssen allerdings auch die Bodenschät-
zung und die Forstliche Standortskartierung miteinbezogen werden (vgl. Abbildung 5 u. 
6). Viele Länder greifen in Ermangelung finanzieller Mittel auf die Daten der Bodenschät-
zung (Titeldaten bzw. Klassenzeichen und Profildaten) zurück. Die Daten der Boden-
schätzung liegen flächendeckend (zumindest analog) für alle zum Erhebungszeitpunkt 
landwirtschaftlich genutzten Flächen vor. Da die Daten nach einem einheitlichen Ver-
fahren erhoben sind, liefert die Bodenschätzung bundesweit homogene, jedoch bei al-
leiniger Auswertung der Flächendaten inhaltlich nur sehr begrenzt auswertbare 
bodenkundliche Angaben. Die Profildaten der Bodenschätzung entsprechen nicht der 
heutigen bodenkundlichen Nomenklatur (Bodenkundliche Kartieranleitung der Staatlichen 
Geologischen Diensten). Die Methoden zur Bodenfunktionsbewertung (AD-HOC-AG BO-

DEN 2003) verwenden in der Regel Parameter nach KA4-Standard, so dass für eine An-
wendung der Profildaten der Bodenschätzung eine Übersetzung, Überprüfung und regio-
nale Anpassung der Daten notwendig ist. Sind die Daten entsprechend umgesetzt, ist ei-
ne Anwendung für fast alle Methoden möglich. Eine Auswertung der Titeldaten (Klassen-
zeichen) für entsprechende Methoden ist ohne größeren Aufwand möglich, wobei die Pa-
rameter zur Beurteilung von Bodenprozessen nur indirekt abgeleitet werden können.  

Dasselbe Problem liegt bei der forstlichen Standortskartierung vor. Auch die Profilda-
ten der forstlichen Standortskartierung entsprechen nicht der heutigen bodenkundlichen 
Nomenklatur und erfordern eine aufwendige Übersetzung, um eine Anwendung der Me-
thoden zu ermöglichen, die auf bodenkundlichen Datengrundlagen beruhen. Die Verfüg-
barkeit der Daten der forstlichen Standortskartierung ist sehr differenziert, da in den 
Ländern auf verschiedene Weise zwischen privaten und staatlichen Wäldern unterschie-
den wird.  

In Nordrhein-Westfalen werden die Waldflächen vom Geologischen Dienst NRW boden-
kundlich im Maßstab 1 : 5 000 kartiert, und zwar nach den Regeln der KA3 und seit 1996 
nach den Regeln der KA4. Seit 1996 erfolgt die Datenerfassung nach Datenschlüsselre-
geln zur Erstellung digitaler großmaßstäbiger Bodenkarten. Es handelt sich dabei aus-
drücklich um Bodenkarten, die als Basis für die forstliche Standortserkundung dienen, 
und nicht um forstliche Standortskarten.  
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Abbildung 2: Datenverfügbarkeit bodenkundlicher Kartenwerke der Bundesländer auf der oberen Planungsebene (Stand: Frühjahr 2003) 
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Abbildung 3: Datenverfügbarkeit bodenkundlicher Kartenwerke der Bundesländer auf der mittleren Planungsebene (Stand: Frühjahr 2003) 
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Abbildung 4: Datenverfügbarkeit bodenkundlicher Kartenwerke der Bundesländer auf der unteren Planungsebene (Stand: Frühjahr 2003) 
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Abbildung 5: Datenverfügbarkeit der Bundesländer in Bezug auf die Bodenschätzung (Stand: Frühjahr 2003) 
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Abbildung 6: Datenverfügbarkeit der Bundesländer in Bezug auf die Forstliche Standortskartierung (Stand: Frühjahr 2003) 
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7. Anwendbarkeit der Bodenbewertungsmethoden in den Bun-
desländern 

Im Rahmen des Projekts wurde im weiteren ermittelt, ob die verschiedenen Bodenbewertungs-
methoden in den einzelnen Bundesländern angewendet werden können. Dabei wurden einerseits 
die im einzelnen für die verschiedenen Methoden notwendigen Eingangsparameter (Anhänge 4 
u. 5), andererseits die recherchierten bodenkundlichen Daten in den Bundesländern (Kap. 6 u. 
Anhänge 10 bis 12) zugrunde gelegt. Dabei wird berücksichtigt, dass die Methoden teilweise nur 
auf bestimmten Maßstabsebenen anwendbar sind.20 

Die Ergebnisse sind im einzelnen im Anhang 14 dargestellt. Dabei wird angegeben, in welchem 
Bundesland und auf welcher Planungsebene die Methoden durchgeführt oder nicht durchgeführt 
werden können, je nachdem, ob die notwendigen Parameter in den bodenkundlichen Daten-
grundlagen vorhanden sind.  Eine Methode wird hierbei in einem Bundesland nur dann als an-
wendbar bewertet, wenn zu sämtlichen bodenkundlichen Eingangsparametern die entsprechen-
den Daten aus den verschiedenen Kartenwerken zur Verfügung stehen. Bei der Verfügbarkeit 
wurde auf die analog vorhandenen Daten abgestellt. 

Zu berücksichtigen ist, dass die Darstellungen und Auswertungen in Anhang 14 Aussagen nur 
unter einem bestimmten Blickwinkel treffen. Denn in vielen Methoden werden auch boden-
kundliche Fremdparameter benötigt (z.B. Klima- oder Nutzungsdaten), zu deren Verfüg-
barkeit keine Angaben ausgewertet werden konnten. Insofern relativieren sich die Anga-
ben im Anhang 14 bezüglich der Anwendbarkeit. Die praktisch mögliche Anwendbarkeit kann 
tatsächlich noch weiter eingeschränkt sein, wenn zu erforderlichen nicht bodenkundlichen Para-
metern in einem Bundesland die betreffenden Daten nicht vorhanden sein sollten.  Im übrigen 
stellt die Recherche der Datengrundlagen in den Bundesländern eine Momentaufnahme dar, so 
dass sich bei künftig ggf. erweiterter Datenbasis eine andere Beurteilung bezüglich der Anwend-
barkeit einzelner Methoden ergeben kann.   

Auf der Grundlage von Anhang 14 und der flächenbezogenen Verfügbarkeit von Kartenwerken 
(Anhänge 10 bis 12) wurde in einem nächsten Auswertungsschritt die bundesweite Anwendbar-
keit der Methoden ermittelt (vgl. Anhang 14). Dabei wurde die Verfügbarkeit der analogen Daten 
zugrunde gelegt. Die Auswertung bezieht sich ebenfalls nur auf die im Rahmen des Projekts er-
mittelte Verfügbarkeit der bodenkundlichen Daten. Insofern kann sich tatsächlich eine z.T. noch 
geringere Anwendbarkeit der Methoden ergeben, wenn weitere im Rahmen diese Projekts nicht 
recherchierte Daten (z.B. Klima- und Nutzungsdaten) nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sein 
sollten.  

Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar (vgl. Tab. 9, vgl. a. Tab. 10): 

• Von den 32 Bodenbewertungsmethoden, die potenziell auf der oberen Planungsebe-
ne angewendet werden können, ist die flächenbezogene Anwendbarkeit der Methode 
1.4.2 mit unter 10% am geringsten, die der Methoden 1.2.121, 1.3b.1, 6.1a.1 und 6.2a.3 
mit etwa 2/3 der Bundesfläche am höchsten. Durchschnittlich sind die Methoden auf 42% 
der Fläche der Bundesrepublik anwendbar. Die meisten Methoden (25-32) können in den 
Ländern Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt angewendet werden. Im Zuge der mittelfristigen Flächendeckung der 

                                                   

20  Hierbei wird von den Einstufungen im Methodenkatalog des PK ausgegangen. Im Einzelfall kann es gleich-
wohl möglich sein, dass bei Verfügbarkeit entsprechender Daten auch in anderen Maßstäben, eine Anwen-
dung auf einer anderen Planungsebene möglich ist.  

21  Für die Anwendung dieser Methode sind sehr differenzierte Nutzungsangaben notwendig, die auf der obe-
ren Planungsebene kaum vorliegen. In diesem Fall ist die Aussage zu der tatsächlichen Verfügbarkeit der im 
Rahmen des Projekts nicht recherchierten „bodenkundlichen Fremdparameter“ von großer Bedeutung.  
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BÜK 200 (vgl. Kap. 6) wird sich die bundesweite Anwendbarkeit der Methoden voraus-
sichtlich noch deutlich verbessern. 

• Von den 49 Bodenbewertungsmethoden, die auf der mittleren Planungsebene poten-
ziell angewendet werden können, haben die Methoden 1.2.1, 1.3b.1, 2.1a.1 und 6.2a.3 
die höchste flächenbezogene Anwendbarkeit. Durchschnittlich sind die Methoden auf 
28% der Fläche der Bundesrepublik anwendbar. Die zahlenmäßig meisten Methoden (30-
44) können in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt angewendet werden. In diesen wie 
in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein lässt der beabsichtigte weitere Ausbau der BK / BÜK 
25 bzw. 50 (vgl. Kap. 6) eine flächenmäßig und ggf. auch zahlenmäßig ausgedehntere 
Anwendung der Methoden erwarten. 

• Von den 53 Bodenbewertungsmethoden, die auf der unteren Planungsebene poten-
ziell mit Hilfe von bodenkundlichen Daten angewendet werden können, ist Methode 
1.3a.1 aufgrund fehlender Datengrundlagen auf der unteren Planungsebene überhaupt 
nicht durchführbar. Die höchste flächenbezogene Anwendbarkeit weist die Methoden 
6.1d.1 mit unter 20% auf. Durchschnittlich sind die Methoden auf etwa 12% der Fläche 
der Bundesrepublik anwendbar. Die zahlenmäßig meisten Methoden (26-31) können da-
bei bislang in den Länder Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt  und Schleswig-Holstein angewendet werden. In den meisten Ländern (z.B. Bay-
ern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen) ist jedoch we-
gen zumeist fehlender Datengrundlagen (fast) keine Anwendung möglich. 

• Die 16 Bodenbewertungsmethoden, die auf der unteren Planungsebene auf der 
Grundlage von Bodenschätzungsdaten angewendet werden können, sind potenziell auf 
der gesamten zum Erhebungszeitpunkt landwirtschaftlich genutzten Fläche der Bundes-
republik (etwa 55 %) anwendbar. Aufgrund der fehlenden Angaben zur Bodenschätzung 
aus dem Saarland konnte jedoch nur ein entsprechend niedrigerer Wert bezüglich der 
Anwendbarkeit ermittelt werden.  

• Von den 11 Bodenbewertungsmethoden, die auf der unteren Planungsebene mit Hilfe 
von Daten der forstlichen Standortskartierung angewendet werden können, ist die flä-
chenbezogene Anwendbarkeit der Methode 1.3b.10 mit unter 10% (Staatsforst und Pri-
vatforst) am geringsten, die der Methode 1.3b.9 mit etwa 40% (Staatsforst bzw. Privat-
forst) am höchsten. Durchschnittlich sind die Methoden auf etwa 28% der Waldfläche der 
Bundesrepublik anwendbar. Dies entspricht weniger als 10 % der Fläche der Bundesre-
publik. Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten konzentrieren sich dabei auf bestimm-
te Länder. Die zahlenmäßig meisten Methoden können in Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt angewendet werden. Nord-
rhein-Westfalen nimmt dabei eine Sonderstellung ein, da anstelle der forstlichen Stand-
ortskartierung eine großmaßstäbige Bodenkartierung der Waldflächen durchgeführt wird. 

Über alle Planungsebenen betrachtet sind die meisten Methodenanwendungen in den Ländern 
Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt möglich (Tab. 9). 
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Tabelle 9: Zahlenmäßige Anwendbarkeit der Bodenbewertungsmethoden in den Bundes-
ländern nach Planungsebenen bezogen auf die nach dem vorliegenden Bericht 
verfügbaren bodenkundlichen Daten  
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 32         12 17 0 32 27 11 27 8 27 27 4 k.A. 30 25 12 7 

  49       19 20 11 44 42 1 12 30 38 30 34 k.A. 10 37 19 18 

    53      15 4 3 3 3 31 16 13 37 38 3 k.A. 3 41 26 3 

       16   14 14 14 14 14 16 16 14 16 16 14 k.A. 14 16 16 14 

         11 0 3 8 9 0 3 0 8 0 8 5 k.A. 0 8 0 5 

Summe 60 58 36 102 86 62 71 73 118 119 60 k.A. 57 127 73 47 

 1 Anmerkung: Die Angaben für Hessen sind nicht vollumfänglich mit denen zu anderen Ländern vergleichbar, da keine voll-
ständigen Informationen über die Datenverfügbarkeit vorlagen. Für das Saarland lagen keine Informationen vor. 
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8. Eignung der Bodenbewertungsmethoden 

Neben der generellen Anwendbarkeit der Bodenbewertungsmethoden aufgrund der verfügbaren 
Datengrundlagen (Kap. 7) ist für eine zutreffende Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in 
Planungs- und Zulassungsverfahren von hervorragender Bedeutung, ob und inwieweit die Me-
thoden in der Lage sind, in fachlich geeigneter Weise qualifizierte Aussagen über den Zustand 
einer betroffenen Bodenfunktion oder die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Einwirkungen 
zu treffen. 

Eine differenzierte fachliche Bewertung der in den Anhängen 4 u. 5 dargestellten Methoden ist 
im „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“ mit Stand Juli 2003 vorgenommen worden. Da-
bei wird die fachliche Qualität und Komplexität der Methode in ihren wesentlichen Vor- und 
Nachteilen bewertet. Es werden Mindestanforderungen zur Berücksichtigung von Parametern im 
Methodenalgorithmus formuliert, anhand derer beurteilt werden kann, inwieweit wesentliche (Teil-
)Prozesse der Bodenfunktionen berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung der Mindestanforde-
rungen wird für jede Methode festgestellt und im Rang bewertet. Darüber hinaus werden etwaige 
Defizite bei der Abbildung des Prozessgeschehens, Einschränkungen in der Aussagefähigkeit 
(nur regionale oder unter bestimmten Bedingungen aussagefähig) sowie besondere Vorteile ei-
ner Methode aufgezeigt und eine Empfehlung bezüglich der Anwendbarkeit formuliert (siehe im 
einzelnen AD-HOC-AG BODEN 2003). 

Eine vergleichende fachliche Beurteilung einer Auswahl der im Anhang 4 dargestellten Metho-
den ist zudem im Rahmen des FuE-Vorhabens des Umweltbundesamtes, das vom Institut für 
Bodenkunde der Uni Hamburg durchgeführt wurde, erarbeitet worden (IFB UNI HAMBURG 2002). 

Im Anhang 15 sind die wesentlichen Ergebnisse der vorstehenden fachlichen Bewertungen den 
verschiedenen Methoden zugeordnet. 

Auf dieser Grundlage wurden die einzelnen Methoden schließlich zusammenfassend verglei-
chend im Hinblick auf ihre Eignung zur Bewertung von Bodenfunktionen bzw. zur Ermittlung der 
Empfindlichkeit gegenüber Einwirkungen beurteilt. Dabei wurden folgende Kategorien unter-
schieden: 

– Für eine differenzierte Beurteilung besonders geeignete Methode 

– Für eine differenzierte Beurteilung grundsätzlich geeignete Methode 

– Für eine orientierende Beurteilung geeignete Methode 

– Keine fachlich geeignete Methode. 

Die Einordnung der Methoden in die Kategorien ergibt sich aus der Zusammenschau der o.g. 
fachlichen Bewertungen. Die kategorische Zuordnung stellt eine qualitative Bewertung der Me-
thode dar. Die Bewertung bildet insoweit lediglich eine zusammenfassende Entscheidungshilfe, 
um in der Praxis direkt erkennen zu können, in welcher Weise für die fachlichen Beurteilungen 
geeignete Methoden verfügbar sind und welche grundsätzliche Aussagequalität die Ergeb-
nisse der Methodenanwendung im Allgemeinen erwarten lassen.  

So ist auch zu berücksichtigen, dass jede Methodenentwicklung in ihrem Kontext zu beurteilen ist 
und für spezielle Fragestellungen und Datensituationen ihre Berechtigung haben kann. Ob die 
Verwendung einer Methode tatsächlich zielführend ist, kann daher nur im Einzelfall beurteilt wer-
den. Auch insoweit sollte für die konkrete Methodenauswahl auf die detaillierte fachliche Bewer-
tung gemäß dem „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“ (AD-HOC-AG BODEN 2003) zu-
rückgegriffen werden. 

Bei den Verfahren zur Bewertung der Archivfunktionen wurde auf eine zusammenfassende Beur-
teilung verzichtet (s.u.), da hier i.d.R. einzelfallbezogene und expertengestützte Methoden vor-
handen sind. 
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Des weiteren wird in Anhang 15 eine Aussage darüber getroffen, inwieweit die einzelne Methode 
auf ggf. verschiedenen Maßstabs- bzw. Planungsebenen eingesetzt und in welchem räumli-
chen Umfang sie bundesweit angewendet werden kann. 

Die nachfolgende Tabelle 10 fasst die Bewertungen zu den Methoden und die Ermittlungen zur 
derzeitigen bundesweiten flächenhaften Anwendbarkeit gemäß dem Anhang 15 zusammen. 
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Tabelle 10: Eignung und planungsbezogene Anwendbarkeit der Bodenbewertungsmethoden bezogen auf die nach dem vorliegenden Be-
richt verfügbaren bodenkundlichen Daten 
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6.1a.1 
6.1a.3 

n.n. 
6.1b.1 
6.1b.2 

6.1c.2 
6.1d.1 

6.2a.2 
6.2b.1 

80 – 100 %                    
60 < 80 %                    

40 < 60 %  1.3a.7 
1.3a.8 

1.3b.6 
1.3.b7     2.1c.3 2.2.2 3.1.3 

3.1.4 
3.2.4 
3.2.5 

3.3.4 
3.3.5 

    6.1a.4   

20 < 40 %                    

Untere 
Planungs-
ebene 
(Basis Bo-
denschät-
zung) < 20 %      2.1a.5 

2.1a.6 
2.1b.5             

80 – 100 %                    
60 < 80 %                    
40 < 60 %                    
20 < 40 %                    

Untere 
Planungs-
ebene 
(Basis 
Forstliche 
Standorts-
kartierung) 

< 20 %  1.3a.8 
1.3b.8 
1.3b.9 
1.3b.10 

 
 

2.1a.6 2.1b.5 2.1c.3 2.2.2 3.1.4 3.2.5 3.3.4        
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Im Ergebnis der vorliegenden und im Rahmen dieses Projekts vorgenommenen Bewertungen ist 
Folgendes festzustellen: 

Die meisten der Bodenbewertungsmethoden weisen eine grundsätzliche Eignung für eine 
differenzierte Bewertung der jeweiligen Kriterien auf. Es bestehen fachliche Einschränkungen 
bzw. Defizite. Für eine differenzierte Beurteilung besonders geeignete Methoden sind relativ ge-
ring vertreten. Solche Methoden können zudem prinzipiell nicht auf der Grundlage der Boden-
schätzung oder der Forstlichen Standortskartierung angewendet werden. Die Methoden auf 
Grundlage der Bodenschätzung und/oder der Forstlichen Standortskartierung ergeben ganz 
überwiegend Aussagen für eine orientierende Beurteilung, da Mindestparameter zur Erfas-
sung wichtiger beurteilungsrelevanter Bodenprozesse häufig nur indirekt abgeleitet werden kön-
nen. Dabei sind nicht für sämtliche Kriterien Methoden vorhanden, die auf der Grundlage der Bo-
denschätzung und/oder der Forstlichen Standortskartierung angewendet werden können. 

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: 

• Lebensraumfunktion: 

Von den 77 Bewertungsmethoden bewerten insgesamt 22 die Lebensraumfunktion des Bo-
dens.  

Davon beziehen sich lediglich zwei der Methoden auf das Kriterium „Naturnähe“, wobei die Me-
thode 1.2.1 nur für eine orientierende Beurteilung geeignet ist, Methode 1.2.2 ist für eine differen-
zierte Beurteilung grundsätzlich geeignet. Die Methoden zielen jeweils auf die Ermittlung der 
durch den Menschen möglichst wenig beeinflussten Böden.  

Acht Methoden bewerten das „Standortpotential für Pflanzengesellschaften“ des Bodens, 
wovon drei grundsätzlich und drei besonders geeignet sind.  

Bei den meisten Methoden wird hierbei die Ausbildung von Extremstandorten mit entsprechen-
den Eigenschaften (insbes. nass vs. trocken, nährstoffarm vs. nährstoffreich), die entsprechende 
Entwicklungsbedingungen für bestimmte Biotoptypen und Pflanzengesellschaften bieten, bewer-
tet. Dabei werden anthropogen bedingte Veränderungen von Böden (z.B. Aufschüttungen, Ab-
grabungen etc.) i.d.R. nicht als funktionsmindernde Eigenschaften berücksichtigt. 

Eine Bewertung der „Natürlichen Bodenfruchtbarkeit“ ermöglichen zehn Methoden. Alle Me-
thoden sind grundsätzlich zur Bewertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit geeignet. Dies gilt 
auch für die Methoden auf der Grundlage von Bodenschätzung und Forstlicher Standortskartie-
rung. Keine der verfügbaren Methoden ist für eine differenzierte Beurteilung besonders geeignet.    

Zwei Methoden stellen Versuche zur Bewertung der „Standorteignung für Bodenorganismen-
Gemeinschaften“ dar. Beide Methoden liefern in Ermangelung von vor allem fachlich geeigne-
ten Daten lediglich erste orientierende Aussagen. Insgesamt sind damit derzeit noch keine fach-
lich geeigneten Methoden verfügbar sind. Hier besteht noch Forschungs- und Entwicklungsbe-
darf.  

 

• Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts: 

14 Methoden bewerten die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, wobei sich sechs Me-
thoden auf das Kriterium „Abflussregulierung“ beziehen. Keine der Methoden besitzt eine be-
sondere Eignung für eine differenzierte Beurteilung. Drei der fünf Methoden, die auf der Grundla-
ge von Bodenkarten angewendet werden können, ermöglichen eine Anwendung auf allen Pla-
nungsebenen. 

Zur Beurteilung des „Beitrags des Bodens zur Grundwasserneubildung (Sickerwasserrate)“ 
liegen fünf Methoden vor, von denen eine fachlich besonders geeignet ist. Diese kann allerdings 
nicht auf allen Planungsebenen angewendet werden. Die auf Grundlage von Bodenschätzung 
bzw. Forstlicher Standortskartierung anwendbare Methode, ist fachlich nicht geeignet. 
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Von den drei Methoden zur „Allgemeinen Beurteilung des Wasserhaushaltes eines Standor-
tes“ ist eine Methode fachlich besonders geeignet und zudem auf allen drei Planungsebenen 
anwendbar. Dieser Methode kommt dementsprechend eine besondere Bedeutung zu. Die auf 
Grundlage von Bodenschätzung bzw. Forstlicher Standortskartierung anwendbare Methode, ist 
nur in Brandenburg für eine orientierende Beurteilung nutzbar, ansonsten ist sie fachlich nicht 
geeignet. 

Die Funktion des Bodens im Nährstoffhaushalt wird anhand des Kriteriums „Nährstoffpoten-
zial und Nährstoffverfügbarkeit“ von zwei Methoden bewertet, wobei sich diese auf basische 
Kationen beziehen. Nur eine der beiden Methoden ist für eine differenzierte Beurteilung grund-
sätzlich geeignet. 

 

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium: 

Der Boden als Filter und Puffer für anorganische sorbierbare Schadstoffe bzw. die „Bin-
dungsstärke des Bodens für Schwermetalle“ wird durch vier Methoden beurteilt, wovon eine 
Methode fachlich besonders geeignet ist und zudem auf allen drei Planungsebenen angewendet 
werden kann. Auch dieser Methode kommt insofern eine besondere Bedeutung zu. 

Das gleiche gilt für eine der fünf Bewertungsmethoden des Bodens als Filter, Puffer und Stoff-
umwandler für organische Schadstoffe.  

Zur Beurteilung des Puffervermögens des Bodens für saure Einträge kommen ebenfalls fünf 
Bewertungsmethoden in Frage. Nur eine besitzt eine besondere Eignung, diese kann allerdings 
nur auf der oberen Planungsebene angewendet werden. Für größermaßstäbige Bewertungen 
muss dementsprechend auf eine nur grundsätzlich geeignete Methode zurückgegriffen werden. 

Zwei Methoden bewerten den Boden als Filter für nicht sorbierbare Stoffe anhand der Fähig-
keit des Bodens zur „Retention des Bodenwassers“. Eine Methode ist für eine differenzierte 
Beurteilung besonders geeignet und zudem auf allen Planungsebenen anwendbar. Auf der 
Grundlage von Bodenschätzung oder Forstlicher Standortskartierung kann keine dieser Metho-
den angewendet werden. 

Die zwei Methoden, die die „Sickerwasserverweilzeit bzw. Schutzfunktion der Grundwas-
serüberdeckung“ bewerten, können lediglich eine orientierende Aussage liefern. Auf der Grund-
lage von Bodenschätzung oder Forstlicher Standortskartierung können diese Methoden nicht an-
gewendet werden. 

 

• Archiv der Natur- und Kulturgeschichte: 

Die Bewertung des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte erfolgt derzeit vor allem 
regionalspezifisch und expertengestützt. Verwendete Parameter wie Seltenheit, Repräsentanz 
oder Eigenart sind noch nicht ausreichend objektiviert, so dass derzeit eine Vielfalt von Methoden 
besteht, die sich einer differenzierten Bewertung entziehen. Bei länderübergreifenden Beurteilun-
gen führt das zumeist zu Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit der Aussagen. Hier besteht 
besonderer Klärungsbedarf.  

 

• Empfindlichkeit gegenüber Einwirkungen: 

Die Methoden zur Bewertung schädlicher Bodenveränderungen durch Erosion sind im „Me-
thodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“ bisher nur teilweise erfasst und fachlich bewertet. Die 
im Rahmen des vorliegenden Projekts zusätzlich recherchierten Methoden für eine Fortschrei-
bung des Methodenkatalogs können daher im Folgenden noch nicht mit betrachtet werden. 
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Eine fachlich besonders geeignete Methode zur Beurteilung der „potenziellen Erosionsgefähr-
dung durch Wasser“ gibt es lediglich auf der unteren Planungsebene. Die Methode basiert auf 
der ABAG (Allgemeine Bodenabtragsgleichung), erfasst dementsprechend also nur den flächen-
haften Bodenabtrag.  

Zur Beurteilung der „aktuellen Erosionsgefährdung durch Wasser“ ist eine Methode beson-
ders geeignet, die zudem potenziell auf allen Planungsebenen anwendbar ist.  

Zur Beurteilung der „potenziellen bzw. aktuellen Erosionsgefährdung durch Wind“ ebenso 
wie zur Bewertung „schädlicher Bodenveränderungen durch Verdichtung“ gibt es keine fach-
lich besonders geeignete Methoden. Es muss auf grundsätzlich geeignete zurückgegriffen wer-
den. 

Nur eine der bewerteten Methoden – und zwar zur potenziellen Erosionsgefährdung durch Was-
ser – kann auf der Grundlage von Bodenschätzung oder Forstlicher Standortskartierung ange-
wendet werden. 

 

Ergänzend zu den vorstehenden Aussagen ist in den Tabellen 11, 12 und 13 zusammenfassend 
dargestellt, inwieweit in den Bundesländern auf den drei Planungsebenen für die Bewertung der 
Bodenfunktionen Methoden zu den verschiedenen Kriterien (vgl. Tab. 1) anwendbar sind und 
welche Aussagequalität methodisch gegeben ist. Die Aussagen in den Tabellen 11 bis 13 sind 
aus den Einzelaussagen der Anhänge 14 und 15 abgeleitet. 

Danach ergibt sich bezüglich der Möglichkeiten zur Bewertung der Bodenfunktionen und der ein-
zelnen Kriterien entsprechend den vorstehenden Aussagen (auch Kap. 7) ein differenziertes Bild. 
Obwohl zum Teil mehrere Methoden zur Beurteilung eines Kriteriums zur Verfügung stehen, kön-
nen nicht in allen Bundesländern die verschiedenen Kriterien auf den einzelnen Maßstabsebenen 
bewertet werden. In einzelnen Bundesländern können zum Teil sogar durchgängig mit den vor-
liegenden Methoden (fast) keine der Bodenfunktionen bewertet werden, wobei dies auch Stadt-
staaten betrifft. Auf der unteren Planungsebene können immerhin die Kriterien – zumindest für 
landwirtschaftliche Flächen – auf Basis der Bodenschätzung mit orientierendem Charakter be-
wertet werden. Ursächlich für die z.T. eingeschränkten Anwendungsmöglichkeiten für die Bewer-
tung - auch in räumlicher Hinsicht innerhalb der Bundesländer - sind entsprechend fehlende bzw. 
unvollständige Datengrundlagen. 
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Tabelle 11: Möglichkeiten zur Bewertung der Kriterien in den Bundesländern auf der obe-
ren Planungsebene  

Bodenfunktion Kriterium Bundesland 

 Anwendbarkeit von Methoden 
x = besonders geeignete 
x = grundsätzlich geeignete 
x = für orientierende Beurtei-
lung geeignete 
x = fachlich nicht geeignete 

Methode/n anwendbar  

+ = anwendbare Methode (ohne 
Bewertung der Eignung) 

k.A. = keine Aussage möglich B
ad

en
-W

ür
tte

m
be

rg
 

B
ay

er
n 

B
er

lin
 

B
ra

nd
en

bu
rg

 

B
re

m
en

 

H
am

bu
rg

 

H
es

se
n 

M
ec

kl
en

bu
rg

-V
or

po
m

m
er

n 

N
ie

de
rs

ac
hs

en
 

N
or

dr
he

in
-W

es
tfa

le
n 

R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

 

S
aa

rla
nd

 

S
ac

hs
en

 

S
ac

hs
en

-A
nh

al
t 

S
ch

le
sw

ig
-H

ol
st

ei
n 

T
hü

rin
ge

n 

G
es

am
tz

ah
l B

un
de

sl
än

de
r 

Überschreitung von Vorsorge-, 
Prüf- und Maßnahmewerten der 
BBodSchV 

x x x x x x x x x x x x x x x x 16 

Standortpotenzial für Pflanzen-
gesellschaften    x x  x  x x  k.A. x    6 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit x x  x x x x x x x x k.A. x x x  13 
Standorteignung für Bodenor-
ganismen-Gemeinschaften    x        k.A.     1 

Lebensraumfunk-
tion 

Naturnähe x x  x x x x x x x x k.A. x x x x 14 
Abflussregulierung x x  x x x x  x x  k.A. x x x  11 
Beitrag des Bodens zur Grund-
wasserneubildung (Sickerwas-
serrate) 

x x  x x x x  x x  k.A. x x x  11 

Allgemeine Wasserhaushalts-
verhältnisse  x  x x  x  x x  k.A. x x x  9 

Funktion als Be-
standteil des Na-
turhaushalts 

Nährstoffpotenzial und Nähr-
stoffverfügbarkeit   x  x x  x  x x  k.A. x x   8 

Bindungsstärke des Bodens für 
Schwermetalle x   x x  x  x x  k.A. x x   8 

Bindung und Abbau von organi-
schen Schadstoffen (x)   x x x x  x x  k.A. x x   9 

Säureneutralisationsvermögen (x)   x x  x  x x  k.A. x x   8 
Retention des Bodenwassers  x  x x  x  x x  k.A. x x x  9 

Abbau-, Aus-
gleichs- und Auf-
baumedium 

Sickerwasserverweilzeit x x  x x x x  x x  k.A. x x x  11 
Archiv der Naturgeschichte - 
unterschiedliche Kriterien    + +  +  + +  k.A. +    6 Archiv der Natur- 

und Kulturge-
schichte Archiv der Kulturgeschichte - 

unterschiedliche Kriterien    + +  +  + +  k.A. +    6 
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Tabelle 12: Möglichkeiten zur Bewertung der Kriterien in den Bundesländern auf der mitt-
leren Planungsebene  

Bodenfunktion Kriterium Bundesland 

 Anwendbarkeit von Methoden 
x = besonders geeignete 
x = grundsätzlich geeignete 
x = für orientierende Beurteilung 
geeignete 
x = fachlich nicht geeignete 

Methode/n anwendbar 

+ = anwendbare Methode (ohne 
Bewertung der Eignung) 

k.A. = keine Aussage möglich B
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Lebensraumfunk-
tion  

Überschreitung von Vorsorge-, 
Prüf- und Maßnahmewerten der 
BBodSchV 

x x x x x x x x x x x x x x x x 16 

Standortpotenzial für Pflanzen-
gesellschaften (x)   x x  k.A. x x x x k.A.  x x  9 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit x x  x x  x x x x x k.A. (x) x x x 13 
Standorteignung für Bodenorga-
nismen-Gemeinschaften    x x  k.A.     k.A.  x   3 

 

Naturnähe x x x x x  x x x x x k.A. x x x x 14 
Funktion als Be-
standteil des 
Naturhaushalts 

Abflussregulierung x x x x x  x x x x x k.A. x x x x 14 

Beitrag des Bodens zur Grund-
wasserneubildung (Sickerwas-
serrate) 

x x x x x  x x x x x k.A. x x x x 14 

Allgemeine Wasserhaushalts-
verhältnisse    x x  k.A. x x x x k.A.  x x  8 

 

Nährstoffpotenzial und Nähr-
stoffverfügbarkeit     x x  k.A.  x   k.A.  x   4 

Abbau-, Aus-
gleichs- und Auf-
baumedium 

Bindungsstärke des Bodens für 
Schwermetalle x x x x x   x x x x k.A.  x  x 11 

Bindung und Abbau von organi-
schen Schadstoffen (x) x  x x  x x x x x k.A.  x  x 11 

Säureneutralisationsvermögen (x) x  x x  k.A. x x x x k.A.  x  x 10 
Retention des Bodenwassers    x x  k.A. x x x x k.A.  x x  8 

 

Sickerwasserverweilzeit x x x x x  x x x x x k.A.  x x x 13 
Archiv der Natur- 
und Kulturge-
schichte 

Archiv der Naturgeschichte - 
unterschiedliche Kriterien + + + + +  + + + + + k.A. + + + + 14 

 Archiv der Kulturgeschichte - 
unterschiedliche Kriterien + + + + +  + + + + + k.A. + + + + 14 
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Tabelle 13: Möglichkeiten zur Bewertung der Kriterien in den Bundesländern auf der unte-
ren Planungsebene  

Boden-
funktion 

Kriterium Daten-
grundlagen Bundesland 

 

Anwendbarkeit von Metho-
den 
x = besonders geeignete 
x = grundsätzlich geeignete 
x = für orientierende Beurtei-
lung geeignete 
x = fachlich nicht geeignete 

Methode/n anwendbar 

+ = anwendbare Methode 
(ohne Bewertung der Eignung) 

k.A. = keine Aussage möglich B
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Überschreitung von Vorsorge-, 
Prüf- und Maßnahmewerten 
der BBodSchV 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 16 

x        x k.A.  x x  k.A.  x x  5 
 x  x x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Standortpotenzial für Pflan-
zengesellschaften 

  x  (x) x x  x  x    k.A. k.A.    5 
x        x x  x x  k.A.  x x  6 
 x  x x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

  x  (x) x x  x  x  x  k.A. k.A. x   7 
Standorteignung für Bodenor-
ganismen-Gemeinschaften) x   x      k.A.  x x  k.A.  x   4 

Lebens-
raumfunkti-
on 

Naturnähe x   x     x x x x x  k.A.  x x  8 
x   x     x x x x x  k.A.  x x  8 
 x  x. x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Abflussregulierung 

  x          x  k.A. k.A. x   2 
x   x     x x  x x  k.A.  x x  7 
 x  x     x x  x x  k.A.  x x  7 

Beitrag des Bodens zur 
Grundwasserneubildung (Si-
ckerwasserrate) 

  x          x  k.A. k.A. x   2 
x        x k.A.  x x  k.A.  x x  5 
 x  x. x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Allgemeine Beurteilung des 
Wasserhaushaltes eines 
Standortes 

  x   x x    x  x x k.A. k.A. x  x 7 
x        x k.A.  x   k.A.  x   3 
 x  x x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Funktion 
als Be-
standteil 
des Natur-
haushalts 

Nährstoffpotenzial und Nähr-
stoffverfügbarkeit 

  x   x x    x  x x k.A. k.A. x  x 7 
x        x  x x x  k.A.  x   5 
 x  x x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Bindungsstärke des Bodens 
für Schwermetalle 

  x   x x    x  x x k.A. k.A. x  x 7 
x        x x x x x  k.A.     5 
 x  x x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Bindung und Abbau von orga-
nischen Schadstoffen 

  x   x x    x  x x k.A. k.A. x  x 7 
x        x k.A. x x x  k.A.  x   5 
 x  x x x x x x x x x x x k.A. x x x x 15 

Säureneutralisationsvermögen 

  x   x x    x  x x k.A. k.A. x  x 7 
Retention des Bodenwassers x        x k.A.  x x  k.A.  x x  5 

Abbau-, 
Ausgleichs- 
und Auf-
baumedium 

Sickerwasserverweilzeit x   x     x x  x x  k.A.  x x  7 
Archiv der Naturgeschichte - 
unterschiedliche Kriterien x   + + + + + + + + + + + k.A. + + + + 15 Archiv der 

Natur- und 
Kulturge-
schichte 

Archiv der Kulturgeschichte - 
unterschiedliche Kriterien x   + + + + + + + + + + + k.A. + + + + 15 
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9. Bodenbewertung in Planungs- und Zulassungsverfahren 

Im Folgenden wird dargestellt, in welchem Maße in den unterschiedlichen Planungs- und Zulas-
sungsverfahren bzw. bei den Vorhabenstypen Bewertungen von Bodenfunktionen sowie zur 
Empfindlichkeit gegenüber schädlichen Einwirkungen von Bedeutung sind und inwieweit dazu 
geeignete Methoden zur Verfügung stehen. Zu diesem Zweck wurde aufbauend auf den ver-
schiedenen Grundlagen, die in den vorangehenden Kapiteln dargestellt sind, eine zusammenfas-
sende Übersicht entwickelt. 

Die Tabelle 14 stellt dazu zum einen dar, inwieweit die differenzierten Boden- bzw. Bodenteil-
funktionen und die zuzuordnenden Kriterien für die Bewertung der Funktionsfähigkeit des Bodens 
bei den unterschiedlichen Planungs- und Zulassungsverfahren bzw. Vorhabenstypen relevant 
sind. Die in Tabelle 14 berücksichtigten Planungs- und Vorhabenstypen entsprechen den in den 
Tabellen 3 u. 4 aufgeführten Typen. Dabei enthält Tabelle 14 enthält auch Aussagen zur Rele-
vanz von Empfindlichkeitsbewertungen. 

Für die Bewertung der Relevanz werden folgende Kategorien unterschieden: 

– I.d.R. ist eine verbal-argumentative Aussage auf der Ebene der Bodenteilfunktion erforder-
lich bzw. ausreichend. Die Beurteilung von Einzelkriterien ist nur ggf. relevant. 

– Das Einzelkriterium ist regelmäßig relevant. 

– Das Einzelkriterium ist nur ggf. relevant. 

– Das Kriterium bzw. die Bodenteilfunktion ist i.d.R. nicht relevant. 

Für die jeweiligen Zuordnungen der Relevanz der Kriterien bzw. Boden(teil)funktionen in der Ta-
belle 14 wurden zunächst die unmittelbar bedeutsamen rechtlichen Zusammenhänge (vgl. An-
hang 1) berücksichtigt. Insoweit wurden auch die jeweiligen typischen Ziele der einzelnen Pla-
nungstypen in Bezug auf den Bodenschutz berücksichtigt. Des weiteren wurden die in den Ta-
bellen 4 bis 6 vorgenommenen Einschätzungen zu den Ursache-Wirkungs-Beziehungen und zur 
Relevanz und Untersuchungswürdigkeit bestimmter Boden(teil)funktionen bei verschiedenen 
Planungs- und Vorhabenstypen mit möglichen negativen Auswirkungen auf den Boden mit 
zugrunde gelegt. In diesem Zusammenhang wurden auch vorliegende Leitfäden, Arbeitshilfen 
u.dgl. sowie bestehende Erfahrungen bei der Durchführung von Planungs- und Zulassungsver-
fahren bzw. deren Vorbereitung mitherangezogen (vgl. z.B. BVB 2001; EBA 2002, ERD-

MANN/MÜLLER 2000, LAMBRECHT U.A. 1995, LUA BB 1998, LfUG 1998, LUNG M-P 1999, MLUR 
BB 2003, MRU LSA 1998, MWMTV U. MURL 1999, MUNR BB 2002, MÜLLER U.A. 2000, NLÖ 
1994, 2001a u. b, NUM/NLÖ 2002, SÄCHSLFUG 2000; SCHNEIDER U.A. 2000, TMUL 1994; siehe 
beispielhaft auch Anhang 16). Maßgebend für die vorgenommenen Einschätzungen ist aber 
stets die Frage, ob aufgrund des Problemzusammenhangs bzw. der Zielsetzungen der Planung 
eine Entscheidungsrelevanz besteht oder eben nicht gegeben ist. 

Dies soll am Beispiel des Landschaftsplanes skizziert werden: 

Ein Landschaftsplan nach § 16 BNatSchG (i.V.m. dem jeweiligen Landesrecht) wird zu-
meist im Maßstab 1:5.000 bis 1:10.000 angefertigt. Der Landschaftsplan formuliert auf 
Gemeindeebene generell den Beitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch 
zum Bodenschutz. Länderspezifisch können Abweichungen von den nachfolgend darge-
stellten einzelnen Anforderungen bestehen. 
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In der Regel werden insbesondere die Bodenteilfunktionen Lebensraum für Pflanzen, 
Funktion im Wasserhaushalt, allgemeine Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium und Archiv der Natur- und Kulturgeschichte betrachtet. Dementsprechend 
werden detaillierte Aussagen zu allen zugehörigen Kriterien gemacht. Stoffspezifische 
Aussagen zur Puffer-, Filter- und Umwandlungsfunktion des Bodens sind nur im Einzelfall 
relevant.   

Außerdem werden zur Empfindlichkeit des Bodens bzw. der Gefahr schädlicher Bodenver-
änderungen Aussagen getroffen. Die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Erosion bzw. 
Verdichtung ist in Landschaftsplänen in der Regel relevant.  

Die zu Straßenbauvorhaben getroffenen Einschätzungen korrespondieren mit den Aussagen in 
der Tabelle 6. Entsprechendes gilt für die anderen Vorhabenstypen vor dem Hintergrund der in 
den Tabellen 4 u. 5 gemachten Angaben.  

Die in Tabelle 14 vorgenommenen Zuordnungen bezüglich der Relevanzbeurteilung der Kriterien 
bzw. Boden(teil)funktionen für die verschiedenen Planungs- und Zulassungsverfahren stellen 
keine absoluten Feststellungen dar, sondern dienen lediglich der Orientierung für eine Beurtei-
lung im Einzelfall im Sinne einer Entscheidungshilfe. 

Des weiteren wurde in Tabelle 14 auf der Grundlage der zusammenfassenden vergleichenden 
Bewertung der einzelnen Bodenbewertungsmethoden (vgl. Anhang 15) farblich gekennzeichnet, 
für welche Kriterien Methoden verfügbar sind, die 

– für eine differenzierte Beurteilung besonders und grundsätzlich geeignet sind oder 

– für eine orientierende Beurteilung geeignet sind. 

Zudem sind die Kriterien gekennzeichnet,  

– für die bislang keine fachlich geeigneten Methoden vorhanden sind. 

Eine Ausnahme bilden die Kriterien „Archiv der Kulturgeschichte“ und „Archiv der Naturgeschich-
te“. Die diesbezüglichen Methoden des Methodenkataloges wurden aus besagten Gründen (vgl. 
Kap. 8) nicht bewertet (vgl. Anhang 15). 

In Tabelle 14 sind zudem die Nummern der Methoden angegeben (vgl. Anhang 4, 5 u. 15), die 
für eine differenzierte Beurteilung besonders bzw. grundsätzlich geeignet sind (vgl. a. Tabelle 
10).  

Inwieweit die in Tabelle 14 angegebenen Methoden tatsächlich einsetzbar sind, hängt wie in 
Kap. 7 dargestellt, von der Verfügbarkeit der entsprechenden Datengrundlagen (vgl. Kap. 6) ab. 
Soweit sich hierbei herausstellen sollte, dass die besonders bzw. grundsätzlich geeigneten Me-
thoden wegen der in dem jeweiligen Bundesland nicht verfügbaren Datengrundlagen nicht ange-
wendet werden können - dies ergibt sich mit Stand Frühjahr 2003 aus Anhang 14 - wäre ersatz-
weise auf entsprechend andere in Anhang 15 genannte Methoden zurückzugreifen. Diese er-
möglichen dann jedoch allenfalls eine orientierende Beurteilung (vgl. a. Tabelle 10 bis 13). 
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Tabelle 14: Orientierungsrahmen bzw. Entscheidungshilfe zur Beurteilung der Relevanz von Bodenfunktionen und Empfindlichkeiten sowie 
der Anwendbarkeit der Bodenbewertungsmethoden in Planungs- und Zulassungsverfahren 

Legende 

Boden-
funktion Lebensraumfunktion Funktion als Bestandteil des 

Naturhaushaltes 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium (Puffer-, Filter- u. Umwand-

lungsfunktion) 

Archiv der 
Natur- und 
Kulturge-
schichte 

Empfindlichkeit  
gegenüber 

[1.2.1] Nr. der Methode (vgl. Anhang 4 u. 5)  

A Es ist i.d.R. eine verbal-argumentative Aussage 
auf der Ebene der Boden(teil)funktion erforderlich 
bzw. ausreichend. Die Beurteilung von Einzelkri-
terien ist nur ggf. relevant. 

� Das Einzelkriterium ist regelmäßig relevant. 

� Das Einzelkriterium ist nur ggf. relevant. 

- Bodenteilfunktion / Kriterium ist i.d.R. nicht rele-
vant. 
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Für eine differenzierte Beurteilung besonders u. 
grundsätzlich geeignete Methode/n vorhanden 
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Gesamträumliche Planung  
Landesplanung (§ 8 ROG) 200.000 - 

1.000.000 
- ��

[1.3a.1] 
��

[1.3b.1 u. 2] 
- � ��

[2.1a.1, 2 
u. 3] 

��
[2.1b.1, 3 

u. 4] 

��
[2.1c.1 u. 

2]
 

- - - - - A A A 
[6.1a.1 u. 
6.1b.2] 

A 
 

A Überörtliche 
Planung (ROG) 

Regionalplanung (§ 9 ROG) 25.000 - 
100.000 

A ��
[1.3a.1, 2, 

3,4,5] 

��
[1.3b.1, 2, 
3, 4 u. 5] 

- � ��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1c.1 u. 

2]
 

- - - - - A A A 
[6.1a.1, 2 
u. 61b.2] 

A A 
[6.2a.1] 

Flächennutzungsplan (vorberei-
tender Bauleitplan) (§ 5 BauGB) 

5.000 - 
10.000 (evtl. 

20.000) 

� ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10] 

- ��
[1.2.2] 

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1c.1 u. 
2] 

A 
[2.2.1] 

A  
[3.1.1 u. 2] 

A�
[3.2.1 u. 2]�

A�
[3.3.1 u. 2]�

A�
[3.4.1 u. 2] 

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1] 

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1] 

Bebauungsplan (verbindlicher 
Bauleitplan) (§ 8 BauGB) 

500 - 2.000 � ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10] 

- ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

A 
[2.2.1] 

A�
[3.1.1 u. 2]�

A�
[3.2.1 u. 2]�

A�
[3.3.1 u. 2]�

A�
[3.4.1 u. 2]�

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

Gemeindliche 
Planung (Bau-
leitplanung) 
(BauGB und 
BauNVO) 

Vorhaben- und Erschließungsplan 
(§ 12 BauGB) (vorhabensbezoge-
ner Bebauungsplan) 

500 - 2.000 � ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10] 

- ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3,4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

A 
[2.2.1] 

A�
[3.1.1 u. 2]�

A�
[3.2.1 u. 2]�

A�
[3.3.1 u. 2]�

A�
[3.4.1 u. 2]�

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

Fachplanungen mit zugleich bodenschützendem Bezug 
Landschaftsprogramm (§ 15 
BNatSchG i.V.m. Landesrecht) 

ca. 200.000 - ��
[1.3a.1]�

��
[1.3b.1 u. 2] 

- �� ��
[2.1a.1, 2 

u. 3] 

��
[2.1b.1, 3 

u. 4] 

��
[2.1c.1 u. 

2]
 

A 
[2.2.1] 

- - - - A A A 
[6.1a.1u. 
6.1b.2] 

A A 

Landschaftsrahmenplan (§ 15 
BNatSchG i.V.m. Landesrecht) 

25.000 - 
100.000 

- ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4 u. 5]�

��
[1.3b.1, 2, 
3, 4, u. 5] 

- �� ��
[2.1a.1, 2, 

3,4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

A 
[2.2.1] 

��
[3.1.1 u. 2] 

��
[3.2.1 u. 2]�

��
[3.3.1 u. 2]�

��
[3.4.1 u. 2] 

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 
2; 6.1b.2]�

��

�

��
[6.2a.1]�

Landschafts-
planung (§ 
12ff. 
BNatSchG) 

Landschaftsplan (§ 16 BNatSchG 
i.V.m. Landesrecht) 

5.000 - 
10.000 (evtl. 

20.000) 

A ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10] 

- ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3,4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

A 
[2.2.1] 

��
[3.1.1 u. 2]�

��
[3.2.1 u. 2]�

��
[3.3.1 u. 2]�

��
[3.4.1 u. 2]�

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�



PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT GmbH  
Zusammenfassung und Strukturierung von relevanten Methoden und Verfahren zur Klassifikation und Bewertung 

von Bodenfunktionen für Planungs- und Zulassungsverfahren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit 
 

Endbericht - Text, Juli 2003                 Seite 67 

Legende 

Boden-
funktion Lebensraumfunktion Funktion als Bestandteil des 

Naturhaushaltes 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium (Puffer-, Filter- u. Umwand-

lungsfunktion) 

Archiv der 
Natur- und 
Kulturge-
schichte 

Empfindlichkeit  
gegenüber 

[1.2.1] Nr. der Methode (vgl. Anhang 4 u. 5)  

A Es ist i.d.R. eine verbal-argumentative Aussage 
auf der Ebene der Boden(teil)funktion erforderlich 
bzw. ausreichend. Die Beurteilung von Einzelkri-
terien ist nur ggf. relevant. 

� Das Einzelkriterium ist regelmäßig relevant. 

� Das Einzelkriterium ist nur ggf. relevant. 

- Bodenteilfunktion / Kriterium ist i.d.R. nicht rele-
vant. 
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Verfügbarkeit von Methoden 
[1.3b.1] 
[1.3a.2] 

 

Für eine differenzierte Beurteilung besonders u. 
grundsätzlich geeignete Methode/n vorhanden 

 Für eine orientierende Beurteilung geeignete 
Methode/n vorhanden 

 Bislang keine fachlich geeignete Methode bzw. 
einheitliche/vergleichbare Methodik vorhanden 
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 Grünordnungsplan (§ 16 
BNatSchG i.V.m. Landesrecht) 

500 - 2.000 A ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10] 

- ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3,4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

A 
[2.2.1] 

��
[3.1.1 u. 2]�

��
[3.2.1 u. 2]�

��
[3.3.1 u. 2]�

��
[3.4.1 u. 2]�

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1] 

Naturschutzgebiet / Nationalpark / 
Natura 2000-Gebiet 

500 - 2.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

- - ��
[1.2.2]�

-� -� -� - - - - - - �� �� - - - 

Biosphärenreservat / Land-
schaftsschutzgebiet / Naturpark / 
Geschützter Landschaftsbestand-
teil 

500 - 2.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10] 

- ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

� 
[2.2.1] 

- - - - �� �� �� - - - 

Schutzge-
bietsauswei-
sung u.  
-planung (§§ 
22ff. 
BNatSchG) 

Naturdenkmal 500 - 2.000 - - - - - - - - - - - - - - �� �� - - - 
Wasserschutzgebiet (§ 19 WHG 
i.V.m. Landesrecht) 

500 - 2.000 - - - - - ��
[2.1a.1, 2, 

3,4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

- ��
[3.1.1 u. 2] 

��
[3.2.1 u. 2] 

��
[3.3.1 u. 2] 

��
[3.4.1 u. 2] 

�� - - - - - Spezielle 
Schutzge-
bietsauswei-
sungen 

Überschwemmungsgebiete (§ 32 
WHG i.V.m. Landesrecht) 

500 - 2.000 - - - - - ��
[2.1a.1, 2, 

3,4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - - - - � - - - - - 

 Bodenschutz- / Bodenplanungs-
gebiet (Landesbodengesetze, 
soweit landesrechtlich geregelt) 

500 - 2.000 �
 

��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

�� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3,4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

�  
[2.2.1] 

��
[3.1.1 u. 2]�

��
[3.2.1 u. 2]�

��
[3.3.1 u. 2]�

��
[3.4.1 u. 2]�

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

Fachplanungen mit bodeneingreifendem Bezug 
Straßen (unterschiedlicher Grö-
ßenordnung u. Verkehrsbelastung) 

1.000 - 5.000 � ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� � ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

A 
[2.2.1] 

��
[3.1.1 u. 2] 

��
[3.2.1 u. 2] 

- - �� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

Zulassungs-
verfahren 
(Planfeststel-
lung, Geneh-
migung, Er-
laubnis etc.) 

Rad- / Wirtschaftswege 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

- ��
[1.2.2]�

- - - - - - - - - �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

- ��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�
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Legende 

Boden-
funktion Lebensraumfunktion Funktion als Bestandteil des 

Naturhaushaltes 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium (Puffer-, Filter- u. Umwand-

lungsfunktion) 

Archiv der 
Natur- und 
Kulturge-
schichte 

Empfindlichkeit  
gegenüber 

[1.2.1] Nr. der Methode (vgl. Anhang 4 u. 5)  

A Es ist i.d.R. eine verbal-argumentative Aussage 
auf der Ebene der Boden(teil)funktion erforderlich 
bzw. ausreichend. Die Beurteilung von Einzelkri-
terien ist nur ggf. relevant. 

� Das Einzelkriterium ist regelmäßig relevant. 

� Das Einzelkriterium ist nur ggf. relevant. 

- Bodenteilfunktion / Kriterium ist i.d.R. nicht rele-
vant. 
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tung 

Verfügbarkeit von Methoden 
[1.3b.1] 
[1.3a.2] 

 

Für eine differenzierte Beurteilung besonders u. 
grundsätzlich geeignete Methode/n vorhanden 

 Für eine orientierende Beurteilung geeignete 
Methode/n vorhanden 

 Bislang keine fachlich geeignete Methode bzw. 
einheitliche/vergleichbare Methodik vorhanden 
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 Schienenwege (Bahnstrecke, 
Straßenbahn) 

1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - ��
[3.2.1 u. 2] 

- - �� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

 Magnetschwebebahn 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - ��
[3.2.1 u. 2] 

- - - �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1] 

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

 Flughafen 1.000 - 5.000 � ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

��
[2.2.1] 

��
[3.1.1 u. 2] 

��
[3.2.1 u. 2]�

��
[3.3.1 u. 2]�

��
[3.4.1 u. 2] 

�� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1] 

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

 Wasserstraßen 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

- ��
[1.2.2]�

- - ��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - - - - - �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1] 

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1] 

 Gewässerausbau 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

�� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

-� - - - - - �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

- ��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1] 

 Hochwasserschutzmaßnahmen 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

�� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

��
[2.2.1]�

- - - - � �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

- ��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1] 

 Wasserentnahme / -einleitung 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

��
[2.2.1]

 - - - - - �� �� - - - 

 Abwasserbehandlungsanlagen 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

-� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4] 

- ��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - - - - - �� �� -� -� ��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

 Unterirdische Leitungen 1.000 - 5.000 - ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

- - ��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - - - - - �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1] 

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1] 
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Legende 

Boden-
funktion Lebensraumfunktion Funktion als Bestandteil des 

Naturhaushaltes 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium (Puffer-, Filter- u. Umwand-

lungsfunktion) 

Archiv der 
Natur- und 
Kulturge-
schichte 

Empfindlichkeit  
gegenüber 

[1.2.1] Nr. der Methode (vgl. Anhang 4 u. 5)  

A Es ist i.d.R. eine verbal-argumentative Aussage 
auf der Ebene der Boden(teil)funktion erforderlich 
bzw. ausreichend. Die Beurteilung von Einzelkri-
terien ist nur ggf. relevant. 

� Das Einzelkriterium ist regelmäßig relevant. 

� Das Einzelkriterium ist nur ggf. relevant. 

- Bodenteilfunktion / Kriterium ist i.d.R. nicht rele-
vant. 
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Erosion Ver-
dich-
tung 

Verfügbarkeit von Methoden 
[1.3b.1] 
[1.3a.2] 

 

Für eine differenzierte Beurteilung besonders u. 
grundsätzlich geeignete Methode/n vorhanden 

 Für eine orientierende Beurteilung geeignete 
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 Bislang keine fachlich geeignete Methode bzw. 
einheitliche/vergleichbare Methodik vorhanden 
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 Oberirdische Rohstoffgewinnung 
(Tagebau)  

1.000 - 
10.000  

� ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - - - - �� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

 Untertägige Rohstoffgewinnung 1.000 - 
10.000  

� ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.1 u. 

.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

- - - - - - �� �� - - - 

 Emittierende Anlagen (BImSchG-
Vorhaben) 

1.000 - 5.000 � ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

��
[2.2.1]�

��
[3.1.1 u. 2]�

��
[3.2.1 u. 2]�

��
[3.3.1 u. 2]�

��
[3.4.1 u. 2]�

�� �� �� - - ��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

 Abfallbeseitigungsanlagen (inkl. 
Deponien) 

1.000 - 5.000 � ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

- ��
[3.1.1 u. 2]�

��
[3.2.1 u. 2]�

��
[3.3.1 u. 2]�

��
[3.4.1 u. 2]�

�� �� �� - - ��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�

 Bauliche Anlagen oder sonstige 
Eingriffe in den Boden (u.a. nach 
Bauordnungs- u. Naturschutzrecht 
zu genehmigen;  z.B. kleine bzw. 
punktuelle Bauvorhaben im Au-
ßenbereich, Aufschüttungen, 
Dämme) 

500 – 2.000 � ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 

6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.1 u. 

.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4]�

��
[2.1c.1 u. 

2]�

� 
[2.2.1] 

��
[3.1.1 u. 2] 

��
[3.2.1 u. 2] 

��
[3.3.1 u. 2] 

��
[3.4.1 u. 2] 

� �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2] 

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1] 

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�
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Legende 

Boden-
funktion Lebensraumfunktion Funktion als Bestandteil des 

Naturhaushaltes 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium (Puffer-, Filter- u. Umwand-

lungsfunktion) 

Archiv der 
Natur- und 
Kulturge-
schichte 

Empfindlichkeit  
gegenüber 

[1.2.1] Nr. der Methode (vgl. Anhang 4 u. 5)  

A Es ist i.d.R. eine verbal-argumentative Aussage 
auf der Ebene der Boden(teil)funktion erforderlich 
bzw. ausreichend. Die Beurteilung von Einzelkri-
terien ist nur ggf. relevant. 

� Das Einzelkriterium ist regelmäßig relevant. 

� Das Einzelkriterium ist nur ggf. relevant. 

- Bodenteilfunktion / Kriterium ist i.d.R. nicht rele-
vant. 
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grundsätzlich geeignete Methode/n vorhanden 

 Für eine orientierende Beurteilung geeignete 
Methode/n vorhanden 

 Bislang keine fachlich geeignete Methode bzw. 
einheitliche/vergleichbare Methodik vorhanden 
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Verfahren und Planungen mit Sonderstellung 
Forstlicher Rahmenplan regional: 

50.000 (örtlich: 
5 - 10.000  

 ��
[1.3a.1, 2, 

3, 4, 5]�

��
[1.3b.1, 2, 
3, 4 u. 5] 

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1c.1 u. 

2] 

��
[2.2.1]�

- - - - A �� �� ��
[6.1a.1 u. 
2; 6.1b.2]�

�� ��
[6.2a.1]�

Agrarstruktureller Entwicklungs-
plan 

50.000 - ��
[1.3a.1, 2, 

3, 4, 5]�

��
[1.3b.1, 2, 
3, 4 u. 5]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1c.1 u. 

2] 

��
[2.2.1]�

- - - - A �� �� ��
[6.1a.1 u. 
2; 6.1b.2]�

�� ��
[6.2a.1]�

Verfahren 
und Planun-
gen mit Son-
derstellung 

Flurbereinigung 1.000 - 
5.000 

 ��
[1.3a.1, 2, 
3, 4, 5 u. 6]�

��
[1.3b.1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 
u. 10]�

� ��
[1.2.2]�

��
[2.1a.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1b.1, 2, 

3 u. 4] 

��
[2.1c.1 u. 

2] 

��
[2.2.1]�

- - - - A �� �� ��
[6.1a.1 u. 

3; 6.1b.1 u. 
2]�

��
[6.1c.2 u. 
6.1d.1]�

��
[6.2a.2 u. 
6.2b.1]�
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Im Hinblick auf die praktische Durchführung von Bodenbewertungen ist zudem Folgendes anzu-
merken:  

Die meisten Methoden werden (bzw. können) direkt durch die Geologischen Dienste der Länder 
angewendet (werden), sofern entsprechende Datengrundlagen zur Verfügung stehen. Die jewei-
ligen Auswertungen können dort angefordert werden. Dies ist für die praktische Durchführung 
von Bodenwertungen von Vorteil. 

Die im Ergebnis der Methodenanwendung erzeugten Auswertungen bedürfen allerdings einer 
Interpretation bzw. Einordnung vor dem Hintergrund des planerischen Zusammenhangs, in dem 
die Ergebnisse der Auswertungen verwendet werden sollen. Ggf. ist eine Generalisierung oder 
eine Differenzierung unter Berücksichtigung weiterer Informationen notwendig. In diesem Zu-
sammenhang ist auch zu bewerten, inwieweit die mit der jeweiligen Methode verbundene Ziel-
aussage konkret mit derjenigen übereinstimmt, die für die planerische Aussage von Bedeutung 
ist. So kann z.B. im konkreten Einzelfall eine bestimmte Methode ggf. nur einen Teilaspekt der 
entscheidungs- bzw. planungsrelevanten Zielaussage abdecken. Die damit verbundenen Fragen 
sollten daher auch möglichst vor Auswahl und Anwendung der Methoden abgeklärt werden. 

Dies gilt im besonderen bei länderübergreifenden Planungen oder Vorhaben. Denn aufgrund un-
terschiedlicher Datengrundlagen und verfügbarer Auswertungsmethoden in benachbarten Bun-
desländern ist auch damit zu rechnen, dass jeweils zu demselben Kriterium durchgeführte Aus-
wertungen nicht unmittelbar vergleichbare Ergebnisse erbringen. Aus methodischer Sicht hängt 
dies u.a. damit zusammen, dass sich zwei Methoden in ihren einzelnen Zielaussagen oder der 
Vorgehensweise, den Verknüpfungsregeln, unterscheiden. Aus Sicht der Datengrundlagen kön-
nen abweichende Ergebnisse darin begründet sein, dass die als Eingangsparameter verwende-
ten Daten nicht vollumfänglich vergleichbar sind. So kann einerseits eine „über das Profil gemit-
telte Bodenart“ in die Bewertung eingehen, andererseits die „Bodenart der oberen 30 cm“. Gege-
benenfalls kann dies zu gravierend voneinander abweichenden Ergebnissen führen. Bei Anwen-
dung derselben Methode in zwei verschiedenen, insbesondere benachbarten Ländern sind über-
einstimmende Ergebnisse damit nicht in jedem Fall zu erwarten. Dies gilt um so mehr, wenn ver-
schiedene Auswertungsmethoden verwendet werden (müssen) (vgl. insoweit auch IFB UNI HAM-

BURG 2002). 

Vor Auswahl einer Methode ist daher vor dem Hintergrund der tatsächlich verfügbaren Daten-
grundlagen zunächst die konkrete planerische Zielaussage und darauf bezogen die mögliche 
Zielaussage der auszuwählenden Methode abzuklären. 

Darüber hinaus kann es im Einzelfall unter der Voraussetzung verfügbarer Daten notwendig sein, 
für bestimmte Bewertungen Methoden zu verwenden, die vorzugsweise für eine größermaßstäbi-
ge Betrachtung ausgelegt sind. Dies ist denkbar, wenn ausreichend geeignete Methoden oder 
die betreffenden Daten nicht für die jeweilige Planungsebene verfügbar sind. Aufgrund der dann 
umfangreicheren Datenmengen sind entsprechende Anwendungen zumeist mit einem relativ 
großen Aufwand verbunden. Hinzu kommt, dass die Ergebnisse der Auswertungen erforderli-
chenfalls noch auf den Planungsmaßstab angepasst werden müssen. Ansonsten steht einer 
Substituierbarkeit von kleinmaßstäbigen Datengrundlagen und Auswertungen durch mittel-
maßstäbige bzw. mittelmaßstäbige durch großmaßstäbige nichts Grundsätzliches entgegen, 
wenn eine der Datenqualität entsprechende Verwendung geeigneter Methoden erfolgt und die 
Übertragbarkeit der Auswertungsergebnisse auf den Planungsmaßstab berücksichtigt wird. 
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10. Vorschläge zur Operationalisierung von Bodenbewertungen 
für die Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren  

Aufgabe der Bewertung der Funktionen und der Empfindlichkeit von Böden ist es, in fachlicher 
Hinsicht die Bedeutung bzw. Betroffenheit der Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulas-
sungsverfahren beurteilen zu können. Entsprechend der Art und den Inhalten der verschiedenen 
Planungs- und Zulassungsverfahren ergeben sich dabei unterschiedliche Anforderungen an die 
jeweils zu berücksichtigenden bodenschutzrelevanten Zielsetzungen und Aufgaben. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Prinzipien herausgestellt und weiterführende Vorschläge 
für eine Operationalisierung von Bodenbewertungen gemacht.  Vor diesem Hintergrund der in 
den vorangehenden Kapiteln dargestellten Grundlagen lassen sich folgende Hinweise geben: 

1. Soweit nach den bodenschutzrelevanten Rechtsvorschriften (vgl. Anhang 1) für einzelne 
schutzwürdige Boden(teil)funktionen Gebietsausweisungen oder entsprechende fach-
liche Aussagen zu treffen sind oder vorgenommen werden können, sind im Einzelfall unmit-
telbar danach die zu bewertenden Bodenfunktion(en) auszuwählen. Ermöglicht eine lan-
desrechtliche Vorschrift beispielsweise die Ausweisung von Bodenschutzgebieten zum 
Schutz der kulturgeschichtlichen Archivfunktion vor schädlichen Einwirkungen, dann ist 
zielgerichtet die kulturgeschichtliche Archivfunktion zu bewerten. Die Beurteilung der 
Schutzwürdigkeit von Bodenfunktionen bzw. der spezifischen Funktionserfüllung von Bö-
den bildet insofern die fachliche Grundlage für die Ableitung der schutzbedürftigen Bö-
den. 

2. Bei Einwirkungen auf Böden sind regelmäßig bestimmte Wirkpfade und damit bestimmte 
Empfindlichkeitsaspekte von Böden relevant. Entsprechend sind bei nichtstofflichen Ein-
wirkungen die speziell in Betracht kommenden Empfindlichkeit eines Bodens auszuwäh-
len. Wenn beispielsweise ein Vorhaben Bodenverdichtungen erwarten lässt, dann ist die 
Empfindlichkeit des Bodens entsprechend zielgerichtet zu bewerten. Die Bewertung der 
Empfindlichkeit bietet sodann die Möglichkeit, erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung von nachteiligen Einwirkungen zu bestimmen. Die Schutzbedürftigkeit 
ist dabei im allgemeinen um so höher, je empfindlicher der Boden gegenüber der speziel-
len Einwirkung und je intensiver diese ist. 

3. Bei stofflichen Einwirkungen ist i.d.R. zuerst auf die Einhaltung festgelegter Werte abzu-
stellen, die sich nach den einschlägigen Rechtsvorschriften ergeben (insbes. BImSchG, 
AbfKlärV, BBodSchV etc.) Insoweit können je nach Verfahren und anzuwendenden 
Rechtsgrundlagen auch die Vorsorge-, Prüf- und Maßnahmenwerte des Anhangs 2 zur 
BBodSchV zur Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen bzw. der Schädlich-
keit von Bodenveränderungen unmittelbar heranzuziehen sein. Soweit entsprechende Vor-
schriften in diesem Sinne nicht direkt oder zwingend anzuwenden sind, ist bei entspre-
chender Betroffenheit eine Bewertung des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
dium notwendig. Die dabei zu beurteilenden Bodenteilfunktionen bzw. Kriterien bestimmen 
sich nach der Art der einwirkenden Stoffe. 

4. Die Landschaftsplanung benötigt im Rahmen der fachlichen Konkretisierung des § 14 
Abs. 1 BNatSchG Angaben über den vorhandenen Zustand von Natur und Landschaft. 
Dies bezieht auch den Zustand der Bodenfunktionen als Teil der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts, als Lebensraum für Pflanzen oder im Hinblick auf die Re-
generationsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter ein (§ 1 i.V.m. §§ 13 Abs. 1 u. 
14 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzwürdigkeit des Bo-
dens sind dabei regelmäßig differenzierte Bewertungen verschiedener Bodenfunktionen er-
forderlich. Entsprechendes gilt bei Zustandserfassung für gesamträumliche Planungen, 
die auf den Inhalten und Darstellungen der Landschaftsplanung aufbauen sollen (vgl. §§ 14 
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Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 2, 15 Abs. 2 u. 16 Abs. 2 BNatSchG). Somit kann die Berücksichti-
gung der Bodenschutzbelange in Planungsverfahren wesentlich durch die Landschaftspla-
nung unterstützt werden. Anhang 16 enthält beispielhaft fachliche Hinweise aus Leitfäden 
zur Integration des Bodenschutzes in der Landschaftsplanung sowie der Bauleitplanung. 

5. Flächeninanspruchnahme und dabei vor allem Überbauung und Versiegelung führen re-
gelmäßig zu einem vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen. Dies wird in Planungs- und 
Zulassungsverfahren vorbereitet bzw. entschieden. Der Bodenschutz kann darauf vor allem 
auch durch übergeordnete bzw. überörtliche oder fachgesetzlich normierte Zielsetzungen, 
die günstigstenfalls konkret gebietsbezogen sind, Einfluss nehmen. Besondere Einfluss-
möglichkeiten bestehen auch für den häufigen Fall, wenn Alternativen zu prüfen sind und 
die Bodenschutzbelange als eigenständige öffentliche Belange in der planerischen Ab-
wägung zu berücksichtigen sind. In diesem Rahmen ist möglichst darauf zuwirken, dass 
gewachsene und in ihren Eigenschaften noch anthropogen weitgehend unbeeinflusste na-
turnahe Böden nicht unwiederbringlich verloren gehen.  

Inwieweit sich die Bodenschutzbelange bei den planerischen Entscheidungen durchsetzen 
können, hängt wesentlich davon ab, welche Schutzbedürftigkeit die betroffenen Böden 
tatsächlich aufweisen. Bei Flächeninanspruchnahme ist die Schutzbedürftigkeit umso grö-
ßer, je schutzwürdiger bzw. je leistungsfähiger die betroffenen Böden sind. Hierzu ist es - 
im Sinne der bereits in Kap. 5.2 gemachten Vorschläge - zumeist weder erforderlich, noch 
für einen angemessenen Untersuchungsaufwand zweckmäßig, alle betroffenen Bo-
den(teil)funktionen im einzelnen zu bewerten. Vielmehr kann es im Sinne einer indikatori-
schen Feststellung22 ausreichend sein, wenn sich die Bewertung auf die wesentlichen 
bzw. besonders wichtigen Boden(teil)funktionen resp. die tatsächlich entscheidungs-
relevanten Kriterien beschränkt. 

Für die Berücksichtigung der Einzelbewertungen in der Entscheidung ist es in einem sol-
chen Fall zweckmäßig, wenn diese zu einer Gesamtaussage zusammengeführt werden.  

Eine Gesamtaussage kann durch die Verknüpfung der Einzelbewertungen gewonnen wer-
den. Im Hinblick auf eine möglichst einheitliche bzw. nachvollziehbare Zusammenführung 
bietet sich die Verwendung von Verknüpfungsregeln an. Die vergleichsweise einfachste 
Regel bestünde darin, dass sich der Grad der Schutzwürdigkeit insgesamt nach der jeweils 
höchsten Bewertungsstufe der Einzelbewertungen bestimmt. Dabei würde aber die Bedeu-
tung der ganz besonders schutzwürdigen Böden zu wenig differenziert zum Tragen kom-
men. Ganz besonders schutzwürdige Böden wären z.B. solche, die bei mehreren Funktio-
nen eine hohe Funktionserfüllung aufweisen. Dementsprechend würde dies nicht mit dem 
relevanten Gewicht in die Abwägung bzw. die Entscheidung eingestellt werden können. 

Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Möglichkeiten für eine zusammenfassende 
Beurteilung der Schutzwürdigkeit bei möglicher Flächeninanspruchnahme ermittelt bzw. 

                                                   

22 Insoweit kann die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu den Anforderungen an eine sachge-
rechte Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung hier in entsprechender Weise übertragen werden. Danach kann bei Vorliegen von bestimmten 
Tier- und Pflanzenarten als Indikatoren für die Biotopqualität und die Lebensraumanforderungen auch an-
derer Arten oder durch sichere Rückschlüsse bestimmter Vegetationsstrukturen auf ihre faunistische und flo-
ristische Ausstattung eine gezielte Erhebung der insoweit maßgeblichen repräsentativen Daten ausrei-
chend sein (siehe BVerwG, Urt. v. 27.10.2000 – 4 A 18.99 – NuR 2001, 216, 222). Zugleich lassen sich Ein-
griffe in Natur und Landschaft nur dann zutreffend bewerten, wenn hinreichend aussagekräftiges Datenma-
terial zur Verfügung steht. In welchem Ausmaß auch die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes beeinträch-
tigt wird, lässt sich nur auf der Grundlage zuverlässiger Feststellungen über den vorhandenen Zustand von 
Natur und Landschaft sachgerecht beantworten. Deshalb hat der Planungsträger gerade unter dem Blick-
winkel des Naturschutzes und der Landschaftspflege der Ermittlungsphase besonderes Augenmerk zu 
schenken. Die Untersuchungstiefe hängt maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten ab. Aus 
fachlicher Sicht kann sich eine bis ins letzte Detail gehende Untersuchung erübrigen. Das Recht nötig dabei 
jedoch nicht zu einem Ermittlungsaufwand, der keine zusätzliche Erkenntnis verspricht (siehe 
BVerwG, Urt. v. 27.10.2000 – 4 A 18.99 – NuR 2001, 216, 222).  
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entwickelt. Die einzelnen Möglichkeiten sind in Anhang 17 bis 19 dargestellt. Die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Vorschläge sollten in der Praxis erprobt werden, um einen mög-
lichst einheitlichen Rahmen für die Gesamtbewertung vorgeben zu können. 

Zusammenfassende Bewertungen können zudem für die Bearbeitung von weiteren plane-
rische Fragestellungen von Interesse sein. Um z.B. bei der Ermittlung von Flächen für na-
turschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen die aus Sicht des Bodenschutzes geeig-
netsten Standorte zu bestimmen, können Bewertungen einzelner Kriterien schließlich zu 
verknüpfen sein. Entsprechendes gilt insbesondere für die in Tabelle 14 berücksichtigten 
Schutzgebietsplanungen und dabei relevanten Kriterien. 
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11. Defizite 

11.1 Defizite der bodenkundlichen Datengrundlagen 

Voraussetzung für die Bewertung der Bodenfunktionen sind flächendeckende bodenkundliche 
Grundlageninformationen. Unabhängig von speziellen Fragestellungen im Einzelfall muss ein 
Mindestumfang an Daten verfügbar sein, mit deren Hilfe bodenschutzrelevante Fragestellungen 
durch Anwendung geeigneter Bodenbewertungsmethoden in den jeweiligen Planungs- und Zu-
lassungsverfahren beantwortet werden können. Fehlen diese Grundlagen, sind diese Fragestel-
lungen fachlich nicht gesichert zu bearbeiten.  

Wie bereits im einzelnen in Kap. 6 dargestellt ist die Datenlage der bodenkundlichen Grundla-
geninformation auf der oberen Planungsebene verhältnismäßig gut, während sie auf der mittleren 
Planungsebene insgesamt unbefriedigend und auf der unteren Planungsebene relativ schlecht 
ist. Auf der unteren Planungsebene liegt indessen durch Bodenschätzung und forstliche Stand-
ortskartierung zugleich eine räumliche sehr umfangreiche Datengrundlage vor (vgl. Anhang 13 u. 
Abbildungen 2 bis 6). 

Die Bodenschätzung enthält als größte verfügbare, einheitlich strukturierte und flächenbezogene 
Datenbasis wichtige boden- und standortkundliche Parameter, die zur Bodenbewertung herange-
zogen werden können (ALTERMANN ET AL. 2002). Allerdings sind die Daten inhaltlich nur begrenzt 
nutzbar (vgl. Kap. 6). Entsprechend dem Zweck der Bodenschätzung haben die betreffenden Ti-
teldaten (Klassenzeichen und Wertzahlen) eine besondere Relevanz für die Beurteilung des Kri-
teriums „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ (vgl. IFB UNI HAMBURG 2002). Die Beurteilungsqualität für 
andere Kriterien ist demgegenüber jedoch nicht in vergleichbarer Weise gegeben. Dies drückt 
sich auch darin aus, dass die Mehrzahl der Bodenbewertungsmethoden, die auf Grundlage der 
Bodenschätzung durchgeführt werden, bei alleiniger Auswertung der Titeldaten zwar orientieren-
de, nicht jedoch detaillierte Aussagen ermöglichen und insofern im „Methodenkatalog Bodenfunk-
tionsbewertung“ als „eingeschränkt empfehlenswert“ beurteilt sind (vgl. AD-HOC-AG BODEN 2003). 

Eine andere Beurteilung würde sich ergeben, wenn die Profildaten (Grablochbeschriebe) der 
Bodenschätzung in Verbindung mit den Titeldaten genutzt werden können. Dabei wären die 
Grablochbeschriebe zu digitalisieren und soweit möglich und erforderlich in den KA4-Standard zu 
übersetzen , so dass dann flächendeckend großmaßstäbig aufgelöste Bodendaten vorliegen 
würden. Dies ist jedoch unter Berücksichtigung von noch offenen inhaltlichen Fragen der Über-
setzung (insbesondere in Bezug auf regionale Besonderheiten und die Beurteilung von mögli-
chen Fehlerquoten, die durch die übersetzten Daten im Vergleich zu den Ursprungsdaten bei de-
ren Anwendung in den Bodenbewertungsmethoden entstehen) mit einem relativ hohen Aufwand 
verbunden, so dass bislang nur wenige Bundesländer diesbezügliche Aktivitäten entwickelt ha-
ben.   

Die Verfügbarkeit der Daten der forstlichen Standortskartierung ist in den Ländern sehr unter-
schiedlich, auch weil sich die Daten zugleich auf private und staatliche Wälder aufteilen. Entspre-
chend den Bodenschätzungsdaten ist auch die Anwendung der Daten der forstlichen Standorts-
kartierung problematisch, da die Daten im Allgemeinen nicht nach einem gebräuchlichen boden-
kundlichen Verfahren (KA4) aufgenommen werden. 

11.2 Defizite der Bodenbewertungsmethoden und deren Anwendung 

Mit den Einschätzungen im „Methodenkatalog Bodenfunktionsbewertung“ (AD-HOC-AG BODEN 
2003) und den Ergebnissen des FuE-Vorhaben, welches vom Institut für Bodenkunde der Uni-
versität Hamburg durchgeführt wurde, liegen differenzierte  Beurteilungen zur Aussagegenauig-
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keit und -schärfe der im Rahmen dieses Projekts berücksichtigten Bodenbewertungsmethoden 
vor (vgl. Anhang 15).  

Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen hinsichtlich Eignung und planungsbezogener An-
wendbarkeit sind im einzelnen im Kap. 8 und dabei vor allem in Anhang 15 und in den Tabellen 
10 bis 13 dargestellt. 

Vor diesem Hintergrund besteht besonderer Forschungs- und Entwicklungsbedarf bei 

• der methodischen Umsetzung der Kriterien zur Beurteilung des Bodens als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte und 

• der Bewertung der „Standorteignung für Bodenorganismen-Gemeinschaften“. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass für eine möglichst differenzierte Beurteilung der Bo-
denfunktionen nicht für alle Kriterien und Planungsebenen besonders geeignete Methoden ver-
fügbar sind. Vereinzelt ist nur eine orientierende Beurteilung möglich. Im übrigen können, obwohl 
zum Teil mehrere Methoden zur Beurteilung eines Kriteriums zur Verfügung stehen, nicht in allen 
Bundesländern die verschiedenen Kriterien auf den einzelnen Maßstabsebenen bewertet wer-
den. Auf der unteren Planungsebene können die Kriterien sehr weitgehend immerhin– zumindest 
für landwirtschaftliche Flächen – auf Basis der Bodenschätzung bewertet werden. Ursächlich für 
die z.T. eingeschränkten Anwendungsmöglichkeiten für die Bewertung sind entsprechend feh-
lende bzw. unvollständige Datengrundlagen. 

In diesem Zusammenhang treten auch Fragen der Vergleichbarkeit von Auswertungsergebnissen 
bei Anwendung unterschiedlicher Methoden auf. Probleme der Vergleichbarkeit werden dabei in 
der Praxis besonders offensichtlich, wenn Planungen ländergrenzend übergreifend angelegt sind.  

Einschränkungen in der praktischen Anwendbarkeit der Methoden sind schließlich vor allem dann 
gegeben, wenn folgende Voraussetzungen fehlen oder nur eingeschränkt bestehen: 

• eine schnell und günstig zu beschaffende und flächendeckend vorhandene i.d.R. digita-
le Datengrundlage und 

• eine einfache (digitale) Anwendbarkeit der Methode.  
(Günstigstenfalls ist der entsprechende Geologische Dienst in der Lage, die Auswertungen 
durchzuführen und die Ergebnisse in geeigneter Form bereit zu stellen, andernfalls sollte 
die Methode durch einfache Selektionen und Verschneidungen in einem GIS durchführbar 
sein.). 
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12. Handlungsbedarf  

Die einzelnen Ergebnisse des Projekts, insbesondere die in Kap. 11 dargestellten Defizite, be-
gründen einen speziellen Handlungsbedarf, um Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulas-
sungsverfahren vor allem durch gezielte Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen sowie der 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte wirksam berücksichtigen zu können. Dazu 
werden folgende Empfehlungen gegeben: 

1. Nutzung des vorliegenden Berichtes in Verbindung mit dem „Methodenkatalog Bo-
denfunktionsbewertung“ als Orientierungsrahmen und Arbeitshilfe zur Bodenfunkti-
onsbewertung in Planungs- und Zulassungsverfahren 

 Der vorliegende Bericht gibt eine detaillierte Übersicht in die Möglichkeiten und die Not-
wendigkeit der Integration des Schutzgutes Boden in Planungs- und Zulassungsverfahren 
durch die gezielte Bewertung von Bodenfunktionen. Hierzu bietet der Bericht insbesondere 
durch verschiedene Zusammenstellungen eine breite Orientierungshilfe für die planungs- 
und entscheidungsrelevanten Kriterien sowie die zielorientierte Auswahl der Methoden, die 
für die Bewertung der Bodenfunktionen in Betracht kommen. Um im Einzelfall für die kon-
krete Fragestellung die geeignete Methode auswählen und deren fachliche Eignung im ein-
zelnen einschätzen zu können, sollte sodann auf den „Methodenkatalog Bodenfunktions-
bewertung“ (AD-HOC-AG BODEN 2003)PK und die damit gegebene fachliche Detailbewer-
tung zurückgegriffen werden. Im vorliegenden Bericht sind dazu die relevanten Schnittstel-
len und Schlüsselinformationen dargestellt. Dies betrifft insbesondere die Tabellen 10 und 
14 sowie den Anhang 15. 

Für eine möglichst optimale Berücksichtigung des jeweils aktuellen Sach- und Erkenntnis-
standes zu den verfügbaren Methoden zur Bodenfunktionsbewertung wird die Fortschrei-
bung des Methodenkataloges und der fachlichen Bewertungen empfohlen. Dabei sollten 
möglichst weitergehende Aussagen zur Vergleichbarkeit und fachlichen Bewertung der Me-
thoden getroffen werden (z.B. über Sensitivitätsanalysen), um langfristig eine methodische 
Vereinheitlichung erreichen zu können. Vor diesen Hintergrund sollten folglich auch die 
fachlichen Empfehlungen des vorliegenden Berichts zur Anwendung von Methoden zur 
Bodenfunktionsbewertung fortgeschrieben und die Angaben zu den jeweils verfügbaren 
bodenkundlichen Daten regelmäßig aktualisiert werden. 

 

2. Bundesweit einheitliche Verwendung der Begriffe „Bodenfunktion“, „Bodenteilfunk-
tion“, „Kriterium“ und „Parameter“ im Sinne des vorliegenden Berichtes 

 Mit dem vorliegenden Bericht wurden erstmalig die für die Bodenfunktionsbewertung und 
die Anwendung entsprechender Methoden relevanten zentralen Begriffe definiert (vgl. Kap. 
3). Dies dient letztlich einer bundesweit einheitlichen Vorgehensweise bei der Bodenfunkti-
onsbewertung. Daher sollten die mit dem vorliegenden Bericht definierten Begriffe bundes-
einheitlich benutzet werden. 

 

3. Bewertung von Bodenfunktionen und Bodenteilfunktionen anhand bundesweit ein-
heitlich formulierter Kriterien 

 Eine weitere Voraussetzung für eine bundesweit einheitliche und vergleichbare Bodenfunk-
tionsbewertung ist die zielgerichtete Bewertung der Bodenfunktionen bzw. Bodenteilfunkti-
onen anhand einheitlich definierter Kriterien, denen geeignete Methoden zugeordnet sind. 
Der vorliegende Bericht definiert dazu vor dem Hintergrund der Begriffe des Bundesboden-
schutzgesetzes und deren Begründung sowie unter Berücksichtigung der Aussagen des 
Methodenkatalogs des PK die maßgeblichen Kriterien (vgl. Tabelle 1 u. Anhang 3).  
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4. Verbesserung der Datengrundlagen durch Forcierung der bodenkundlichen Karten-
werke in den Maßstäben 1:25 000 und 1:50 000 unter Abstimmung der Konzepte 

 Die Integration des Bodenschutzes in die Planung erfordert eine Vervollständigung und 
Vereinheitlichung der notwendigen Datengrundlagen. Die Aktivitäten zur Vervollständigung 
der Datengrundlagen auf der oberen Planungsebene (Flächendeckung bei der BÜK 200) 
sind zu begrüßen. Für die mittlere Planungsebene sollten die bereits beabsichtigten Aktivi-
täten (Vervollständigung der üblichen Planwerke) bundesweit jedoch noch verstärkt wer-
den, wobei eine Abstimmung der unterschiedlichen Konzepte erforderlich ist. 

 

5. Digitalisierung der Flächen- und Profildaten der Bodenschätzung, soweit erforderlich 
und möglich Übersetzung der Profildaten in die gebräuchliche bodenkundliche No-
menklatur, Absicherung und Validierung z.B. durch Kartierungsergebnisse 

 Für die untere Planungsebene ist die Nutzung der Profildaten der Bodenschätzung emp-
fehlenswert. Im Vordergrund sollte neben der Digitalisierung der Bodenschätzungsdaten im 
allgemeinen (Geometrie, Titeldaten/Klassenzeichen; zusammenfassend als Flächendaten 
bezeichnet), die Digitalisierung der Grablochbeschriebe (Profildaten) stehen und soweit er-
forderlich und möglich deren Übersetzung in gebräuchliche bodenkundliche Nomenklatur 
(KA4), um die bundesweit relativ geringe flächenhafte Verfügbarkeit von Bodenkarten auf 
dieser Planungsebene auszugleichen und eine erweiterte Anwendbarkeit der für eine diffe-
renzierte Beurteilung geeigneten Methoden zu erreichen. Um qualitativ möglichst hochwer-
tige Bewertungen zu ermöglichen, sind Absicherungen und Validierung der Bodenschät-
zungsdaten durch Kartierungen oder Einbeziehung zusätzlicher Daten (z.B. Geologie, Ge-
ländemodell, Grundwasserstände) erforderlich. 

 Überdies kann bei projektbezogenen Planungen und Zulassungsverfahren im Einzelfall 
auch generell der zusätzlichen Vorortkartierung der Vorzug vor einer ausschließlichen An-
wendung der Bodenschätzungsdaten oder der Forstlichen Standortskartierung zu geben 
sein. 

 

6. Entwicklung einer einheitlichen Methodik zur Ausweisung von Archivböden 

 Die Vorgehensweisen zur Bestimmung von Böden mit Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte sind bundesweit in besonders gravierendem Maße unterschiedlich. Die 
vorliegenden Ansätze sollten daher für eine einheitliche bzw. vergleichbare Methodik wei-
terentwickelt werden. 

 

7. Erarbeitung eines einheitlichen Orientierungsrahmens zur Gesamtbewertung der 
Funktionsfähigkeit des Bodens unter Berücksichtigung von Art und Inhalt des Pla-
nungs- und Zulassungsverfahrens, naturräumlicher Gegebenheiten und regionaler 
Entwicklungsziele 

Das Hauptaugenmerk der Bodenfunktionsbewertung liegt in methodischer Hinsicht zur Zeit 
bei der Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen und Bodenteilfunktionen. Für die Be-
rücksichtigung der Bodenschutzbelange in Planungs- und Zulassungsverfahren ist regel-
mäßig auch eine gesamthafte Bewertung der Funktionsfähigkeit des Bodens wesentlich. Im 
Rahmen dieses Projekts wurden dazu verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Diese stel-
len jedoch noch keinen bundesweit einheitlichen Orientierungsrahmen dar, so dass dessen 
Erarbeitung unter Berücksichtigung von Art und Inhalt des Planungs- und Zulassungsver-
fahrens, naturräumlicher Gegebenheiten und regionaler Entwicklungsziele empfohlen wird. 
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8. Entwicklung geeigneter Methoden für die Bewertung des Kriteriums „Standortpoten-
zial für Bodenorganismen-Gemeinschaften“ 

Die bislang vorliegenden Methoden zur Bewertung des Kriteriums „Standortpotenzial für 
Bodenorganismen-Gemeinschaften“ ermöglichen noch keine ausreichende Berücksichti-
gung der damit zusammenhängenden Bodenteilfunktion in Planungs- und Zulassungsver-
fahren. Insofern sollten geeignete Methoden entwickelt werden. 

 

9. Schutz besonders funktionsfähiger bzw. schutzwürdiger Böden durch geeignete 
Ausweisungen und verstärkte Einbringung der Bodenschutzbelange in Planungs- 
und Zulassungsverfahrens als eigenständige Belange 

Die Funktionen des Bodens können in Planungs- und Zulassungsverfahren am wirksams-
ten berücksichtigt werden, wenn Böden raumkonkret geschützt sind. Dies gilt in besonde-
rem für die besonders funktionsfähigen bzw. schutzwürdigen Böden. Vor allem deren 
Schutz sollte durch geeignete Ausweisungen und Darstellungen in den entsprechenden 
Plänen bzw. mit den möglichen Schutzgebietskategorien vor einer Inanspruchnahme an-
gestrebt werden.  

Darüber hinaus sollten in Planungsverfahren, in denen insbesondere auch über öffentliche 
Belange abzuwägen ist, die Bodenschutzbelange verstärkt als eigenständige Belange und 
nicht nur als Teilmenge z.B. der Naturschutzbelange eingebracht werden. Hierbei sollten 
die fachlichen Empfehlungen dieses Berichts (insbes. Kap. 5 u. 10) berücksichtigt werden. 
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